
  

Inhalte/Bedingungen  
CrewCheck CrewCard     ▪basic professional premium         

 
 
    

Seite  
       1  Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
 2 -  4             Versicherungsbedingungen und besondere Bedingungen  

zur CrewCheck CrewCard; Basisinformationen  
 
 
 7 ­  8             Produktinformationsblatt zur Haftpflichtversicherung   
 
 9 ­ 11            Allgemeine Kundeninformation
  
12 ­ 22           Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung AHB
 
23 ­ 25           Datenschutz Informationsblatt  
 
 
26 ­ 38  Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
                       zur Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung (BBR A 31) 
 
 
39 - 44  Risikobeschreibungen und besondere Bedingungen zur 

Umwelthaftpflichtbasis (A 115) 
 
54 ­ 55            Leistungsübersicht Privathaftpflichtversicherung (nur sofern enthalten) 
 
 
58 ­ 67 Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Reisegepäck AVB 

Firmen-Reisegepäck 
                       Besondere Bedingungen für die Reisegepäckversicherung für CrewCheck               

                CrewCard-Inhaber und Klauseln 
 
 
68 - 85  Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen 2008  
                       Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver        

                 Invaliditätsstaffel 
 
 
86 ­ 91  Allgemeine Bedingungen für die Krankheitskosten- und   
                       Krankenhaustagegeldversicherung bei Reisen und Tarifbeschreibung AJR 
            Auslandsreisekrankenversicherung:  im Schadenfall
 
 
92 ­ 126           Vertragsgrundlagen Rechtsschutzversicherung  

 

▪                        ▪



 
 

Versicherungsbedingungen und besondere Bedingungen zur Crewcheck CrewCard 

CrewCard Basic, CrewCard Professional CrewCard Premium

Besondere Bedingungen außerhalb der Versicherungsbedingungen zu den jeweiligen 
Versicherungssparten und allgemeine Bedingungen der Crewcheck CrewCard-
Rahmenvereinbarung  

Versicherungsschutz 

Deckungsvoraussetzung 

Rücksendung des CrewCheck 
CrewCard-Ausweises

Die nachfolgenden Versicherungsbedingungen gelten sofern beantragt – je nach Konzept und 
Upgradevariante können diese in den einzelnen Sparten der Kombipolice variieren  - für den 
Versicherungsschutz   und  zur Erlangung 
des Crewcheck CrewCard-Ausweises/Legitimierung. 

Der Versicherungsschutz wird gültig nach Eingang der Prämie, die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Der  
Versicherungsschutz verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. Bei Gewerbeabmeldung ist der Vertrag unter Nachweis der Gewerbeabmeldung vorzeitig 
auflösbar. Die Jahresfolgeprämie vor Ablauf des Versicherungsjahres wird rechtzeitig per Rechnung 
versandt. Bei Nichtzahlung wird einmalig eine qualifizierte Mahnung an den CrewCard-Inhaber versandt – 
ist nach zweiwöchiger Frist kein Zahlungseingang festzustellen, wird der Vertrag nach § 38 VVG 
gekündigt. 

zur Erstellung des CrewCard-Ausweises und des Versicherungsschutzes ist 
der Zahlungseinganges der fälligen Prämie. Der Versicherungsschutz kann nicht rückwirkend in Auftrag 
gegeben werden, sondern gilt frühestens ab Tag der Beantragung unter Vorbehalt des 
Zahlungseinganges und Übermittlung aller erforderlichen Daten. Der Versicherungsschein wird dem 
Antragsteller nach Eingang der vollständigen Prämie zugestellt. Die Ausstellung des Crewcheck 
CrewCard-Ausweises erfolgt zeitgleich bzw. zeitnah. 
Die Crewcheck CrewCard ist nicht übertragbar, sondern gilt ausschließlich für das Mitglied im 
beantragten Umfang. Sie kann innerhalb des Versicherungsjahres nur außerordentlich gekündigt werden 
(z.B. bei Gewerbeabmeldung). Rückerstattungen erfolgen p.r.t  - nach 

an die VDMV GmbH. Dieser verliert im Falle einer Nichtzahlung der
Prämienforderung, eines Widerspruchs innerhalb der gesetzlichen Widerspruchsfrist oder Kündigung 
seine Gültigkeit.  

Der Versicherungsschutz beinhaltet gebündelte Versicherungen (Kombipolice), die wie ein einzelner 
Vertrag behandelt werden. Das Crewcheck CrewCard-Konzept besteht mit der VDMV GmbH Hannover 
und der Versicherungswirtschaft in einem festgelegten Rahmen. Die einzelnen Bausteine sind, bis auf die 
Sparte KV, nicht abwählbar. Die Crewcheck CrewCard Versicherungsschutz gebenden 
Versicherungsunternehmen können wechseln, da die VDMV GmbH den Crewcheck CrewCard-Inhabern 
den jeweils besten Versicherungsschutz garantieren möchte. Die den Verträgen hinterlegten 
Versicherungsbedingungen und Informationen sind online abruf-, ausdruck- und jederzeit einsehbar. 

Die Crewcheck CrewCard wird für jede Versicherungsperiode neu ausgestellt. Sollte im Laufe des 
Versicherungsjahres ein Upgrade von Basic auf das Professional- oder Premium-Paket gewünscht 
werden, wird der bereits gezahlte Beitrag im ersten halben Jahr nach Vertragsbeginn mit € 50,00 einmalig 
dem neuen Versicherungsschutz als Guthaben angerechnet. Das dann folgende Upgrade gilt wiederum 
erst nach Eingang der kompletten einmaligen Jahresbruttoprämie. 

Bitte beachten Sie, dass bei „Deckungsauftrag“ der feststehenden sogenannten „gewerblichen 
Betriebshaftpflichten nach dem Crewcheck CrewCard-Konzept“ oder Buchung  eines ggf. 
Zusatzbausteines zu bestehenden Verträgen per Internetauftrag und/oder Faxauftrag keine 
vorausgehende individuelle persönliche Beratung und entsprechende Protokollierung nach § 42 VVG 
erfolgen kann. Wir reagieren mit dieser Lösung auf die branchenübliche Mobilität unserer Kunden. Das 
Widerrufsrecht bleibt davon unbeeinträchtigt. Wir weisen Sie hiermit dennoch darauf hin, dass der 
Abschluss ohne eingehende Beratung und deren Dokumentation Nachteile bei der Durchsetzung eines 
Schadenersatzanspruchs nach sich ziehen kann. Sollten Sie über die Online-Informationen hinaus 
Beratungsbedarf zu den Konzepten oder ggf. individuelle, hier nicht dokumentierte Risikoabsicherungen 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktanschrift. Wir beraten Sie gern umfassend vor 
Abschluss.  



Auch wenn Sie unsicher sind, welcher Versicherungsschutz für Sie der richtige ist, wenden Sie 
sich bitte an die Berater der Crewcheck CrewCard unter info@crewcheck.org, 
crewcard@crewcheck.org  oder den entsprechend hinterlegten Kontaktdaten im Crewcheck-
Portal. 

Änderungen in der Tätigkeit 

 
Verlust der Crewcheck CrewCard:  

 
Datenschutz 

Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
personenbezogene Daten

-Versand jeder E-Mail an uns:

-der Beantragung von Verträgen, der Bestellung von Informationen und der Abwicklung von 
Versicherungsvertragsgeschäften sowie deren Angebote 

-bei Änderung Ihrer - auf Grund der Crewcheck –ID /CrewCard-Mitgliedschaft – bei uns 
gespeicherten persönlichen Daten:

Daten für eine 
personenbezogene Verarbeitung und Nutzung

Schäden sind unter zu Hilfenahme der hinterlegten Schadenformulare unverzüglich schriftlich an 
schaden@crewcheck.org  oder per Fax an 0511-33652999 zu senden 
Informationen zu verschiedensten Versicherungsthemen, Ansprechpartner und FAQ finden Sie auch 
unter www.vdmv.de oder www.crewcheck.org. 

Sollten sich Änderungen in der Tätigkeit oder Gefahrerhöhungen ergeben, sind diese umgehend 
schriftlich mitzuteilen, da ansonsten der Versicherungsschutz gefährdet ist. Wir weisen darauf hin, dass 
der Versicherungsschutz ausschließlich gemäß den Vorgaben des Crew-Card-Konzeptes in Verbindung 
mit den jeweiligen Versicherungsbedingungen des Versicherungsunternehmens gilt. 

Bei Verlust der Crewcheck CrewCard wird nach Zahlung einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von € 
10,00 eine neue Karte umgehend zugestellt.  
Eine zusätzliche Ersatzkarte ist für eine Gebühr von € 5,00 einmalig bei Beantragung der card 
mitzubestellen. 

Die Informations- und Leistungsangebote der Crewcheck.org - Plattform stehen Internetbenutzern, die 
keine Crewcheck.org Mitglieder sind, nur in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Um das volle 
Leistungsangebot - ggf. mit besonderen Konditionen für CrewCard-Inhaber  - in Anspruch nehmen zu 
können, müssen Sie eine gültige Crewcheck-ID besitzen und der Datenübermittlung im erforderlichen 
Umfang mit Antragstellung des Crewcard- Versicherungsschutzes zur Abwicklung der Verträge 
zustimmen. Erlischt der Versicherungsschutz wird crewcheck.org darüber informiert. 

Gemäß dem  erheben wir 
nur, wenn diese für den von Ihnen gewünschten Zweck entweder erforderlich

sind, und/oder, wenn Sie uns diese freiwillig angeben. Folglich erheben wir bei: 
zumindest Ihren Namen, Ihre Absender-Emailadresse und Ihre Nachricht

sowie als freiwillige Angaben weitere Kontaktadressen (Anschrift, Telefonnummer), an die wir Ihnen 
antworten sollen oder unter der wir Sie erreichen können. 

von einem Mitglied die Mitgliedsnummer
und den vollen Namen bzw. von einem Nicht-Mitglied nur den vollen Namen, die Anschrift sowie die 
gewünschten Informationen, Leistungen bzw. Produkte und weitere spezifizierte Daten, die für den 
anstehenden Vertragsabschluss und die künftige Leistungserbringung erforderlich (z.B. 
Tätigkeitsbeschreibung) und ggf. auch dienlich sind (wie z.B. Geburtsdatum, Familienstand, 
Kommunikationsverbindungen), 

Ihre ID, Ihren Vor- und Nachnahmen, Ihre alte und neue Anschrift
und ggf. Ihre neue Bankverbindung und das Geburtsdatum, ggf. Versicherungsscheinnummern 

Die während einer Internetsitzung bei Mitgliedern und Interessenten erhobenen und verarbeiteten Daten 
werden  ausschließlich für rechtlich zulässige Zwecke genutzt. Überwiegend erfolgt diese Nutzung zu 
Ihrer Betreuung im Rahmen bestehender Vertrags- und / oder vertragsähnlicher Vertrauensverhältnisse, 
zur Anbahnung, Abwicklung und Abrechnung neuer, bestehender oder beendeter Verträge und zur 
Erbringung vertraglicher Leistungen durch die VDMV GmbH, die Crewcheck CrewCard oder dessen 
Vertragspartner/Versicherungsunternehmen. 

Über das Webportal crewcheck.org /vdmv.de erhebt das Versorgungswerk nur dann 
, wenn Sie sich freiwillig für die Eingabe entscheiden. 

Ihre Angaben wie z.B. Name, Alter, Geschlecht, Anschrift usw. benötigen wir zur Erstellung eines von 
Ihnen gewünschten Produktes. In diesem Fall werden die Angaben vom Versorgungswerk elektronisch 
verarbeitet. Angaben, die Sie in einem Produktantrag machen, führen zu einer Speicherung dieser Daten 
bei uns. Wir verkaufen oder vermieten keinerlei personenbezogene Daten an Personen oder 
Unternehmen. Die unternehmensinterne Nutzung zu Werbezwecken (Firmenzeitung, Newsletter) kann 
erfolgen. 



Vertragsabschluß/ Datenübermittlung: 

Schlussbestimmungen 

Salvatorische Klausel 

Widerrufsrecht 

Basis – und Pflichtinformationen: 

 
VDMV Versorgungswerk der Deutschen Medien-  
und Veranstaltungswirtschaft GmbH 

: D-ABMN-XOH9R-69
 überprüfen .

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus den Antragsunterlagen und/oder der Vertragsdurchführung (z.B. 
Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko-/Vertragsänderungen) an Versicherer im erforderlichen 
Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch an die 
Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personenversicherer 
übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist. Der Versicherungsnehmer 
entbindet mit Auftrag den Personenversicherer der Schweigepflicht im Schadenfall. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

„Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 
als lückenhaft erweist.“  

Verbraucher können Ihren Auftrag gemäß der jeweils aktuellen Rechtslage widerrufen. Hierzu genügt die 
Rücknahme der Auftragserklärung innerhalb von zwei (Haftpflicht-, Unfall- Versicherung) bzw. vier 
Wochen (Lebensversicherung) ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Fax oder 
nachvollziehbarer E-Mail).Die Zustimmung zur Datenverarbeitung kann für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden. Hierzu senden Sie uns bitte eine kurze Email, mit der Angabe Ihrer Anschrift, 
Geburtsdatum und Ihrer E-Mail-Adresse. Wir werden dann umgehend Ihre Daten komplett löschen, so wir 
nicht als Makler verpflichtet sind, Mandanten- und Vertragsvorgänge langfristig zu speichern.  

Die Crewcheck CrewCard ist ein spezielles Versicherungskonzept der  VDMV Versorgungswerk der 
Deutschen Medien- und Veranstaltungswirtschaft GmbH, der AXA Krankenversicherung AG Köln, der 
AXA Versicherung AG und der HVS AG(Risikoträger 50% Sovag Versicherung AG/ 50% Ostangler 
Brandgilde VaG Hamburg) in Kooperation mit Crewcheck.org. 
Außerhalb der besonderen Bedingungen der CrewCheck CrewCard, www.crewcheck.org und der VDMV 
GmbH gelten die besonderen Bedingungen der Versicherer in Verbindung mit den jeweiligen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 
Gerichtsstand ist Hannover 

Geschäftsführer: Heidrun Preuss 
Kronenstraße 14, 30161 Hannover 
Tel: 0511-33652990 
Fax: 0511-33652999 
info@vdmv.de 
www.vdmv.de 
HRB Abt. B Nr. 58840 
Der Makler ist im Vermittlerregister eingetragen  IHK Hannover (VDMV ) 
2. Der Kunde kann die Eintragung auf der Internetseite www.vermittlerregister.de
3. Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem
Versicherungsunternehmen. 
4. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als      10 % der Stimmrechte oder
des Kapitals am Versicherungsmakler. 
5. Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung
Versicherungsombudsmann e.V., Prof. Wolfgang Römer, Postfach 08 06 22, 10006 Berlin, (weitere Informationen unter:

www.versicherungsombudsmann.de) 
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Arno Surminski, Leipziger Str. 104, 10117 Berlin, (weitere Informationen unter : www.pkv-ombudsmann.de) 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
(weitere Informationen unter: www.bafin.de [Stichwort: Ombudsleute]) 



Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung von 
Betrieben des Bauhauptgewerbes

 
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die vereinbarten Versicherungsbedingungen 

und Klauseln sind im Versicherungsschein bzw. Angebot beschrieben. 

Hier geht es zu den jeweiligen Bedingungen: 
(per Klick auf das jeweilige Feld gelangen Sie zu den entsprechenden Bedingungen und Klauseln) 



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Ihr Interesse an unseren Produkten freut uns sehr. Die

Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

 Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB),

 Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR),

 sowie gesetzliche Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im
Versicherungsschein beschrieben.

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-
nehmer, Ehegatte) verwenden, ist hiermit auch immer die weibliche Bezeichnung gemeint.

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung.

Ihr 

Das Inhaltsverzeichnis

Seite

Produktinformationsblatt 3

Allgemeine Kundeninformationen 5

Allgemeine Versicherungsbedingungen

für die Haftpflichtversicherung (AHB) 7

18

 Das Inhaltverzeichnis 

 Produktinformationsblatt 3 
 
 Allgemeine Kundeninformationen 5 
 
 Allgemeine Versicherungsbedingungen 
 für die Haftpflichtversicherung (AHB)  7 

 Merkblatt zur Datenverarbeitung   18

          20 

2 

BBR 31- Bauhauptgewerbe



Produktinformationsblatt zur Haftpflichtversicherung  für 
Unternehmerkunden 

Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Haftpflichtversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Unterlagen

• Vorschlag Haftpflichtversicherung

• Antrag zur Haftpflichtversicherung

• Allgemeine Kundeninformationen

• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)

• Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)

• Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um unsere Haftpflichtversicherung.

Es gibt verschiedene Arten einer Haftpflichtversicherung, je nachdem, in welcher Eigenschaft oder für 
welchen Zweck Sie den Versicherungsschutz benötigen (z. B. Privat-Haftpflichtversicherung, Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, Berufs- und Betriebs-Haftpflicht-
versicherungen).

Um welche Art der Haftpflichtversicherung es sich in Ihrem konkreten Fall handelt, entnehmen Sie bitte dem 

Vorschlag/Antrag oder Versicherungsschein.

Mit dem Begriff Haftpflicht bezeichnet man die Verpflichtung zum Schadensersatz. Diese Verpflichtung ergibt
sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, in denen geregelt ist, dass jemand, der einem anderen
einen Schaden zufügt, diesen entsprechend zu ersetzen hat.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadensersatzansprüchen, die gegen Sie erhoben
werden, zu schützen. Das heißt, die Haftpflichtversicherung erledigt für Sie, was in einem solchen Fall zu tun
ist: die Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht;
wenn eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Wiedergutmachung des Schadens in Geld; wenn 

keine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche.
Kommt es dann zu Rechtsstreitigkeiten, führt die für Sie als Ihr Haftpflichtversicherer den Prozess und trägt 
die Kosten.

Hinweis: Lehnt die HVS die Zahlung unberechtigter Ansprüche ab, heißt es oft, die Versicherung will nicht 
bezahlen. Bitte bedenken Sie, dass Sie (und somit auch Ihre Haftpflichtversicherung) solche Schadens-
ersatzforderungen nicht bezahlen müssen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich mit uns abzustimmen, bevor Sie gegenüber dem Anspruchsteller ein 

Schuldanerkenntnis abgeben oder eine Zahlung leisten. Denn sollten wir bei der Haftungsprüfung fest-
stellen, dass Sie gesetzlich nicht zum Schadenersatz verpflichtet sind, würde von uns kein Ersatz geleistet.

Risikoausschlüsse / -begrenzungen sind ebenfalls in den jeweiligen Abschnitten der AHB und BBR genannt.
Hierzu einige Beispiele, für die kein Versicherungsschutz gewährt wird 

• Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund eines Vertrags oder einer Zusage über den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen (d. h. Schäden, für die Sie nicht durch gesetzliche Vorschriften zum
Schadensersatz verpflichtet sind)

• Schäden, die Sie in häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen lebenden Angehörigen oder im
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen zufügen (z. B. Ehegatte, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes)

• Geldstrafen und Bußgelder (hierbei handelt es sich nicht um Haftpflichtansprüche).

Ansprüche aus Vertragserfüllung sind ebenfalls nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, da es sich 

dabei nicht um gesetzliche Schadensersatzansprüche handelt.

Der Beitrag richtet sich nach Ihrem individuellen Risiko und dem vereinbarten Versicherungsumfang. Der 
Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Gegen einen Ratenzahlungszuschlags können unterjährige Zahlweisen 
vereinbart werden. Den von Ihnen zu zahlenden Beitrag entnehmen Sie dem Vorschlag/Antrag.

Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag/ Antrag 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

der AH B. 

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig,
wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet werden.

Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als recht-
zeitig, wenn der Beitrag zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Vorbemerkung  

Art der Versicherung  

Beitragszahlung und 
Rechtsfolgen bei 
verspäteten oder 
unterbliebenen Zahlungen 

Versicherte Risiken 

Risikoausschlüsse 

3 



Nicht rechtzeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum Verlust des 

Versicherungsschutzes führen.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der
AHB.

Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel bei Schäden 

• die Sie absichtlich herbeiführen (Vorsatz)

• die Sie selbst erleiden (Eigenschäden)

• die Sie durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Luft-/Raum- oder Wasserfahrzeuges herbeiführen, weil
es dafür spezielle Haftpflichtversicherungen gibt, z. B. die Kfz-Haftpflichtversicherung, die jeder Halter
eines Kraftfahrzeuges abschließen muss.

• Schäden an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit

• Schäden und Mängel an Sachen und Arbeiten, die Sie als Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert 

haben.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Ziffer 7 Ausschlüsse der AHB sowie den BBR.

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des 
Versicherungsfalles sind bestimmte Pflichten zu erfüllen.

Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen,
vom Vertrag zurückzutreten, den Vertrag zu kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen 
oder  die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen.

Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Si
dem Abschnitt Obliegenheiten des Versicherungsnehmers der AHB.

Prüfen Sie genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von uns beraten.
Bei Abschluss des Versicherungsvertrages erfragen wir schriftlich oder in Textform Gefahrenumstände, die 

für uns erheblich sind. Unsere Fragen sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.

Während der Vertragslaufzeit bestehen beispielsweise folgende Pflichten

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z. B. Anschaffung eines 

Hundes, Bau eines Hauses, Eröffnung eines Betriebes

Melden Sie uns Erhöhungen und Erweiterungen Ihres Risikos, z.B. Aufnahme eines weiteren 
Geschäftzweiges, Veränderungen im Produktionsprogramm

Bei Eintritt des Versicherungsfalles sind insbesondere Sie oder ein anspruchsberechtigter Dritter verpflichtet,
uns den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem Sie bzw. der Dritte vom Versicherungsfall Kenntnis erlangt
haben, unverzüglich anzuzeigen, uns alle zur Prüfung des Schaden- / Leistungsfalles notwendigen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zu überlassen.

Beispiele für weitere Pflichten:

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-
ren Sie uns unverzüglich von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich zugehenden 

Schriftstücke schnellstens ein. Zeigen Sie uns auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet wird. Das
gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages, 

jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.
Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt „Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unter-
bliebenen Zahlungen".

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrages und in anderen vertraglich od 

gesetzlich genannten Fällen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung der AHB.

Der Vertrag endet durch Kündigung oder Risikofortfall und in weiteren vertraglich oder gesetzlich genannten
Fällen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung der
AHB.

Bei Verträgen mit festem Vertragsablauf endet der Vertrag automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine 

Kündigung ist nicht erforderlich.

Verkaufen Sie Ihr Unternehmen, geht die Haftpflichtversicherung auf den Käufer über. Er kann den Vertrag 
übernehmen oder entscheiden, ob er beendet wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt 
Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung der AHB.

Leistungsausschlüsse 

Pflichten (Obliegenheiten) 

• bei Vertragsabschluss

• während der
Vertragslaufzeit 

bei Eintritt des 
Versicherungsfalles 

Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes 

Hinweise zur Beendigung des 
Vertrages 
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 Name: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG 

 Tätigkeit Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewO
 Rechtsform Aktiengesellschaft 
 Registergericht Amtsgericht Hamburg 
 Registernummer HRB 93675 
 Steuernummer 46 732 012 83 
 Anschrift/Sitz Stiftstr.46, 20099 Hamburg 
 Vorstand Thorsten Schmidt, Stefan Schröder, Dirk Speer 

Allgemeine Kundeninformationen 

Identität des Versicherers 
Name Gothaer Allgemeine 

Versicherung AG 
Ostangler Brandgilde 

VVaG 
Allianz Deutschland 

AG 

AXA Versicherung AG Alte Leipziger 

Versicherung AG 

ERGO Versicherung 

AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft VVaG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft

Registergericht Amtsgericht Köln Amtsgericht Flensburg Amtsgericht München Amtsgericht Köln Amtsgericht Bad Homburg Amtsgericht Düsseldorf 

Registernummer 
HRB 21433 HRB 158 KA HRB 158878 HRB 21298 HRB 1585 HRB 36466 

Postanschrift 50598 Köln Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

Victoriaplatz 2  

40477 Düsseldorf 

Ladungsfähige Anschrift Gothaer Allee 1, 

50969 Köln 

Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

Victoriaplatz 2  

40477 Düsseldorf 

Vertreten durch: Vorstand: 

Dr. Christopher Lohmann 

(Vorsitzender) 

Oliver Brüß, 

Dr. Mathias Bühring-Uhle, 

Dr. Karsten Eichmann,  

Harald Ingo Epple,  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Prof. Dr. Werner Görg 

Vorstand: 

Jens-Uwe Rohwer (Vorsitzender), 

Andreas Schmid 

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  

Hans-Walter Jens 

Vorstand 

Dr. Klaus-Peter Röhler, 

(Vorsitzender) 

Dr. Markus Faulhaber 

Ana-Cristina Grohnert 

Bernd Heinemann 

Burkhard Keese 

Dr. Birgit König 

Dr. Rudolf Kubat 

Joachim Müller 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Axel Theis 

Vorstand 

Herr Dr. Alexander Vollert 

(Vorsitzender) 

Herr Thierry Daucourt 

Herr Dr. Stefan Lemke 

Herr Frank Hüppelshäuser 

Herr Dr. Nils Kaschner 

Herr Jens Warkentin 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Thomas Buberl 

Vorstand 

Kai Waldmann, Sven Waldschmidt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Christoph Bohn 

Vorstand 

Mathias Scheuber (Vorsitzender) 

Ralph Eisenhauer 

Dr. Markus Hofmann 

Dr. Christoph Jurecka 

Christian Molt 

Thomas Rainer Tögel 

Vorsitzende des Aufsichtsrats 

Dr. Monika Sebold-Bender 

Den Risikoträger/Versicherer Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw. 
Versicherungsschein. 

Identität eines Vertreters 
des Versicherers 

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten, Versicherungsgesellschaften 
bevollmächtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten. 

Zuständige 

Aufsichtsbehörde 

Informationen zur 

Versicherungsleistung und 

zum Gesamtbeitrag 

Wesentliche Merkmale 
der Versicherungsleistung 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Versicherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) 
haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie 
bitte dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten 
Klauseln 

Beitragszahlung 
 Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 

 Folgebeitrag Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung genannten Fälligkeiten geleistet wird

 SEPA-Lastschrift-

Mandat

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen 

 Zahlweise Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼- 
jährliche oder monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige 
Beitragszahlung berechnet werden kann 



Gültigkeitsdauer von 

Vorschlägen 

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfügung 
gestellten Informationen eine befristete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender 
Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen 
(Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den 
betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen gegenüber an die 
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden. 

Zustandekommen des 

Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags und unsere 
Annahmeerklärung durch Übersendung des Versicherungsscheins zustande, wenn Sie nicht von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den 
getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit 
verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt..

Beginn des 

Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt 
enthalten. 

 Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem 
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der 
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des 
Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

Bindefristen Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden. 

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht 
vor Erfüllung unserer Pflichten gem. § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an:  
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg
Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein 
zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder 
vereinbart noch verlangt werden. 

 Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 
Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir 
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren gesamten 
Beitrag. 
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

 Besondere Hinweise Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das 
Widerrufsrecht besteht z.B. nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet auch der Versicherungsschutz einer eventuell 
erteilten vorläufigen Deckung.

Laufzeit, Mindestlaufzeit, 

Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der 
dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt wird. Den Versicherungsablauf bzw. 
die Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Vorschlag/Antrag oder dem 
Versicherungsschein. 

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund 
besonderer Anlässe beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall. 

Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ansprüche gegen einen der Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. 
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. Landgericht des Versicherers (Sitz der 
Versicherungsgesellschaft) geltend machen. 

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in 
deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder 
anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 



Ansprechpartner für 

außergerichtliche 

Schlichtungsstellen 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. 
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die 
gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt. 

Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge: 

Ergänzende Informationen für 
Fernabsatzverträge: 

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande.
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begründung
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – 
falls Ihnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit 
dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht 
ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die 
Erstattung durch uns muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs 
erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften über 
Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein 
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu. 
3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen. 
4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt;
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG): 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ 
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere 
Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer meine allgemeine Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur 
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren 
Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird. 
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Umfang des Versicherungsschutzes

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzl icher  Haf tpf l ichtbest immungen
pr ivat recht l ichen Inhal ts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstan-
den ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt
es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-
delt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzli-
che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sach-
schäden Anwendung.

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des beste-
henden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung
erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von
 Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach-
schäden und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im
Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt sind.

4. 
Vorsorgeversicherung

3. 
Versichertes Risiko

2. 
Vermögensschaden, Abhanden-
kommen von Sachen

1.
Gegenstand der  Versicherung,
Versicherungsfall
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4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsverträgen zu versichern sind.

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenser-
satzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-
tigt.

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

– auf derselben Ursache,

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang
oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr
unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Deckungs-
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente
vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-
lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistun-
gen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.

6. 
Begrenzung der Leistungen

5. 
Leistungen der Versicherung
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6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop -
tiv eltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf län-
gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts
ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtan-
sprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an die-
sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
führung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-
lagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestell-
ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-
ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung

7. 
Ausschlüsse
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liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis -
tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Ver-
sicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden natio-
nalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch
genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden
 könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.10 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs-
oder Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-
hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgen-
strahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versi-
cherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-
den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.
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Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

Der in Rechnung gestellt Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Ver -
sicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
 Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4
mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs -
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zum Fälligkeitszeit eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermäch-
tigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fäl-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

8. 
Beginn des Versicherungs -
schutzes 

9. 
Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung / erster oder einmaliger
Beitrag

10. 
Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung / Folgebeitrag 

11. 
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei
Lastschriftermächtigung

12.
Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung 
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13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des ver -
sicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-
den trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Zif-
fer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeit-
raum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-,
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findest keine Beitragsangleichung statt. Mindestbe i -
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge,
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die
speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und
Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr gelei-
steten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan-
gleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Bei-
tragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für
diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffern 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung.
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertrags-
dauer eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum
Ablauf des dritten  Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

13. 
Beitragsregulierung 

14.
Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-
beendigung

15.
Beitragsangleichung

16.
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17. 
Wegfall des versicherten Risikos 
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Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu -
weisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der 
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
 späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode

20.3

in Textform gekündigt werden. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er
vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von
der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte
für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert
ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

22. 
Mehrfachversicherung

21.
Kündigung nach Risikoerhöhung
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die
für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver -
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen,
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23. 
Vorvertragliche Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers 
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Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind,
dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er
dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach 
Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versi-
cherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

Der Freiststellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist
zulässig.

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
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29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entspre-
chende Anwendung.

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicher-
ers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.32. 
Anzuwendendes Recht 
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Datenschutz Informationsblatt 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG                                                                                                         
Stiftstraße 46 
20099 Hamburg 
E-Mail: info@hvs.ag 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - 
Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@hvs.ag 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Kooperationspartnern, 

sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 



Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Erst- und Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Erst- und 
Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Versicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass der Versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Versicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre 
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden.  

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.hvs.ag unserem Formularcenter entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  

 



Betroffenenrechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit                                                                  
Klosterwall 6                                                                                                                                                                      
20095 Hamburg 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich. Sofern die o.g. Gesellschaften am Informationsaustausch mit dem HIS teilnehmen, ist dies in 
den jeweiligen Versicherungsunterlagen kenntlich gemacht. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA 
Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen vollautomatisiert bei der Antrags-
, Vertrags- sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung. 

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu persönlichen Risikomerkmalen. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den 
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien. 

Die in dieser Information genannten Gesetze (DSGVO und BDSG) treten am 25.05.2018 in Kraft. 
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A Allgemeine Bestimmungen

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen und Tätigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung

Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen. 

1.2 Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht aus allen Nebenrisiken (z.B.
aus Haus- und Grundbesitz, der Tätigkeit als Bauherr, der Teilnahme an Veranstaltungen und Mes-
sen, Geschäftsreisen, der Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Schulungen).

1.3 Mitversicherte Betriebsstätten und Unternehmen

1.3.1 Rechtlich unselbstständige Betriebsstätten / Unternehmen im Inland

Mitversichert sind alle rechtlich unselbstständigen Betriebsstätten / Unternehmen (z.B. Filial-,
Neben- und Hilfsbetriebe, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufsstätten, Montagestätten und der-
gleichen) im Inland.

1.3.2 Rechtlich selbstständige Betriebsstätten / Unternehmen mit gleichem Betriebscharakter im Inland

Mitversichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertragsschluss
vorhandenen Betriebsstätten / Unternehmen und / oder während der Vertragsdauer übernommene
oder neu gegründete Betriebsstätten / Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebscharakter, an
denen der Versicherungsnehmer / versicherte Unternehmen direkt oder indirekt mit 50 % oder mehr
beteiligt ist / sind und / oder die unternehmerische Führung ausübt / ausüben.

1.4 Mitversicherte Personen und Repräsentanten

1.4.1 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.4.1.1 aller gesetzlichen Vertreter sowie solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB
VII in Verbindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Sicherheitsbeauftragte, Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässer-
schutz, Abfallbeseitigung, Datenschutz und dergleichen.

1.4.1.2 aller übrigen angestellten Betriebsangehörigen, bei Betriebsärzten und Sanitätspersonal
auch für Schäden im Rahmen von Hilfeleistungen bei Notfällen außerhalb der betrieblichen
Tätigkeit, sofern hierfür kein Versicherungsschutz im Rahmen einer anderweitigen Versiche-
rung besteht;

1.4.1.3 aller sonstigen in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten und seinem Wei-
sungsrecht unterliegenden Personen;

1.4.1.4 aller nicht im Angestelltenverhältnis stehender Mitarbeiter (freie Mitarbeiter);

1.4.1.5 aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vorgenannten
Personen

für von ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen / dienstlichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer verursachte, im Rahmen und Umfang dieses Vertrages versicherte Schäden.

Zu vorgenannten Ziffern 1.4.1.2 – 1.4.1.5 gilt:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII handelt.

1.4.2 Repräsentanten

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten eines Repräsentanten zurechnen lassen muss,
gelten als Repräsentanten in diesem Sinne ausschließlich

– die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften);

– die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung);

– die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);

– die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts);

– die Inhaber (bei Einzelfirmen);

– bei anderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen
obersten Vertretungsorgane.

Bei ausländischen Firmen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und Überwa-
chung fremder Unternehmen / Subunternehmen.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unternehmen / Subunternehmen und
ihrer Betriebsangehörigen.

2.
Subunternehmen

1.
Versichertes Risiko
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Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 
auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedin-
gungen (insbesondere der Deckungssummen) folgende Bestimmungen:

3.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht Versi-
cherungsschutz für Schäden, die der Versicherungsnehmer verursacht hat, bis zu den vereinbarten
Deckungssummen.

3.2 Sind die Aufgaben im Sinne von Ziffer 3.1 nicht aufgeteilt oder ist der schadenverursachende ARGE-
Partner nicht zu ermitteln, bleibt die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote beschränkt, welche
der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
entspricht. Ist eine prozentuale Beteiligung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil ent-
sprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

3.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von den ein-
zelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft
beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem
die Schäden verursacht wurden.

3.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

3.5 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssumme über
Ziffer 3.2 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröff-
net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah-
lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

3.6 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern 3.1 bis 3.3 besteht auch für die Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft selbst.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht gemeldete Risiken,
die im Rahmen der Unternehmensbeschreibung liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige
zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses 
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei dem 
Versicherer (ausgenommen Exzedentenverträge), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der
Gesamtbetrag kumulativ aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen 
Deckungssummen höchstens eine Deckungssumme, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur 

Verfügung.

Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

Sofern mehrere Selbstbeteiligungen zum Tragen kommen, gilt die höchste Selbstbeteiligung.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäi-schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist.

Bei Ansprüchen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikani-
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – 
die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls, sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reiseko-sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung
des Versicherers entstanden sind.

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Höchstersatzleistungen für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gelten nachstehende Sublimite:

– Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten (Teil B Ziffer 1.) 300.000 EUR

– Ansprüche aus Benachteiligungen (Teil B Ziffer 4.) 300.000 EUR

5. 
Kumulklausel

4.
Versehensklausel

6. 
Währungsklausel

7. 
Kostenklausel

8. 
Deckungssummen / Sublimite

3. 
Arbeits- / Liefergemeinschaften
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– Auslösen von Fehlalarm (Teil B Ziffer 11.) 15.000 EUR

– Erweiterter Strafrechtsschutz (Teil B Ziffer 14) 300.000 EUR

– Mietsachschäden an Staplern und Arbeitsmaschinen/Arbeitsgeräten (Teil B Ziffer 21.1.3) 100.000 EUR

Die Höchstersatzleistung der vorgenannten Sublimite für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
beträgt das Doppelte.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch

– Sach- und Vermögensschäden generell, soweit keine andere Selbstbeteiligung genannt ist, mit 250 EUR

– Ansprüche wegen Personenschäden, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und /
oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, mit 10.000 EUR

B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1.1 Eingeschlossen ist — in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden wegen dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln und Codekarten für Gebäude und Räume.

1.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Kosten für
erforderlich werdende Änderungen von Schlössern, Schließanlagen und Neucodierungen sowie für
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen. Aus-
geschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden (z. B. Abhandenkommen von Sachen
in Gebäuden).

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.14 AHB gelten gestrichen.

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer – insoweit 
abweichend von Ziffer 7.3 AHB – nicht auf den Haftungsausschluss für weitergehende Schäden berufen, 
wenn der Versi-cherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur 
Haftung verpflichtet ist.

4.1 Abweichend von Ziffer 7.17 AHB sowie Teil A Ziffer 29.2.2 a) besteht Versicherungsschutz für An -
sprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen
Diskriminierungen, soweit diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz vor
Benachteiligung resultieren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

4.2 Für Auslandsschäden gilt: 

4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen wegen in den Staaten der Europäischen Union und in
der Schweiz vorkommender Versicherungsfälle.

4.2.2 Ausgenommen bleiben Versicherungsfälle in Irland und Großbritannien bzw. Versicherungsfälle, die
nach dem Recht dieser beiden Staaten geltend gemacht werden.

4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

4.3.1 durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vor-
schriften, Beschlüssen, Vollmachten oder Weisungen oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung 

4.3.2 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z.B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften,
Verbandsklagen oder die z.B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;

4.3.3 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits-
und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z.B. Aussperrung, Streik), soweit diese
Ansprüche begründet sind.

Mitversichert sind Ansprüche gemäß § 906 II 2 BGB analog sowie Beseitigungsansprüche gemäß § 1004 I 1
BGB und Ansprüche nach § 14 BImschG.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB — auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB — gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versiche-
rungsnehmer untereinander wegen Personen- und Sachschäden.

Nicht versichert sind Mietsachschäden gemäß Teil B Ziffer 21.

7. 
Ansprüche der Versicherungs -
nehmer untereinander

6. 
Ansprüche der gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers

5. 
Ansprüche aus §§ 906, 1004
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4. 
Ansprüche aus Benachteiligungen

3.
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

1.
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Schlüsseln und Codekarten

9. 
Selbstbeteiligungen
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Eingeschlossen sind — in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 (3) AHB — Haftpflichtansprüche mitversicher-
ter Personen untereinander wegen

8.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und / oder Berufskrankheiten in dem
Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person beschäftigt ist;

8.2 Sachschäden,

8.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils B Ziffer 29.1.

Der Versicherer trägt die Kosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- und Kaufpreisforderungen
des Versicherungsnehmers, soweit die Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein Auftraggeber des 

Versi-cherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Schadensersatzanspruches, der unter den 
Versicherungs-schutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen 
erklärt. Der Versicherer trägt die vorgenannten Kosten nur im Verhältnis des Schadensersatzanspruches zur
geltend gemachten Werklohn- bzw. Kaufpreisforderung.

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.

Nicht versichert sind – sofern nicht im Versicherungsschein oder den Nachträgen etwas anderes geregelt ist
– Versicherungsfälle durch Produkte, die der Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat
liefern lassen, sowie Versicherungsfälle durch Montage-, Wartungs-, Inspektions-, Kundendienst- und Repa-
raturarbeiten in USA/Kanada, soweit es sich um Schadensersatzansprüche handelt, die vor US-amerikani-
schen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend
gemacht werden.

Eingeschlossen sind – abweichend von Teil B Ziffer 29.2.2 a) – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Ver-
mögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten. Mitversichert gelten – abweichend von
Ziffer 1.1 AHB – insoweit auch öffentlich-rechtliche Ansprüche.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von Sachen der Betriebsan-
gehörigen und der Besucher sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Beschädigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen
die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumli-
cher oder tätigkeitsbedingter Verbindung steht.

Nicht versichert sind Schäden durch Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden,
Schmucksachen und sonstigen Kostbarkeiten.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden aus
Besitz und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Abgabe von Strom, Gas, Wärme und Wasser, die der
Eigen- oder Fremdversorgung dienen.

Mitversichert sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 29.2.2 a) – Vermögensschäden gemäß § 18 NAV, §
18 NDAV, § 6 AVBWasserV und § 6 AVBFernwV.

In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Versicherungsfalles, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der Versicherer –
insoweit abweichend von Ziffer 5.3 AHB – in Abstimmung und unter Mitwirkung des Versicherungsnehmers 
die Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen – gegebenenfalls auch die mit ihm besonders 
vereinbarten und von dem Versicherer genehmigten höheren – Kosten der Verteidigung einschließlich
ortsüblicher Kosten für notwendige Sachverständigengutachten.

Abweichend von Ziffer 7.3 AHB gelten im Rahmen und Umfang der Bedingungen dieses Vertrages gegen den
Versicherungsnehmer gerichtete gesetzliche und – soweit in diesem Vertrag vereinbart – vertragliche Scha-
denersatzansprüche mitversichert, die sich aus einer vom Versicherungsnehmer zugunsten seiner Abnehmer
ausgesprochenen Freistellungserklärung ergeben.

Voraussetzung ist, dass die Ansprüche aus der Herstellung und / oder Lieferung der Produkte des Versiche-
rungsnehmers resultieren und auf einen Fehler zurückzuführen sind, der bereits zu dem Zeitpunkt vorhan-
den war, als das Produkt den Herrschaftsbereich des Versicherungsnehmers verlassen hat.

Liegt seitens des durch die Freistellungserklärung begünstigten Vertragspartners des Versicherungsnehmers
ein Mitverschulden / eine Mitverursachung vor, so besteht für die Freistellungserklärung nur in dem Umfang
Versicherungsschutz, der dem Verschuldens- / Verursachungsanteil des Versicherungsnehmers entspricht,
auch wenn in der Vereinbarung etwas anderes bestimmt sein sollte.

16.1 Versichertes Risiko

Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten (z.B im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger).

Derartige Schäden werden der Deckungssumme für Sachschäden zugeordnet.

16.2 Serienschaden

12. 
Belegschafts- und Besucherhabe

13. 
Energieversorgung

14. 
Erweiterter Strafrechtsschutz

15. 
Haftungsfreistellungen

16.
Internetrisiken

9. 
Aufrechnung mit Werklohn- und
Kaufpreisforderungen

10. 
Auslandsschäden

11. 
Auslösen von Fehlalarm

8. 
Ansprüche mitversicherter
 Personen untereinander



7

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
auf 

– derselben Ursache,

– gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

16.3 Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

16.3.1 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;

h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

16.3.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ferner Ansprüche

a) die im Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming);

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nut-
zer gesammelt werden können;

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung
stehen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben;

d) die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten nicht durch Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken
(z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft hat bzw. hat prüfen lassen, die dem Stand
der Technik entsprechen.

Abweichend von Teil C Ziffer 11 sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch
den Gebrauch von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern, wenn die Ansprüche gegen den
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen gerichtet ist.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug

– auf den Versicherungsnehmer / die in Anspruch genommene mitversicherte Person zugelassen ist oder

– im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Person steht oder

– von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur in soweit, als

– die Deckungssumme der Kraftfahrt-Haftpflicht nicht ausreicht oder

– der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person durch eine bestehende Kraftfahrt-Haftpflichtversi-
cherung nicht geschützt werden oder

– der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben
jedoch Regressansprüche gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung – AKB)
oder

– keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Bestehende einer solchen annehmen
durfte oder

– der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer hat.

Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des
Pflichtversicherungsgesetzes.

18.1 Abweichend von Teil C Ziffer 11. sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden
durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art und Anhängern, die nach den Bestimmungen des
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

18.2 Auf eigenen und fremden Betriebsgrundstücken, auch soweit diese beschränkt-öffentliche Verkehrs-
flächen darstellen, sind auf der Grundlage der AKB versicherungspflichtige, jedoch nicht zugelas-

17. 
Kraftfahrzeug-Haftpflichver -
sicherung/Subsidiärdeckung

18. 
Kraftfahrzeuge und Anhänger
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sene Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, die nicht in Verbindung mit einem versicherungspflichti-
gen Zugfahrzeug gebraucht werden, mitversichert. Bei Vorliegen einer behördlichen Ausnahmege-
nehmigung gilt dies auch bei Gebrauch auf öffentlichen Verkehrsflächen. Es gelten die Deckungs-
summen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des Pflichtversi-
cherungsgesetzes.

18.3 Für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge gilt:

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf den in Absatz 2 genannten Verkehrsflächen nur mit
der erforderlichen Fahrerlaubnis gebrauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nur von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der auch die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

18.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf Betriebsgrundstücken im
Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Ausland mitversichert sind.

18.5 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versichert ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch ver-
sehentliche Datenlöschung, Änderung der Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z.B. Datenverlu-
ste durch vorzeitige Freigabe von Bändern, Fehlversand bei Datenträgertausch) einschließlich aller hieraus
resultierenden unmittelbaren Folgeschäden.

Schäden durch Löschung und Abhandenkommen von Daten gelten als Sachschäden.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffern 1 und 2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens
oder Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführter
Installations-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten von Anlagen, Anlagenteilen, Rohrleitungen und Behältern.
Diese Schäden gelten als Sachschäden.

Ersetzt wird ausschließlich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Flüssigkeiten oder
Gase.

21.1 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schäden – einschließlich aller sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden – die

21.1.1 anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und / oder an deren Ausstattung
entstehen;

21.1.2 an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen, Gebäuden und / oder Räumen, nicht
jedoch an deren Ausstattung entstehen; Schiffe, Büro- und Wohncontainer werden Gebäuden /
Räumen gleich gestellt.

21.1.3 entstehen an nicht zulassungs- und/oder nicht versicherungspflichtigen

– Selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,

– Staplern sowie

– sonstigen nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und –geräten,

die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten auf der Baustelle von auf der Baustelle
tätigen Firmen gemietet oder geliehen hat.

Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

– aus Folgeschäden (wie z.B. Nutzungsausfall, Abhandenkommen von Sachen);

– wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung.

21.2 Nicht versichert sind Ansprüche von personal- und / oder kapitalmäßig verbundenen Unterneh-
men sowie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehöri-
gen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger
Beanspruchung.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produkti-
ons- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z.B. Änderung der Rechts-
form, Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu 5 Jahren
nach Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

22.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Versi
cherungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor 
diesem Zeitpunkt gesetzt wurden.

22.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhande-
nen versicherten Risiken.

22.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall 
des Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.

19. 
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Medienverluste
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23.1 

23.2 

Versichert sind – abweichend von Ziffern 7.15 und 7.16 AHB sowie Teil B Ziffer 29.2.2 a) –

Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer auch

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf
Unterlassung oder Widerruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versiche-
rungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass sie vom Beginn eines Verfahrens

unverzüglich nach Zustellung der Klageschrift, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses 
vollständig unterrichtet wird.

Auf Ziffer 25 AHB wird hingewiesen.

Verzichten Versicherungsnehmer dieses Versicherungsvertrages vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Rück-
griffansprüche untereinander oder gegen sonstige Dritte, so beeinträchtigt dies – insoweit abweichend von
Ziffer 7.3 AHB – nicht den Versicherungsanspruch. 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz insoweit nicht, als 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer dessen Einleitung unverzüglich anzeigt und ihr die Mitwirkung an
diesem Verfahren ermöglicht.

26.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus

– dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

– Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

26.2 Versicherungsschutz besteht auch für Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen, wenn diese Schäden durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer von der Ver-
strahlung Kenntnis hatte.

26.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

– wegen Personenschäden solcher Personen, die — gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag —
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes
Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

27.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer die Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

27.2 Ausgeschlossen bleiben bei Be- und Entladeschäden Schäden am Ladegut, soweit 

– die Ladung für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

– es sich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

– der Transport der Ladung vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

27.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden, befun-
den haben oder die von ihm übernommen wurden. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für solche
Schäden, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. Zum unmittelbaren
Bearbeitungsvorgang zählen nicht z.B. vor- oder nachgelagerte Verpackungstätigkeiten, Transport-
tätigkeiten oder Lagerung der Sachen.

Für das Umwelthaftpflichtrisiko und das Umweltschadensrisiko gelten die Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115) und die Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung (BBR A 152).

23. 
Persönlichkeits- und Namens-
rechte

24. 
Regressverzicht

25. 
Schiedsgerichtsverfahren

26. 
Strahlenschäden

27. 
Tätigkeitsschäden (auch
 Leitungsschäden und Be-/
 Entladeschäden)

28. 
Umweltschäden
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Die in der Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungserweiterungen einschließlich besonderer
Deckungssummen (in der Regel Sublimits), Selbstbeteiligungen und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse
gelten auch für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115), soweit dort keine besondere Regelung
besteht.

29.1 Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

29.2 Sonstige Vermögensschäden

29.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

29.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer 

30.1 als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch Vertrag
übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

30.2 gegenüber der Deutschen Bahn AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften gemäß deren standardi-
sierten Gestattungsverträgen und Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) durch
Vertrag übernommene Haftpflicht.

30.3 gegenüber Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts durch Verträge genormten Inhalts
oder sog. Gestattungs- und Einstellungsverträge übernommene Haftpflicht.

Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht –
abweichend von Ziffer 4.2 AHB – im Rahmen der Deckungssummen des Vertrages Versicherungsschutz.

C Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 10 – Haftpflichtansprüche wegen Personen-
schäden aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten von im Ausland beschäftigten oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betrauten Personen, wenn und soweit diese Schäden im Rahmen einer Sozialver-
sicherung oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform versichert werden können oder versichert wer-
den müssen.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB) und / oder vergleichbare
Regressansprüche ähnlicher ausländischer Versicherungsträger gegenüber dem Versicherungsnehmer
und/oder seinen Repräsentanten.

Nicht versichert sind Ansprüche gemäß § 84 Arzneimittelgesetz (AMG) wegen Personenschäden, für die der
Versicherungsnehmer nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch im Ausland gelegene Betriebsstätten und
Betriebsstandorte.

30. 
Vertraglich übernommene
 Haftpflicht

31. 
Vorsorgeversicherung

1. 
Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Ausland

29. 
Vermögensschäden

2. 
Arzneimittel

3.
Ausländische Betriebsstätten
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Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der nicht selbständigen und selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb,
soweit eine Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.

Nicht versichert sind Ansprüche

– im Zusammenhang mit Bergwerken unter Tage;

– aus Bergschäden im Sinne des § 114 Bundesberggesetz (BBergG), soweit es sich um die Beschädigung
von Grundstücken, deren Bestandteilen oder Zubehör handelt.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden,

– die durch den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zur Bearbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstof-
fen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ausgehen;

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerun-
gen bedingt sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Kommissionsware.

11.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen und
Anhängern sowie Wasserfahrzeugen (siehe jedoch Teil B Ziffern 17 und 18).

11.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

11.3 Eine Tätigkeit an einem Kraftfahrzeug, Anhänger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieses
Ausschlusses, wenn weder der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

12.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

12.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

12.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus:

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
sowie Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder für den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

und zwar sowohl wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen einschließlich der mit diesen beför-
derten Sachen und der Insassen, als auch wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahr-
zeuge.

12.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Flug- und Luftlandeplätzen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch

13.1 Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

13.2 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung
von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammen-
hang mit Offshore-Anlagen;

13.3 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser.

12.
Luft- und Raumfahrtrisiken 

10.
Kommissionsware

9.
Kernenergieanlagen / Beförderung 
und Lagerung von Kernmaterialien

8.
Entschädigung mit Strafcharakter

11.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger/ Wasserfahrzeuge

6.
Brennbare oder explosible Stoffe

7.
Code Civil

5.
Bergbau

13. 
Offshore-Anlagen

4.
Bahnrisiken



12

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden an Sachen, die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen sind
(z.B. aufgrund der Planung hergestellt wurden).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Ben-
zin, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte (ausgenommen Fernwärme), soweit die Leitungen
außerhalb des versicherten Betriebes mehr als 5 km lang sind. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch unterirdische Tunnelarbeiten im Bahnbau.

Unter diesen Ausschluss fallen nur die eigentlichen Kernarbeiten an der Tunnelröhre, nicht aber Nebentätig-
keiten wie Verlegung von Elektrokabeln, Fliesen, Belüftungsrohren usw.

D Besondere Regelungen

Folgende Definitionen gelten:

– Bauträger ist, wer in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenem/ fremdem Grundstück
Bauwerke errichtet, die an „Erwerber/Käufer" im Rahmen eines Bauträgervertrages verkauft werden.
Er selbst erbringt keine Bauleistungen, sondern schaltet hierfür ausschließlich Subunternehmer ein.
In der Regel erbringt der Bauträger auch Planungsleistungen mit eigenem Personal oder er schaltet
hierfür Subunternehmer ein.

– Generalübernehmer ist, wer für einen Bauherrn die Vorbereitung und Durchführung eines Bauvorha-
bens ganz (oder teilweise) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, aber auf dem Grundstück
des Bauherrn, übernimmt.

Er selbst erbringt keine Bauleistungen, sondern schaltet hierfür ausschließlich Subunternehmer ein.
Der Generalübernehmer kann auch Planungsleistungen übernehmen.

1. Der Versicherungsnehmer betätigt sich als Bauträger oder Generalübernehmer, ohne dass Bauleistungen
(Bauarbeiten jeder Art mit und ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen) mit eigenem Personal
erbracht werden.

Versicherungsschutz besteht für die Erstellung von Neubauvorhaben und für Sanierungen, Umbauten
und Erweiterungen von Bauwerken.

2. Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht 

2.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer selbst genutzter bebauter und
unbebauter Grundstücke (auch Garagen und Parkplätze), Gebäude oder Räumlichkeiten
einschließlich der Überlassung an Betriebsangehörige.

Kein Versicherungsschutz besteht für die Vermietung an Dritte. Versicherungsschutz hierfür
muss gesondert beantragt werden.

2.2 aus dem Besitz und der Unterhaltung von Musterwohnungen und Musterhäusern, sowie der
Durchführung von Baustellen- und Hausbesichtigungen, auch unter Teilnahme von
Interessenten, 

2.3 aus dem Ankauf von Grundstücken jeglicher Art,

2.4 als Bauherr von eigenen nicht zum Verkauf bestimmten Bauvorhaben,

2. 5 aus der Planung von Bauvorhaben, soweit diese Planung im Rahmen der Bauträger- / Generalü-
bemehmertätigkeit erfolgt (siehe aber Teil B Ziffer 29.2.2 b), Teil C Ziffer 14 sowie nachfolgende
Ziffer 3.1);

2.6 aus der Beaufsichtigung — technische oder geschäftliche Oberleitung, örtliche Bauleitung — von
Bauvorhaben, soweit diese Beaufsichtigung im Rahmen der Bauträger- / Generalübernehmer-
tätigkeit erfolgt (siehe aber Teil B Ziffer 29.2.2 b), Teil C Ziffer 14 sowie nachfolgende Ziffer 3.1);

2.7 aus dem Eigentum zum Verkauf bestimmter bereits errichteter, aber noch nicht verkaufter
Häuser und Wohnungen.

Der Versicherungsschutz endet aber mit der Besitzübernahme durch den Käufer oder sonstige
Besitznachfolger.

2.8 als Hersteller der erstellten Gebäude für daraus resultierende Personen- und Sachschäden
(siehe aber nachfolgende Ziffer 3.1);

3. Nicht versichert sind, zusätzlich zu den in Teil C genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen, Haft-
pflichtansprüche

3.1 aus Schäden jeder Art am gesamten Bauwerk (Alt- und Neubausubstanz), das vom Versiche-
rungsnehmer errichtet, saniert oder erweitert wird, sowie alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. Dies gilt auch sofern lediglich Teilsanierungen/-umbauten oder ähnliche Baumaß-
nahmen vorgenommen werden;

3.2 wegen Schäden, die mit der Beschaffung der Finanzierungsmittel oder rechtlichen Betreuung
der Bauvorhaben zusammenhängen;

3.3 aus Schadenfällen, die der Versicherungsnehmer bzw. sein Personal durch die Ausführung von
Bauleistungen jedweder Art verursacht hat.

Bauträger und Generalübernehmer

16. 
Unterirdische Tunnelarbeiten im
Bahnbau

15.
Rohrleitungen

14.
Planende, beratende oder
gutachterliche Tätigkeit



13

E Produkthaftpflichtversicherung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstan-
dene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer 

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse

– erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Produktions-
und Tätigkeitsumfang.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

2. 
Versichertes Risiko

3.
Personen- oder Sachschäden auf-
grund von Sachmängeln infolge
Fehlens von vereinbarten Eigen-
schaften

1. 
Gegenstand des Versicherungs-
schutzes
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1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf
Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer), wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla-
gen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und wasserrechtlichen
Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.3 Die in der Betriebs-/Berufs- oder einer anderen gewerblichen Haftpflichtversicherung vereinbarten
Deckungserweiterungen einschließlich besonderer Deckungssummen (in der Regel Sublimits),
Selbstbeteiligung und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse gelten auch für diesen Umweltvertrags-
teil, jedoch maximal bis zur Höhe und im Rahmen der in diesem Umweltvertragsteil vereinbarten
Deckungssumme.

Besondere Regelungen im Rahmen dieser Umweltbedingungen haben Vorrang (z. B. Auslandsschä-
den).

Veränderungen des Deckungsumfangs zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung gelten auch für
den Umweltvertrag, soweit nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen werden.

1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (ein -
schließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.6 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.6.1 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstätte nicht übersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.6.2 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.6.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.

1.6.4 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageinhaber noch nicht erfolgt ist.

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine
Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen können.

Falls vereinbart und im Versicherungsschein ausdrücklich benannt, sind nachfolgende Risiken mitversichert:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.6.1 und 1.6.2 mitversichert sind.

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind,
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen). Ausge-
nommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen,
Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.6.3
mitversichert sind oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseran lagen- und Einwirkungsrisiko). Der
Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwen-
dung.

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/ Pflicht-
versicherung).

Zu 2.1 bis 2.5:

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht vereinbart und
nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

2. 

Fakultative Erweiterung des 

Versicherungsschutzes

1.

Gegenstand der Versicherung
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3.1 Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden für die Ziffern 2.2
und 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung.

3.2 Ziffern 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für die Ziffern  2.2 und 2.5
ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 2 versicherten Risiken.

VersicherungsfaII ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung eines im Sinne
der Ziffer 1.2 versicherten Personen-, Sach- oder Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Ver -
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
– nach einer Störung des Betriebes

oder

– aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens. Die Feststellung der
Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absätzen 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % der Deckungssumme je Störung des Betriebes oder
behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne der Ziffer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betrof-
fen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Zusätzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen für private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen gilt:

Nicht versichert sind:

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen; 
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

3. 

Vorsorgeversicherung/

Erhöhungen und Erweiterungen

6. 

Nicht versicherte Tatbestände

5. 

Aufwendungen vor Eintritt des

Versicherungsfalles

4.

Versicherungsfall
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6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Umwelteinwirkungen entstehe;

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungs-
schutz besteht oder hätte beantragt werden können;

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn
des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur
Endablagerung von Abfällen;

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Für Ziffer 1.6.4 gilt dieser Ausschluss nicht.

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle
nach Auslieferung entstehen;

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen;

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung,
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausführen;

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines
Fließverhaltens;

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

6.13 Ansprüche wegen Schäden bei Sprengungen an Immobilien, die in einem Umkreis von weniger als
150 Metern entstehen;

6.14 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

6.15 Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger
Bestimmungen anderer Länder.

7.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungssumme.
Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

– durch dieselbe Umwelteinwirkung;

– durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000 EUR
selbst zu tragen.

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder Vermögensschäden weiter, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-

sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.

Nachhaftung

7. 

Deckungssummen/

Maximierung/

Serienschadenklausel/

Selbstbehalt
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8.2 Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des
versicherten Risikos abzustellen ist.

9. 1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

9.1.1 die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Zif-
fern 1.6 und 2.1 – 2.5 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.6.4 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

9.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.1.3 die auf Anlagen oder Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 1.6.4 zurückzuführen sind. Ausgenommen blei-
ben Versicherungsfälle in den USA und Kanada.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden (oder nur für solche
Versicherungsfälle), die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes sind. Somit gilt Ziffer 6.2 Absatz 2 dieser Umweltbedingungen als gestrichen.
Nicht versichert sind Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 5. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder mit der Durchführung von Arbeiten
betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

9.4 Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und/oder nach US-
amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer an jedem Schadenfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 50.000 EUR.

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Ver sicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9.6 Versicherungsschutz wird im Rahmen dieses Vertrages nach jeweils geltendem Recht geboten mit
folgender Sonderregelung:

Der Bezug auf das Umwelthaftungsgesetz und insbesondere die damit verbundene Einstufung von
Anlagen sowie die Definition der Umwelteinwirkung gemäß § 3, 1 UmweltHG gilt verbindlich im Hin-
blick auf den Versicherungsschutz, auch wenn etwaige ausländische Rechtsnormen anderslautende
Definitionen vorsehen. Im übrigen gilt jedoch das jeweilige Landesrecht.

9.7 Besondere Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs-
stätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen).

Die Ziffern 9.3 bis 9.5 gelten auch für Ansprüche, die inländische Versicherungsfälle betreffen, aber vor aus-
ländischen Gerichten geltend gemacht werden.

Klauseln

Sofern vereinbart, gelten die im Versicherungsschein genannten folgenden Klauseln:

Für Schäden infolge Brand oder Explosion – auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschließlich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen für
Umweltschäden.

Die Entschädigungsleistung für solche Schäden erhöht sich auf die im Versicherungsschein genannte
Deckungssumme für Schäden durch Brand oder Explosion.

Für Schäden infolge Brand oder Explosion – auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschließlich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen für
Umweltschäden.

Klausel 124:

Schäden durch Brand oder 

Explosion ohne Erhöhung der

Deckungssumme

Klausel 123:

Schäden durch Brand oder 

Explosion mit Erhöhung der

Deckungssumme

10.

Inländische Versicherungsfälle,

die im Ausland geltend gemacht

werden

9.

Versicherungsfälle im Ausland
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I. Umweltschadensversicherung

Umfang des Versicherungsschutzes

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 1.1 und 7.10 a) AHB – die gesetzliche Pflicht öffentlich-recht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden. Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

– Schädigung der Gewässer,

– Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer
gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-
schließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.3.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie
nicht unter die Ziffern 2.1 bis 2.5 fallen,

1.3.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 1.3.3 umfasst sind, nach Inverkehr-
bringen,

1.3.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninhaber noch nicht erfolgt ist. 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers vor Eintritt desw Versicherungsfalls werden unter den in
Ziffer 9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des
Inhabers der Anlage gegen  den Versicherungsnehmer bestehen können.

1.3.4 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstätte nicht übersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.5 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.6 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.

1.4 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 

1.4.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser
Eigenschaft.

Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB VII in Ver-
bindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbe-
auftragte, Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung,
Datenschutz und dergleichen.

1.4.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen einschließlich aller sonstigen in den Betrieb des Versiche-
rungsnehmers eingegliederten und seinem Weisungsrecht unterliegenden Personen, aller freiberuf-
lich tätigen Mitarbeiter und aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vor-
genannten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer verursachen.

1.5 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 10.12 dieser Bedingungen  – die gesetzliche Pflicht aus
dem Gebrauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kfz:

– Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen
Wegen und Plätzen verkehren;

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindig-
keit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren beson-
deren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bun-
desminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

1.

Gegenstand der Versicherung



3

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

1.6 Teilnahme an Arbeits-/Liefergemeinschaften/Konsortien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
und Konsortien auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft oder das Konsortium selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften und Konsortien gelten, soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der
Deckungssummen) die nachfolgenden Bestimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteili-
gung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft / dem Konsortium ent-
spricht. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer als alleiniger Schadenverur-
sacher in Anspruch genommen wird.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssummen über
Absatz 3 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröff-
net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah-
lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen von Absatz 3 besteht auch für die Arbeits-/Liefergemeinschaft/das
Konsortium selbst.

1.7 Beauftragung und Überwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und
Überwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen, auch Kraftfuhrunternehmen.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unterneh-
men/Subunternehmen/Kraftfuhrunternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

Soweit in der Umwelthaftpflichtversicherung ausdrücklich versichert und dort im Versicherungsschein
genannt, besteht Versicherungsschutz auch für die unter Ziffer 2.1 bis 2.5 aufgeführten Risikobausteine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.2.4 und 1.2.5 mitversichert sind.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.2.6
mitversichert sind, oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen). 

Zu 2.1 bis 2.5:

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht in der Umwelthaft-
pflichtversicherung ausdrücklich versichert und nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt
sind.

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzli-
chen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung
des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebs-
störung). 

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz
für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der
Ziffer 1.3.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit
Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und  Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst – abweichend von Ziffer 5.1 AHB – die Prüfung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde
oder einem sonstigen Dritten. 

4.
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Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung-
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur
Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den
Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers.

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten  einschließ-
lich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtsko-
sten  

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern 

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten
natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die
primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher
Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfal-
tet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktio-
nen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und
der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungs-
summe ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder
vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt
der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches
Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die  auf Grundstücken des
Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 10.1 oder  am  Grundwasser gemäß  Ziffer 10.2 eintreten, sind
nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6.1 Für Risiken der Ziffern 2.1 bis 2.5 besteht – abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB – kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige
Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffern 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken. 

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschrif-
ten auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

5.
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7.1 Für Risiken gemäß Ziffern 1.3, 2.1, 2.3 und 2.4, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe von 500.000
EUR. 

7.2 Für Risiken gemäß Ziffern 2.2 und 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, bedarf der Versicherungsschutz abweichend von Ziffer 4 AHB besonderer Vereinbarung.

Versicherungsfall ist abweichend von Ziffer 1.1 AHB die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versiche-
rungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziffern 1.3.4 bis 1.3.6 und 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der
Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung; 

(4) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach
behördlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) –
für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungssumme je Störung des
Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v.
Ziffer 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.)
des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grund-
stücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen. 
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Zusätzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen für private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um
dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnis-
ses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer 13.). 

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüt-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer
Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf
die Umwelt entstehen. 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle,
festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass
diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erfor-
derliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an
einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist. 

10.11 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.12 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt die-
ser Ausschluss insoweit nicht.

10.13 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.14 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

10.15 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen,
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

10.16 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.17 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher

10.
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Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

10.18 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

10.19 aus Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Benzin, Öl, Ölprodukten oder sonstigen gefährli-
chen Produkten, soweit die Leitungen außerhalb des versicherten Betriebes liegen;

10.20 aus

 – Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

– Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhal-
tung von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- und sonstigen Servicearbeiten im
Zusammenhang mit Offshore-Anlagen;

– Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-
Anlagen bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer/vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln,
Pipelines, Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hoch-
wasser.

10.21 aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhan-
delszwecken sowie aus dem Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken;

10.22 aus Anlass von Sprengungen, soweit diese in einem Umkreis von weniger als 150 Meter entstehen;

10.23 aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit diese in einem Umkreis entstehen, dessen
Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.

11.1 Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer 5
werden auf die Deckungssumme angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht, oder

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten
Kosten 1.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzli-
chen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

12.2   Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versiche-
rungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 10.6 im Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle, 

– die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer
1.3.1–1.3.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziffern 1.3.2 und 1.3.3 nur,
wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gemäß
Ziffer 1.3.1.

13.

Versicherungsfälle im Ausland

11.

Deckungssummen/Maximierung/

Serienschadenklausel/

Selbstbehalt

12.

Nachhaftung
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Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.2 auch für Pflichten oder Ansprüche
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

13.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle;

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.3.3
oder Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1.3.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne
von Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten
gemäß Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziffer 13.2:

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 9 dieser Bedingungen bleiben vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-
stätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Ergänzende Vereinbarungen

Das Versicherungsverhältnis kann – abweichend von Ziffer 19.1 AHB - gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

Abweichend von Ziffer 25 AHB gilt folgendes:

15.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsneh-
mer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wur-
den.

15.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:

– seine ihm gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegenüber dem Versicherungsnehmer,

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,

– eine gerichtliche Streitverkündung,

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

15.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

15.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versi-
cherer abzustimmen.  

15.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

15.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

15.

Obliegenheiten bei unmittelbarer

Gefahr eines Umweltschadens

und nach Eintritt eines solchen

14.

Kündigung nach Versicherungsfall
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Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei der
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag kumulativ
aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen höchstens eine
Deckungs summe, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung. 

Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

II. USV-Zusatzbaustein 1

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz  

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewäs-
sern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

– an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesund-
heit ausgehen.

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann  Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und dem Teil III (Zusatzbaustein 2) vereinbart wer-
den.

– an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die von dem Versicherungsnehmer
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 dann keine
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche
gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadens-
gesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in
Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

Abweichend von Teil I Ziffer 10.2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

Die in Teil I Ziffer 10 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Ver-
sicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind: 

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Abstur-
zes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung
oder Vernichtung von Erdreich.

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuer-
versicherung vereinbart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 

– die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen, 

– die auf unterirdische Leitungen oder Behältnissen zurückzuführen sind, es sei denn, diese sind
nach dem Stand der Technik doppelwandig bzw. als selbstsichernde Saugleitung ausgeführt.  

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme. Diese bildet auch die Höchstersatzleistung
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres und steht im Rahmen der gemäß Teil 1
Ziffer 11 vereinbarten Deckungssumme zur Verfügung.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten den
im Versicherungsschein genannten Betrag selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prü-
fung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

16.

Kumulklausel

1. 

Schäden an geschützten Arten,

natürlichen Lebensräumen, Böden

und Gewässern

4.

Deckungssummen/Maximierung/

Selbstbehalt

2.

Schäden am Grundwasser

3.

Nicht versicherte Tatbestände
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III. USV-Zusatzbaustein 2

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 des Teils II hinaus besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBod-
SchG), wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des
Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare
Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetrete-
nen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Teil I Ziffer 3.2 findet
keine Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fin-
det Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

In Ergänzung zu Teil I Ziffer 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des
Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit
ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

– aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. obiger Ziffer 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

3.2 Die in Teil I und II genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Teil II (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Deckungssumme
und der dort vereinbarten Selbstbeteiligung. 

1.

Schäden an Böden –

Ansprüche gemäß BBodSchG

4.

Deckungssummen/

Maximierung/Selbstbehalt

3.

Nicht versicherte Tatbestände

2.

Versicherte Kosten



 

Deckungsumfang • Leistungsübersicht PHV Top-Deckung 
Versicherte Personen Beispiele/Erläuterungen 

Partner einer nichtehe-
lichen Lebensgemein-
schaft; hier: Regressan-
sprüche der Sozialver-
sicherungsträger 

Anders als bei Ehepartnern sind nach dem Sozialgesetzbuch X § 116 bei einem z.B. Personenschaden zwischen 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft bestimmte Leistungen der Sozialversicherungsträger (SVT) 
übergangsfähig. Sie können beim nichtehelichen Lebensgefährten geltend gemacht werden. Der Schädiger 
kann hier von SVT in Regress genommen werden. In der PHV sind gegenseitige Ansprüche ausgeschlossen. 
Dieser Grundsatz wird hier übergangen und es besteht Versicherungsschutz für diese Ansprüche der SVT. 

Kinder als mitversicherte 
Personen 

Bei der Familien- und Partnerversicherung erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv-und Pflegekinder) sowie Kinder von mitversicherten Kindern. Nachfolgend die wesentlichen 
Rahmenbedingungen der Mitversicherung: 
• Unverheiratet oder nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder 
• Volljährige Kinder nur während der 

— Schulausbildung und der beruflichen Erstausbildung (Lehre und/oder Studium) 
— Wartezeit von max. 1 Jahr auf einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz 
— Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes oder eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres 

vor/nach der Schul- oder Berufsausbildung 
• Behinderte volljährige Kinder ohne zeitliche Begrenzung 

Schäden durch delikt- Übernahme des Schaden eines nach § 828 BGB deliktunfähigen Kindes, auch wenn keine 
unfähige Kinder gesetzliche Haftungsgrundlage besteht. bis zu 20.000 EUR 

Personen im Haushalt Neben Kinder sind weitere Personen, die im Haushalt des Versicherungsnehmers (VN) leben, mitversichert: 
und sonstige • Eltern im Haushalt des VN, Ehegatten oder Lebenspartner 

• Vorübergehend in den Familienbund eingegliederte Personen (Austauschschüler, minderjährige Enkelkinder) 
• Im Haushalt beschäftigte Personen (z.B. Haushälterin während eines Einkaufs für die Familie) 

Pflegebedürftige Person Mitversichert sind pflegebedürftige Personen im Haushalt des Versicherungsnehmers 
( mindestens Pflegestufe 1). 

Ansprüche auf Grundlage Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zielt in erster Linie auf betriebliche Risiken als Arbeitgeber 
des AGG (Diskriminierung) ab. Aber auch die Privatperson kann Arbeitgeber sein, wenn im Haushalt Personen beschäftigt werden. Bei 

dieser Konstellation kann auch die Privatperson mit Ansprüchen aus dem AGG konfrontiert werden. 

Immobilien 

Pflichtverletzung bei der 
Nutzung von Immobilien 
(Eigentum/Miete) 

Werden Pflichten (z.B. Streupflicht) verletzt, die im Zusammenhang mit der Nutzung von versicherten Immobi-
lien (Gebäude/Wohnung) zu erfüllen sind und dadurch Dritte geschädigt, sind Ansprüche aus einer Pflichtver-
letzung mitversichert. Beispiele für Pflichten: bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen. Zum versicherten Gebrauch einer Immobilie zählt auch der Betrieb von Photo-
voltaikanlagen (inkl. Stromeinspeisung), der Gebrauch von Flüssiggasanlagen oder einer Abwasseranlage. 

Art der versicherten 
Immobilien 

Die Nutzung folgender Immobilien ist mitversichert: 
• Wohnungen, auch Ferienwohnungen im In- und Ausland (Europa) 
• Ein selbst bewohntes Einfamilienhaus in Deutschland 
• Ein Wochenendhaus/ein Ferienhaus im In-und Ausland (Europa) 
• Ein Wohnwagen/Dauercamping (nicht zugelassen) in Europa 
• Ein Kleingarten einschließlich Laube in Europa 
• Bis zu 5 Garagen/Stellplätze in Deutschland 

Nutzung von Immobilien • Ein selbst bewohntes Zweifamilienhaus in Deutschland 
• Privat genutzte unbebaute Grundstücke in Deutschland bis zu einer Größe von 5.000 m 2  

Bauvorhaben Hierunter zählen Neubauten, Umbauten, Anbauten, Reparaturen, Abbruch-und Grabe- 
arbeiten inklusive aller Eigenleistungen. bis zu 100.000 EUR 

Vermietung von Stellen Dritte Schadenersatzansprüche, weil sie aus der Vermietung von Wohnungen geschädigt werden, sind 
Immobilien diese versichert, sofern es sich um mitversicherte Wohnungen und Häuser handelt, die in Deutschland zu 
(Europa) Wohnzwecken vermietet sind. (Beispiel: Es lösen sich Teile der Decke und beschädigen die Möbel des Mieters.) 

Vermietung von • Eine Wohnung im selbst bewohnten Zweifamilienhaus 
Immobilien • Bis zu acht Betten an Feriengäste 

Der räumliche Geltungsbereich für die Vermietung von Immobilien ist begrenzt auf das europäische Ausland. 

Beschädigung von geliehe- Die Versicherungsbedingungen sehen vor, dass grundsätzlich Schäden an gemieteten oder geliehenen Sa-
nen, gemieteten Sachen chen nicht versichert sind. Die Privathaftpflichtversicherung versichert im bestimmten Rahmen Ansprüche 

wegen der Beschädigung an geliehenen, gemieteten Sachen: 

Unbewegliche Sachen Versichert sind Schäden an gemieteten Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
(Gebäude) Räumen in Gebäuden. Hierzu zählen auch Schäden an fest verbundenen Gegenständen wie Badewanne, 

Waschbecken oder Einbauschränken. Nicht versichert sind Schäden, die durch Abnutzung oder übermäßige 
Beanspruchung entstehen. 

Bewegliche Sachen in Ho- Schäden an beweglichen Sachen in Hotels und Ferienwohnungen sind mitversichert. 
tels und Ferienwohnungen bis zu 20.000 EUR 



Familie und Freizeit Beispiele/Erläuterungen 

Schlüsselverlust Das Abhandenkommen von fremden Schlüsseln, die zu privaten Zwecken oder im Rahmen einer beruflichen 
(privat und beruflich) Tätigkeit (vom Arbeitgeber oder sonstigen Dritten) überlassen wurden, sind versichert. bis zu 50.000 EUR 

Betriebspraktikum Bezieht sich auf die Zeit während der Ausbildung (Schule/Studium) und ist ein Bestandteil des Unterrichts 
(Schulveranstaltung), um einen ersten Einblick in die Berufs-und Arbeitswelt zu erhalten. In der Schule im 
Zeitraum der Klassen 8 bis 10 je nach Schulform. Häufig während der Schulzeit, aber auch in den Ferien, am 
Nachmittag oder am Wochenende je nach Vereinbarung. Findet in der Regel in anerkannten Ausbildungsbetrie-
ben statt. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Beschädigung von Lehrmaterial. 

Fachpraktischer Unterricht Neben dem allgemein bildenden und dem fachlichen Unterricht, z.B. an Fachoberschulen, findet auch der 
Ausbildungsabschnitt fachpraktischer Unterricht statt. Dieser erfolgt in der Regel in qualifizierten Betrieben 
und im Wechsel mit dem Schulunterricht. Die Beschädigung von Lehrmaterial ist mitversichert. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich auch auf die Beschädigung von Lehrmaterial. 

Gefälligkeitsschäden Versichert sind Schäden, für die aufgrund einer Gefälligkeitshandlung keine gesetzliche 
Haftungsgrundlage vorliegt, somit keine Schadenersatzleistung erfolgen muss. Der Versi- 
cherer beruft sich nicht auf den Einwand der Gefälligkeit, wenn der VN es wünscht. 
Beispiele für Gefälligkeitshandlungen: Umzugshilfe oder Nachbarschaftshilfe im Urlaub. bis zu 20.000 EUR 

Elektronischer Datenaus- Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Be- 
tausch /Internetnutzung reitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger. 

Nicht versichert sind bewusste Störhandlungen. 

Tiere 

Zahme Haustiere, 
gezähmte Kleintiere 

Versichert ist der private Halter von bestimmten Haustieren und gezähmten Kleintieren. Der Begriff Haustier 
richtet sich nach der inländischen Verkehrsanschauung. Es sind zahme, nicht jedoch gezähmte Tiere. Hierzu 
zählen u.a. Katzen, Singvögel, Aquarienfische, Tauben und Kaninchen, aber auch Schafe oder Schweine. 
Gezähmte Kleintiere sind z.B. Hamster, Papageien oder Meerschweinchen. Die Tierhaltung muss bei allen 
Tieren rein privater Natur sein. Gewerbliche oder landwirtschaftliche Tierhaltung ist nicht versichert. 

Hunde, Rinder und Pferde Hunde, Rinder und Pferde sind Haustiere, welche aber in der PHV ausgeschlossen werden, ausgenommen 
Blindenhunde. Über die PHV sind jedoch mitversichert: 
• Hüten fremder Hunde und Pferde (nicht gewerbsmäßig) 
• Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken, • Benutzen fremder Pferdefuhrwerke 

Tiere Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der privaten Haltung von wilden Kleintieren, sofern die 
(wilde Kleintiere) Haltung den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen entspricht. Hierzu zählen auch z.B. (auch giftige) 

Spinnen oder Schlangen. 

Sonstiges 

Vorübergehender 
Auslandsaufenthalt 

Versicherungsschutz besteht z.B. für eine Urlaubsreise. Vorübergehend bedeutet, dass der 
VN oder eine mitversicherte Person seinen Lebensmittelpunkt/seinen Wohnsitz weiterhin 
in Deutschland hat. Die Höchstdauer des Auslandsaufenthaltes beträgt: 
• Europa unbegrenzt 
• Weltweit bis zu 5 Jahre 

Tagesmutter Versicherungsschutz besteht, wenn die Aufsichtspflicht für die Betreuung von fremden Kindern als Tagesmutter/ 
-vater oder Babysitter verletzt wird. Die Tätigkeit kann auch beruflich ausgeübt werden. Nicht versichert ist die 
Ausübung der Tätigkeit für Betriebe und Institutionen, z.B. Kindergärten, Kindertagesstätten oder Kinderhorte. 

Ehrenamtliche Tätigkeit/ Hierunter fallen z.B. die unentgeltliche Mitarbeit 
Freiwilligenarbeit • in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit, 

• in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 
• bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder 

gleichartig organisierten Gruppen. 

Nebenberufliche Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung einer selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeit 
Tätigkeiten bis zu einem Gesamtjahresumsatz von 12.000 EUR. 

Persönlichkeits- und Na- Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der Verletzung von Persönlichkeits- oder 
mensrechts-Verletzungen Namensrechten. 

Zusätzliche Risiken 

Fremde bewegliche Mitversichert sind Schäden an fremden beweglichen Sachen (zu privaten Zwecken 
Sachen gemietet, gepachtet, geliehen), die beschädigt werden oder abhanden kommen. bis zu 20.000 EUR 

Betreiben eines Ersetzt werden die Kosten für die Beseitigung einer Gewässerverschmutzung, z.B. Ölaustritt aus einem un- 
Heizöltanks dichten Tank in einem über den Vertrag versicherten Gebäude bzw. auf dem Grundstück. 

Forderungsausfalldeckung Es besteht Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person 
selbst einen Schaden erlitten hat und keinen Schadenersatz vom Schädiger erhält, weil dieser nicht zahlungs-
fähig und nicht versichert ist (Mindestschadenhöhe 1.000 Euro). 
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Produktübersicht 

A. Leistungen allgemein 

Prüfung der Haftpflichtfrage ü 

Abwehr unberechtigter Ansprüche ü 

Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen ü 

B. Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung 

Deckungssumme 

3.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 2-fach jahresmaximiert ü 

Sublimite 

300.000 EUR für Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten 
300.000 EUR für Ansprüche aus Benachteiligungen 
300.000 EUR für Erweiterten Strafrechtsschutz 
100.000 EUR für Mietsachschäden an Staplern und Arbeitsmaschinen / Geräten  
  15.000 EUR für Auslösen von Fehlalarm 
jeweils 2-fach jahresmaximiert 

ü 

Selbstbeteiligungen 

     250 EUR generelle Selbstbeteiligung für Sach- und Vermögensschäden 
10.000 EUR bei Personenschäden nach US-Recht bzw. kanadischem Recht ü 

Versicherte Risiken 

Risiken gemäß Unternehmensbeschreibung ü 

Bauherrenrisiko für betriebliche Bauvorhaben ü 

Haus- und Grundbesitzerrisiko für betriebliche Gebäude und Grundstücke ü 

Betriebliche Veranstaltungen und Schulungen, Teilnahme an Messen und Ausstellungen ü 

rechtlich selbständige Betriebsstätten/Unternehmen im Inland einschl. neu hinzukommende rechtlich selbständige 
Betriebsstätten/Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung im Inland ü 

in den Betrieb eingegliederte oder freiberuflich tätige Personen ü 

Beauftragung von Subunternehmen ü 

Arbeits- / Liefergemeinschaften  ü 

Versehensklausel  ü 

Kostenklausel nur für USA und Kanada ü 

Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten  ü 

Abwässer, Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen ü 

Ansprüche aus Benachteiligungen  ü 

Ansprüche aus §§ 906, 1004 BGB, 14 BImschG ü 

Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen gegen den Versiche-
rungsnehmer ü 
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Ansprüche der Versicherungsnehmer und Versicherten untereinander ü 

Kostenübernahme bei gerichtlicher Durchsetzung von Werklohn- und Kaufpreisforderungen des Versicherungs-
nehmers ü 

Auslandsschäden  ü 

Auslösen von Fehlalarm  ü 

Belegschafts- und Besucherhabe  ü 

Energieversorgung ü 

Erweiterter Strafrechtsschutz  ü 

Haftungsfreistellungen zugunsten von Abnehmern des Versicherungsnehmers ü 

Schäden aus Austausch, Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten ("Internetrisiken") ü 

Subsidiärdeckung bei Verwendung fremder Kraftfahrzeuge ü 

Schäden durch den Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern  ü 

Schäden durch den Gebrauch von versicherungspflichtigen, jedoch nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen und An-
hängern auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen ü 

Löschung und Abhandenkommen fremder Daten einschl. Folgeschäden ü 

Austreten bzw. Verlust von Flüssigkeiten oder Gasen (Medienverluste) ü 

Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden ü 

Mietsachschäden an Staplern, Arbeitsmaschinen und Geräten auf Baustellen  ü 

Nachhaftung ü 

Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen ü 

Regressverzicht ü 

Schiedsgerichtsverfahren ü 

Strahlenschäden ü 

Tätigkeitsschäden einschl. Leitungsschäden und Be-/Entladeschäden ü 

Vermögensschäden einschl. Verletzung von Datenschutzgesetzen ü 

Vertraglich übernommene Haftpflicht  ü 

Vorsorgedeckung für neue Risiken in Höhe der Versicherungssumme  ü 

Besondere Regelungen für  

Bauträger und Generalübernehmer  ò

Produktrisiko  

Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften ü 

Die Produktbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Maßgebend ist ausschließlich 
der Wortlaut der Versicherungsbedingungen. 

ü versichert    ò optional



Allgemeine Bedingungen für die Versicherung 
von Reisegepäck 1992 in der Fassung 2008 

 

1 Versicherte Sachen und Personen 
2 Versicherte Gefahren und Schäden 
3 Ausschlüsse 
4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden 
5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Was-

sersportfahrzeugen 
6 Anzeigepflicht 
7 Gefahrerhöhung 
8 Beginn und Ende des Versicherungs    
                schutzes, Geltungsbereich 
9 Versicherungswert, Versicherungssumme 
10 Prämie 

11 Vertragsdauer 
12 Entschädigung, Unterversicherung 
13 Überversicherung 
14  Mehrfachversicherung 
15 Obliegenheiten 
16 Besondere Verwirkungsgründe 
17 Zahlung der Entschädigung 
18 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
19 Verjährung 
20 Zuständiges Gericht 
21 Schlussbestimmung

 
 
1 Versicherte Sachen und Personen

 

 

–

2 Versicherte Gefahren und Schäden

 

(AVB Reisegepäck 1992/2008)

TR R431/08 (CR) 

Inhaltsübersicht 

1.1 Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versi-
cherungsnehmers auf Dienstreisen. 
Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in
häuslicher Gemeinschaft lebende Personen gem. 
Satz 1 getrennt oder allein unternehmen, besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn dies besonders ver-
einbart ist. 

1.2 Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des per-
sönlichen Reisebedarfs, die während einer Reise 
mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen 
oder durch ein übliches Transportmittel befördert 
werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke 
und Reiseandenken, die auf der Reise erworben 
werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu be-
ruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nur ge-
mäß besonderer Vereinbarung versichert. 
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsit-
zes der Versicherten aufbewahrt werden (z.B. in 
Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten 
nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu 
Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen wer-
den. 

1.3 Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, 
jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 
sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch be-
finden; 
− Außenbordmotore sind stets ausgeschlossen 

1.4 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelme-
tall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Video-
systeme, jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet 
der Entschädigungsgrenze in Ziffer 4.1 nur versi-
chert, solange sie 

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt  werden 
oder

b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitge-
führt werden 

oder

c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung 
übergeben sind 

oder

d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen 
Raum eines Gebäudes, eines Passagierschiffes 
oder in einer bewachten Garderobe befinden; 
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall 
jedoch nur, solange sie außerdem in einem ver-
schlossenem Behältnis untergebracht sind, das er-
höhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des 
Behältnisses selbst bietet. 
Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosys-
teme jeweils mit  Zubehör sind auch dann versichert, 
wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht 
einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsun-
ternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung über-
geben sind. 

1.5 Nicht versichert sind: 

Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Do- 
kumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem 
Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen 
jeder Art, sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge 
jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hän- 
gegleiter und Segelsurfgeräte  (Falt-  und  Schlauch- 
boote s. aber Ziffer 1.3). Ausweispapiere (Ziffer 12.1 
d) sind jedoch versichert. 

Versicherungsschutz besteht

2.1 wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zer-
stört oder beschädigt werden, während sich das 
Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsun-
ternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers 
oder einer Gepäckaufbewahrung befindet; 

2.2 während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer 2.1 
genannten Schäden durch 
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3 Ausschlüsse

4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden 

5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 
 und Wassersportfahrzeugen

6 Anzeigepflicht 
 

a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische 
Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzli-
che Sachbeschädigung); 

b) Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder 
Hängen lassen – bis zur Entschädigungsgrenze in 
Ziffer 4.2; 

c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten; 

d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, ein-
schließlich Regen und Schnee; 

e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion; 

f) höhere Gewalt; 

2.3 wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert 
wird (den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie 
der Versicherte erreicht). 
Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen
für Ersatzkäufe bis zu dem vereinbarten Prozentsatz 
der Versicherungssumme, maximal mit dem verein-
barten Höchstbetrag je Versicherungsfall. 

3.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher 
Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein 
von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefah-
ren ergeben; 

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristi-
schen oder politischen Gewalthandlungen, unab-
hängig von der Anzahl der daran beteiligten Perso-
nen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von hoher Hand; 

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagneti-
schen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher 
Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mit-
wirkende Ursachen 

e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strah-
lung. 

3.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, 
die 

a) verursacht werden durch die natürliche oder man-
gelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, 
Abnutzung oder Verschleiß; 

b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des 
hierfür benutzten Geländes eintreten. 

4.1 Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegens-
tänden aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmappara-
ten und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zube-
hör (Ziffer 1.4) werden je Versicherungsfall insge-
samt maximal mit dem vereinbarten Prozentsatz der 
Versicherungssumme ersetzt. Ziffern 5.1d) und 5.2 
Satz 2 bleiben unberührt. 

4.2 Schäden 

a) durch Verlieren (Ziffer 2.2 b), 

b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der 
Reise erworben wurden, 
werden jeweils insgesamt mit dem im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Prozentsatz der Versiche-
rungssumme, maximal mit dem vereinbarten 
Höchstbetrag je Versicherungsfall ersetzt. 

5.1 a) Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl 
oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt ab
gestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur,
soweit sich das Reisegepäck in einem fest um-

schlossenen und durch Verschluss gesicherten 
Innen- oder Kofferraum befindet.

b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versiche-
rungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweis-
lich 

aa) der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als
Tageszeit gilt allgemein die Zeit zwischen 
06.00 Uhr und 22.00 Uhr; 

bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in ei-
ner abgeschlossenen Garage – Parkhäuser 
oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Be-
nutzung offen stehen, genügen nicht – ab-
gestellt war oder 

cc) der Schaden während einer Fahrtunterbre-
chung von nicht länger als der im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Dauer eingetre-
ten ist. 

c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter 
b) genannten Voraussetzungen nachweisen, so 
ist die Entschädigung je Versicherungsfall mit 
dem im Versicherungsvertrag vereinbarten 
Höchstbetrag begrenzt. 

d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern sind Pelze, Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Film-
apparate und tragbare Videosysteme jeweils mit 
Zubehör nicht versichert. 

5.2 Es besteht Versicherungsschutz im unbeaufsichtig-
ten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter 
(vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich 
die Sachen in einem fest umschlossenen und durch 
Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, 
Backskiste o.ä.) des Wassersportfahrzeuges befin-
den. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare 
Videosysteme jeweils mit Zubehör, sind  im unbe-
aufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht versichert. 

5.3 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesen-
heit eines Versicherten oder einer von ihm beauf-
tragten Vertrauensperson beim zu sichernden Ob-
jekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur all-
gemeinen Benutzung offenstehenden Platzes o. ä. 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
eine der vorstehenden Obliegenheiten, so richten 
sich die Rechtsfolgen nach 15.4. 
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7 Gefahrerhöhung

6.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
gefahrerhebliche Umstände deren Bedingungen, geschlossen hätte. 

Der Versicherungsnehmer ./. Versicherte hat bis zur 6.4 Rückwirkende Vertragsanpassung 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer 
alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
und die für den Entschluss des Versicherers erheb- angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso- gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver- Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver- ./. Versicherte die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
sicherer in Textform Fragen im Sinne des  Satzes 1 ten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
stellt. fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie
sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche- Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 6.5 Ausübung der Rechte des Versicherers 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. Der Versicherer muss die ihm nach 6.2 bis 6.4 zu-

stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
6.2 Rücktritt geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
6.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-

gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge- zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi- nachträglich weitere Umstände zur Begründung sei-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. ner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-

frist nicht verstrichen ist. 
6.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern

6.2 bis 6.4 nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Versicherungsnehmer ./. Versicherte nachweist, Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
dass er die unrichtigen oder unvollständigen Anga- hat. 
ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht Der Versicherer kann sich auf die in den 6.2 bis 6.4
hat. genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht der Anzeige kannte. 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 6.6 Anfechtung 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen

arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
6.2.3 Folgen des Rücktritts 

6.7 Ausübung der Rechte 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versi- Der Versicherer darf nur zurücktreten oder kündigen,
cherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs- wenn er den Versicherungsnehmer ./. Versicherten 
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungs- durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
nehmer ./. Versicherte nachweist, dass der unvoll- Rechtsfolgen hingewiesen hat. 
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 7.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. Dem Versicherer 
steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirk- 7.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
Vertragszeit entspricht. die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 

werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder 
eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-

6.3 Kündigung rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wären. 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 7.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Ver-
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. tragsschluss gefragt hat. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer ./. Versicherte nachweist, 7.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.1.1 liegt nicht 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
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8 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, 
Geltungsbereich

9 Versicherungswert, Versicherungssumme

oder nach den Umständen als mitversichert gelten pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer ./. Versi-
soll. cherte seine Pflichten nach Ziffer 7.2.1 vorsätzlich 

verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer ./. 
7.2. Pflichten des Versicherungsnehmers ./. Versicherten Versicherte diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
7.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

Versicherungsnehmer ./. Versicherte ohne vorherige dens des Versicherungsnehmers ./. Versicherten 
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö- entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen sigkeit hat der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
Dritten gestatten. zu beweisen. 

7.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 7.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3 
nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung ist der Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der 
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenom- Pflichten des Versicherungsnehmers nicht zur Leis-
men oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi- tung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
cherer unverzüglich anzeigen. als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 

die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
7.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver- müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versi-

tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein- cherte seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten Zif-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche- fer 7.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
rer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
Kenntnis erlangt hat. die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten 

Zeitpunkt bekannt war. 
7.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Ver-

sicherer 7.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner 
bestehen, 

7.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers a) soweit der Versicherungsnehmer ./. Versi-
cherte nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ur-

Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
seine Verpflichtung nach Ziffer 7.2.1, kann der Ver- den Umfang der Leistungspflicht war oder 
sicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz- rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versiche-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Beruht die Ver- rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
letzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi- war. 
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Der Versicherer kann nicht 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. 8.1 Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, 
Fällen nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3 bekannt, kann er an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Reise versicherte Sachen aus der ständigen Woh-
Monat kündigen. nung des Versicherten entfernt werden, und endet, 

sobald die versicherten Sachen dort wieder eintref-
7.3.2 Vertragsanpassung fen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisege-

päck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor der 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem ständigen Wohnung entladen, so endet der Versi-
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge- cherungsschutz bereits mit dieser Ankunft. 
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhte Prämie 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr 8.2 Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjäh-
ausschließen. riger Dauer verlängert sich der Versicherungsschutz 
Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als über die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi- der Reise, wenn sich diese aus vom Versicherten 
cherung der höheren Gefahr aus, so kann der Versi- nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der 
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo- Versicherte nicht in der Lage ist, eine Verlängerung 
nats  zu beantragen. 

nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 8.3 Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich. 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die- 8.4 Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des stän-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen. digen Wohnorts des Versicherten gelten nicht als 

7.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Ziffer 7.3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

7.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

7.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-
fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-

Reisen. 

9.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert des gesamten versicherten Reisegepäcks ge-
mäß 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Ge-
schenke und Reiseandenken bleiben unberücksich-
tigt. 

9.2 Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der 
allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher 
Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicher-
ten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der 
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10 Prämie 

 
11  Vertragsdauer 

12 Entschädigung, Unterversicherung 

 

 

versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch derung nach 5 3.2 darauf hingewiesen wurde. 
etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

10.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versi-
cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat. 

10.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste 
oder einmalige Prämie 

10.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die erste oder einmalige Prämie wird - wenn nichts 
anderes vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs- 
scheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in 
Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste 
Rate der ersten Jahresprämie. 

10.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes. 

Zahlt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte die 
erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, son- 
dern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Ver- 
sicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern 
der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei- 
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hin- 
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtfolge 
aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

10.2.3 Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte die 
erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre- 
ten hat.  

10.3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folge-

10.3.4 Kündigung 

10.3.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 

der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach 5 3.2 darauf hin-
gewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

10.4 Vertragsdauer 

10.4.4 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

10.4.4.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur 
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
wegen einer Anzeigepflichtverletzung (3 2.) oder 
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung (3 6.) beendet, steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder 
Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach 
5 2.3 wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

10.4.4.2 Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines 
Versicherungsfalls, so hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, 
so hat er die Prämie für das laufende Versicherungs-
jahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufe-
nen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres 
zurückzuzahlen. 

prämie 11.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen. 

10.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbar- 11.2 Stillschweigende Verlängerung 
ten Zeitpunkt fällig. 
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
nicht zu vertreten hat. Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

11.3 Vertragsbeendigung 
10.3.2 Zahlungsaufforderung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jah-
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die res oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kos- werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner 
ten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an- spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. gen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

10.3.3 Kein Versicherungsschutz 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor- 12.1 Der Versicherer ersetzt 
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13 Überversicherung

 

14  Mehrfachversicherung 

15 Obliegenheiten 
 

von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
a) für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen Die Aufhebung oder Herabsetzung wird zu dem 

ihren Versicherungswert zur Zeit des Schadenein- Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
tritts; verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwen- 14.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
digen Reparaturkosten und gegebenenfalls eine cherung in der Absicht abgeschlossen, sich dadurch 
bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
Versicherungswert; fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 

nichtig. Der Versicherer hat, Anspruch auf die Prä-
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Mate- mie bis zu dem Zeitpunkt, in dem er von den die 

rialwert; Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

d) für die Wiederbeschaffung von Personal-Ausweisen, 
Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen 
Ausweispapieren die amtlichen Gebühren. 15.1 Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 

12.2 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer 
anzuzeigen; 

12.3 Ist die Versicherungssumme gemäß Ziffer 9 bei 
Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als der Ver- b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu 
sicherungswert (Unterversicherung), so haftet der mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Drit-
Versicherer nur nach dem Verhältnis der Versiche- te (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, 
rungssumme zum Versicherungswert. Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen 

oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisun-
gen des Versicherers zu beachten; 

13.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes 
versicherten Sachen, so kann sowohl der dienlich sein kann. Er hat alle Belege, die den Ent-
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer schädigungsanspruch nach Grund und Höhe bewei-
verlangen, dass zur Beseitigung der sen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billi-
Überversicherung die Versicherungssumme mit gerweise zugemutet werden kann, und auf Verlan-
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. gen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Scha-

dens gemäß Ziffer 1 versicherten Sachen vorzule-
13.2 Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der Prämie gen. 

der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 15.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsun-
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen ternehmens (einschließlich Schäden durch nicht 
worden wäre. fristgerechte Auslieferung gem. Ziffer 2.3) oder Be-

herbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen die-
13.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Überversiche- sen  unverzüglich gemeldet werden. Dem Versiche-

rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. Bei 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beför-
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. derungsunternehmen unverzüglich nach der Entde-
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit- ckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen 
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün- und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Re-
denden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige Scha- klamationsfristen zu berücksichtigen. 
densersatzansprüche des Versicherers bleiben un-
berührt.

15.3 Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Dieb-
stahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind 
außerdem unverzüglich der zuständigen Polizei-
dienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Ver-14.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Inte- lust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherte resse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche- hat sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei rungsverträgen versichert ist und entweder die Ver- Schäden durch Verlieren (Ziffer 2.2 b) hat der Versi-sicherungssummen zusammen den Versicherungs- cherte Nachforschungen beim Fundbüro anzustel-wert übersteigen oder aus anderen Gründen die len. Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-

cherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen 
zu zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt. 15.4 Verletzt der Versicherungsnehmer ./ Versicherte 

vorsätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach 
14.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom- Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Ver-

men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies sicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von 
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos- der Verpflichtung zur Leistung frei. 
senen Vertrages verlangen. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
Er kann auch verlangen, dass die Versicherungs- der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
summe auf die Prämie herabgesetzt wird, die durch Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
die früher geschlossene Versicherung nicht gedeckt schuldens des Versicherungsnehmers ./. Versicher-
ist; in diesem Fall ist die Prämie entsprechend zu ten entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
mindern. Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-

weisen. 
14.3 Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung er-

lischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht in-
nerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er 
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20 Zuständiges Gericht 
 

 
21 Schlussbestimmung 
 

15.5 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch nat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs- so kann er bestimmen, dass seine Kündigung sofort 
nehmer ./. Versicherten nachweist, dass die Verlet- oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, je-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die doch spätestens zum Schluss der laufenden Versi-
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die cherungsperiode. 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

15.6 Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehen- Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
de Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so ist jähren in drei Jahren. Ist ein Anspruch aus dem Ver-
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise sicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
Rechtsfolge hingewiesen hat. dung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der 

Fristberechnung nicht mit.

16.1  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vor-
sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent- 20.1 Klagen gegen den Versicherer 
schädigungspflicht frei. 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
16.2  Führt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte den den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zu-

Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versiche- ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent- Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
sprechenden Verhältnis zu kürzen. natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-

ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
16.3  Versucht der Versicherungsnehmer ./. Versicherte zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 

den Versicherer arglistig über Tatsachen zu Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Aufenthalt hat. 
Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 20.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer ./. Versi-

cherten 

Ist der Versicherungsnehmer ./. Versicherte eine
17.1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grun- natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versi-

de und der Höhe nach festgestellt, so hat die Aus- cherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
zahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
erfolgen. Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des lung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag bean- Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
sprucht werden, der nach Lage der Sache mindes- mer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
tens zu zahlen ist. ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-

derlassung des Versicherungsnehmers. 
17.2 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem je-

weiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu- 20.3 Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers ./. 
ches, mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchs- Versicherten 
tens bei  6 Prozent Zinsen pro Jahr, soweit nicht aus 
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu Hat der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss
zahlen ist. seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 

aus dem Geltungsbereich des Versicherungsver-
tragsgesetzes verlegt oder sind sein Wohnsitz oder 

17.3 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
und der Beginn der Verzinsung verschieben sich um hebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
den Zeitraum, um den die Feststellung der Leis- Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
tungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der trag gegen den Versicherer oder den Versiche-
Höhe nach durch Verschulden des Versicherungs- rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder 
nehmers verzögert wurde. seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. 
17.4 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall 

behördliche Erhebungen oder ein strafgerichtliches 
Verfahren gegen den Versicherten eingeleitet wor-
den, so kann der Versicherer bis zum rechtskräftigen Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen et-
Abschluss dieser Verfahren die Zahlung aufschie- was anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen 
ben. Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im An-

hang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die 
nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen In-
halt des Versicherungsvertrages sind. 

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spä-
testens einen Monat nach dem Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen. Der 
Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Mo-
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Klauseln zu den AVB Reisegepäck 1992 in der Fassung 2008 

Crewcard besondere zusätzliche Bedingungen Reisegepäck  

Klausel 1 - Domizil-Schutz 

 
Klausel 2 - Erweiterter Domizil-Schutz(nur wenn verein-
bart)

 
Klausel 3 - Urlaubs-Deckung (nicht vereinbart) 

 
Klausel 4 - Camping 

)

TR R431a/08 (CR) 

- Gepäckversicherung auf Dienstreisen 
- Abweichend von den Bedingungen besteht auch Versicherungsschutz für beruflich genutzte  

Mobiltelefone und Notebooks.
Die Gesamtversicherungssumme pro Person erhöht sich durch diesen Einschluss nicht.
Die maximale Versicherungsleistung je Schadenfall beträgt für die benannten technischen Geräte je EUR 500,-.

- Foto- und Filmapparate und tragbare Videosystem, max. 750 € je Schaden 
- weltweiter Versicherungsschutz  

Leistung: Versicherungssumme 1.500 € je versicherter Person als Erstrisikosumme (Unterversicherungs-
verzicht).Selbstbeteiligung von 10 %, mind. 150 € je Schadenfall

3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme und 
abweichend der Bedingungen auch Laptops und 
Mobiltelefone jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck besteht bei 
Geräte, Jagdwaffen, Radio- und Fernsehapparate, Jahresverträgen Versicherungsschutz auch für die Dauer von 
Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, jeweils mit Fahrten und Aufenthalten mit dem eigenen oder dem Versi-
Zubehör, sind nur versichert, solange sie cherten dienstlich überlassenen Kraftfahrzeug innerhalb des 

ständigen Wohnorts des Versicherten, solange sich die versi-
a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitge-cherten Sachen innerhalb des Kraftfahrzeugs befinden. Ziffer 

führt werden oder 8.1 der AVB Reisegepäck gilt entsprechend. 

b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Auf-
bewahrung übergeben sind oder 

Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck sind bei 
c) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß ge-Jahresverträgen auch Gänge, Fahrten und damit verbundene 

sicherten Wohnwagen oder in einem fest umschlos-Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts des Versicher-
senen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahr-ten mitversichert. Ziffer 8.1 der AVB Reisegepäck gilt ent-
zeug auf einem offiziellen Campingplatz befinden. sprechend. 

4. Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) benutzt 
wird, sind Schäden durch Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Bei Jahresverträgen erhöht sich die vereinbarte Versiche-
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) rungssumme für Urlaubsreisen von mindestens vier Tagen 
ausgeschlossen. Dauer um eine zu vereinbarende Summe. Eine Anzeige der 

Urlaubsreisen ist nicht erforderlich. Im Versicherungsfall hat 
5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, dass der 

aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-Schaden auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist. 
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 
Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-
cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-1. Abweichend von Ziffer 3.2 b) AVB Reisegepäck cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-während des Zeltens oder Campings auf einem offi- lässigkeit beruhte. ziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten Un- Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-ternehmern eingerichteten) Campingplatz eintreten. lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (Ziffer 5.3 AVB letzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-Reisegepäck) im Zelt oder Wohnwagen zurückge- rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des lassen, so besteht Versicherungsschutz für Schäden Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder chenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung  teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei nur, wenn Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-a) bei Zelten: heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den der Schaden nicht während der Nachtzeit eingetre- Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in ten ist. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. Das Zelt ist mindestens Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er diezuzubinden oder zuzuknöpfen. Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. b) bei Wohnwagen: Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die ist. Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt Edelmetall (Ziffer 1.4 AVB Reisegepäck) sind im un- oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch beaufsichtigten Zelt oder Wohnwagen nicht versi- für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-chert. cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
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Klausel 5 – Fahrräder (nur wenn vereinbart) 

Klausel 6 – Segelsurfgeräte (nur wenn vereinbart) 
 

Klausel 7 - Personengruppen 

Klausel 8 - Dienstreisen 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 

wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls 
durch ein Kabelschloss oder ein Schloss mit ver-
gleichbarem Sicherheitswert gesichert war. Ziffer 2.1 
AVB Reisegepäck bleibt unberührt. 1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine ObliegenheitVersicherungsschutz auch für Fahrräder, solange sie 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch be-
rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den finden. 
Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 
cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch ein 
cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem 
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-Sicherheitswert, hierzu zählen regelmäßig keine 
lässigkeit beruhte. Rahmenschlösser, gesichert war. Ziffer 2.1 AVB 
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-Reisegepäck bleibt unberührt. 
lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-
letzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-rungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-
chenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-lässigkeit beruhte. 
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er dieletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
der Versicherungsschutz bestehen. Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,chenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
heit arglistig verletzt hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
3. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist  begrenzt, der Versicherungsschutz bestehen. 

auf maximal EUR 250,--,wenn der Diebstahl wäh-Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
rend der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt all-wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
gemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 

oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
4. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-

Unterlagen über den Hersteller, die Bezugsquelle, cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
die Marke und die Fabrikationsnummer der versi-nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
cherten Segelsurfgeräte zu beschaffen und aufzu-heit arglistig verletzt hat. 
bewahren. 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte3. Der Versicherer ersetzt Schäden an mit dem Fahr-
diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur rad lose verbundenen und regelmäßig seinem 
verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nach-Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie zusam-
weisen kann. men mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind. 

4. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist begrenzt, 
auf maximal EUR 250,--, wenn der Diebstahl wäh-
rend der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt all- Abweichend von Ziffer 1.1 AVB Reisegepäck gelten als Ver-
gemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. sicherte nur die im Versicherungsschein namentlich benann-

ten Personen und/oder der im Versicherungsschein be-
5. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat schriebene Personenkreis. 

Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Versicherungsschutz besteht für Familienangehörige und 
Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu be- sonstige Personen gem. Ziffer 1.1 Abs. 1 AVB Reisegepäck 
schaffen und aufzubewahren. nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte
diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur Sofern für den Personenkreis gem. Ziffer 1.1 AVB Reisege-
verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nach- päck bei demselben Versicherer Verträge bestehen, erfolgt 
weisen kann. bei gemeinsamen Reisen eine Addition der Versicherungs-

summe (Summenausgleich). 

1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht 
Versicherungsschutz besteht nur auf Dienst- und Geschäfts-Versicherungsschutz auch für Segelsurfgeräte, so-
reisen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers unternom-lange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem 
men werden. Gebrauch befinden. 
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Klausel 9 - Neuwertversicherung 

Klausel 10 - Jahresverträge 

Klausel 11 - Reisedauer 

 

 

 

1. Abweichend von Ziffer 9.2 AVB Reisegepäck ist 
Versicherungswert derjenige Betrag, der allgemein 
erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und 
Güte am ständigen Wohnort des Versicherten anzu-
schaffen (Neuwert). 

2. Für technische Geräte, die älter sind als fünf Jahre, 
sowie für Bekleidung und Wäsche, die älter sind als 
drei Jahre, ist der Versicherungswert nur der Zeit-
wert, wenn er durch einen Abzug für Alter, Abnut-
zung und Gebrauch sich ergebende Wert unter 50 % 
des Wiederbeschaffungspreises (Neuwert) liegt. 
Technische Geräte sind insbesondere Haushalts-
und Küchengeräte, Foto-, Filmapparate und tragbare 
Video-Systeme jeweils mit Zubehör, Phono-, Radio- 
und Fernsehgeräte, Camping- und Sportgeräte. Zu 
Bekleidung und Wäsche rechnen auch Schuhe und 
Pelzwerk. 

Ziffer 8.3 AVB Reisegepäck findet keine Anwendung. 

1. Die Versicherung gilt für alle Reisen, die von den 
versicherten Personen innerhalb des Versicherungs-
jahres unternommen werden. 

2. Versicherungsschutz besteht nicht für Reisen, die 
die im Versicherungsvertrag festgelegte Maximal-
dauer der einzelnen Reise überschreiten. 

3.  Der Versicherungsschutz verlängert sich über die 
vereinbarte Maximaldauer hinaus bis zum Ende der 
Reise, wenn sich diese aus vom Versicherten nicht 
zu vertretenden Gründen verzögert. 
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Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2008)

Versicherungsumfang

Der Leistungsfall

Die Versicherungsdauer

Der Versicherungsbeitrag

Weitere Bestimmungen

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Was ist versichert?

Welche Leistungsarten können vereinbart werden?

Invaliditätsleistung

Tagegeld

Krankenhaus-Tagegeld

Genesungsgeld

Todesfallleistung

Bergungskosten

Kosmetische Operationen

Generellohne Mehrbeitrag versicherte Leistungen

Versorgung des Partners

Beitragsfreie Mitversicherung von Neugeborenen

Rooming-In

Kinderunfallversicherung und beitragsfreie Weiterführung bei Tod des Versicherungsnehmers

Doppelte Todesfallleistung bei Vollwaisen

In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen der versicherten Person?

Nicht versicherbare Personen

Was müssen Sie bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

Was gilt bei militärischen Einsätzen und bei Wehr-/ Zivildienst?

Was müssen Sie nach einem Unfall beachten (Obliegenheiten)?

Welche Folgen haben die Nichtbeachtung von Obliegenheiten und das Nichteinhalten bestimmter

Fristen?

Wann sind die Leistungen fällig?

Wann beginnt und endet der Vertrag?

Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?

Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

Welches Recht findet Anwendung und wo sind die Gerichtsstände?

Was müssen Sie uns sonst noch mitteilen, was müssen Sie dabei beachten?

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versicherer erbringen
die vertraglich vereinbarten Leistungen.

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.1.2 Art und Höhe der Leistung

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.2.2 Höhe und Dauer der Leistung

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.5.2 Höhe der Leistung

13.1 Beitrag und Versicherungsteuer
13.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag
13.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
13.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
13.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
13.7 Beitrag bei Ruhen des Versicherungsschutzes gem. Ziffer 8.2 GUB 2008
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Versicherungsumfang
1

1.1 Was ist versichert?

1.2

Wo gilt der Versicherungs-

schutz?

1.3

Was ist ein Unfall?

1.4

Welche Erweiterungen gelten

darüber hinaus?

1.5

Wichtiger Hinweis

Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des Ver-
trages zustoßen.

Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Die Unfreiwilligkeit wird bis zum
Beweis des Gegenteils vermutet.

Gesundheitsschädigungen, die die versicherte Person bei der rechtmäßigen Verteidigung oder der Bemü-
hung zur Rettung von Menschenleben oder Sachen erleidet, gelten als unfreiwillig und fallen somit unter den
Versicherungsschutz.
Auch Erfrierungen, Sonnenbrände und Sonnenstiche, die als Folge eines Unfalls im Sinne der Ziffer 1.3 GUB
2008 auftreten, sind vom Versicherungsschutz erfasst.

1.4.1 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

- ein Gelenk verrenkt wird oder
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.4.2 Bei Gesundheitsschädigungen durch die Einwirkung ausströmender Gase oder Dämpfe wird der
Begriff der Plötzlichkeit auch dann angenommen, wenn besondere Umstände den Versicherten dazu
zwangen, sich diesen Einwirkungen mehrere Stunden lang auszusetzen. Berufs- und Gewerbekrank-
heiten bleiben jedoch ausgeschlossen.

1.4.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auftauchtypische Gesundheitsschäden wie z.B. Cais-
sonkrankheit oder Trommelfellverletzung, ohne dass ein Unfallereignis, d.h. ein plötzlich von außen
auf den Körper wirkendes Ereignis, eingetreten sein muss. Als Unfälle gelten auch der Ertrinkungs-
bzw. Erstickungstod unter Wasser.

1.4.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Infektionen, bei denen aus der Krankheitsgeschich-
te, dem Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, dass die Krankheitserreger durch eine
Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere Hautschicht durchtrennt sein muss, oder
durch Einspritzen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in den Körper gelangt sind.
Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens nicht.

Die äußere Hautschicht wird z.B. durch einen Zeckenbiss durchtrennt. Die durch Zeckenbiss verur-
sachten Infektionen wie Borreliose oder FSME (Frühsommer Meningo-Enzephalitis) fallen somit aus-
drücklich unter den Versicherungsschutz.

Es fallen auch folgende Infektionskrankheiten unter den Versicherungsschutz, bei denen die Krank-
heitserreger ebenfalls durch eine Durchtrennung der äußeren Hautschicht in den Körper gelangen:

Malaria, die durch einen Mückenstich übertragen wird.
Fleckfieber, das durch den Biss bzw. Stich von Läusen übertragen wird.
Gelbfieber, das durch einen Mückenstich übertragen wird.
Schlafkrankheit, die durch den Stich der Tsetsefliege übertragen wird.
Tetanus, der durch das Eindringen von Fremdkörpern unter die Haut entsteht.
Tularämie (Hasenpest), die durch den Biss von Zecken, den Biss von Flöhen, den Biss oder das Krat-
zen von Hunden und Katzen übertragen wird.

Die vorgenannte Aufzählung von Infektionskrankheiten, die dadurch entstehen, dass die Krankheits-
erreger durch irgendeine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere Hautschicht durch-
trennt sein muss, in den Körper gelangt sind, ist nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Einer Infektion gleichgestellt sind Schutzimpfungen gegen Infektionen. Die Erweiterung des Versiche-
rungsschutzes auf durch Schutzimpfungen hervorgerufene Infektionen beschränkt sich auf die Leis-
tungsarten Invalidität und Tod gemäß den Bestimmungen der Ziffern 2.1 und 2.5 GUB 2008.

1.4.5 Gesundheitsschädigungen durch Röntgen- oder Laser- oder Maserstrahlen, aber auch Gesundheits-
schädigungen durch künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen fallen unter den Versicherungsschutz,
soweit sich diese Gesundheitsschädigungen als Unfälle im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 2008 darstellen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben in diesem Zusammenhang Gesundheitsschädi-
gungen, die sich als Folge regelmäßigen Hantierens mit strahlenerzeugenden Geräten darstellen und
Berufs- bzw. Gewerbekrankheiten sind.

Ferner bleiben vom Versicherungsschutz Gesundheitsschädigungen durch andere Strahlenarten und
durch Kernenergie ausgeschlossen (Siehe Ziffer 4.2.5 GUB 2008).

1.4.6 Mitversichert sind die Folgen von Lebensmittelvergiftungen.

Auch mitversichert sind Vergiftungen bei Kindern bis 14 Jahren infolge Einnahme fester oder flüssi-
ger Stoffe durch den Schlund. Auf die Ziffer 4.2.4 weisen wir hin.

Auf die Regelungen über die Ausschüsse vom Versicherungsschutz (Ziffer 4), Einschränkung der Leistungen
bei der Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen der versicherten Person an den Unfallfolgen (Ziffer 5)
sowie nicht versicherbare Personen (Ziffer 6) weisen wir Sie hin.
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2
Welche Leistungsarten können
vereinbart werden?

2.1
Invaliditätsleistung

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen
beschrieben. Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben
sich aus dem Vertrag. Zusätzliche Leistungen, die Sie unter Ziffer 3 finden, sind generell mitversichert.

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.1.1.1 Die versicherte Person ist durch den Unfall in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit

dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich
länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.
Die Invalidität ist
- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
- innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen

bei uns geltend gemacht worden.
2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb

eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
2.1.2 Art und Höhe der Leistung
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssumme und der Grad der unfall-

bedingten Invalidität.
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sin-

nesorgane gelten ausschließlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die folgenden Inva-
liditätsgrade:
a) bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit

eines Armes 70%
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenkes 70%
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenkes 70%
einer Hand 70%
eines Daumens 25%
eines Zeigefingers 16%
eines anderen Fingers 10%
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70%
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 65%
eines Beines bis unterhalb des Knies 55%
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 50%
eines Fußes 50%
einer großen Zehe 8%
einer anderen Zehe 3%

bei gänzlichem Verlustb)

der Sehkraft eines Auges 55%
des Gehörs auf einem Ohr 35%
des Geruchs 10%
des Geschmacks 5%

bei vollständigem Verlust der Stimme 40%c)

Nicht versichert ist der Verlust von Stimme oder Sprache, dessen Ursache eine unfallbedingte
psychische Traumatisierung im Sinne einer psychogenen Reaktion darstellt (siehe auch Ziffer
4.2.1). Unter den Versicherungsschutz fällt der Stimmverlust also nur, wenn eine unfallbedingte
organische Verletzung die Ursache ist.

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweili-
gen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit
die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei
sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktion bereits vor dem Unfall
dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist
nach den Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach
den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als
100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person
- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
- gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditäts-
grad, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

9



2.2
Tagegeld

2.3
Krankenhaus-Tagegeld

2.4
Genesungsgeld

2.5
Todesfallleistung

2.6
Bergungskosten in der Unfall-
versicherung

 drei  Ein Anspruch auf ein versichertes Genesungsgeld im Sin-
ne der Ziffer 2.4.1 GUB 2008 entsteht hierdurch nicht.

Ein Anspruch auf Genesungsgeld entsteht allerdings nur dann, wenn diese Leistung ausdrücklich
vereinbart ist.

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist unfallbedingt
- in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
- in ärztlicher Behandlung.
Sofern die versicherte Person nach einem Unfall aus Pflichtgefühl ihrem Beruf soweit als möglich
nachgeht, wird dies nicht zu ihren Ungunsten ausgelegt. Für die Bemessung der Beeinträchtigung
der Arbeitsfähigkeit ist nur der objektive ärztliche Befund maßgebend.

2.2.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es wird nach dem festge-
stellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft.
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an
gerechnet, gezahlt.

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch notwendiger vollstationärer
Heilbehandlung. Eine vollstationäre Heilbehandlung liegt bei einem mindestens 24-stündigen Kran-
kenhausaufenthalt vor.
Kuren sowie Aufenthalte in privaten Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch
notwendige Heilbehandlung. Erfolgt die Heilbehandlung jedoch in einem Institut, das sowohl der
Heilbehandlung als auch der Rehabilitation dient, so entfällt der Krankenhaus-Tagegeld-Anspruch
zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfalleinweisung handelt oder die Krankenanstalt das
einzige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des Wohnsitzes der versicherten Person ist.

Krankenhaus-Tagegeld wird auch für eine unfallbedingte ambulant durchgeführte Operation gezahlt,
soweit für diese Operation üblicherweise ein Krankenhausaufenthalt notwendig wäre. Den Nachweis
darüber haben Sie als der Versicherungsnehmer zu führen. Das vereinbarte Krankenhaus-Tagegeld
wird in diesen Fällen für  Tage gezahlt.

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für jeden Kalender-
tag der vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an
gerechnet.
Über das zweite Unfalljahr hinaus wird Krankenhaus-Tagegeld bezahlt, wenn der Aufenthalt zur Ent-
fernung des eingebrachten Osteosynthesematerials dient.
Bei unfallbedingtem Aufenthalt in Sanatorien wird längstens bis zu einer Dauer von 60 Tagen 50%
des versicherten Krankenhaus-Tagegeldes übernommen. Diese Regelung hat jedoch nur dann Gül-
tigkeit, wenn sich der Sanatoriumsaufenthalt unmittelbar an einen unfallbedingten Krankenhausauf-
enthalt anschließt.

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch
auf Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.3.

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Genesungsgeld wird in Höhe der für das Krankenhaus-Tagegeld vereinbarten Versicherungssum-
me für die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaus-Tagegeld leisten, läng-
stens für 100 Tage.

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestorben oder nach dem Ver-
schollenheitsgesetz (VerschG) für Tod erklärt worden. Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 9.5
weisen wir hin.

2.5.2 Höhe der Leistung
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

1. Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzt der Ver-
sicherer bis zur Höhe von 10.000 EUR - soweit keine abweichende Summe vereinbart ist - die entstan-
denen notwendigen Kosten für:
a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten

Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden.
b) Transport der verletzten versicherten Person in das nächste Krankenhaus oder zu einer Spezialkli-

nik, soweit medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet.
c) Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten versicherten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz,

soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart unver-
meidbar waren.

d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfalle.
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2.7
Kosten für kosmetische
Operationen in der Unfall-
Versicherung

3
Welche Leistungen sind generell
ohne Mehrbeitrag versichert?

3.1
Versorgung des Partners

3.2
Beitragsfreie Mitversicherung
von Neugeborenen

3.3
Rooming-in

3.4
Kinderunfallversicherung und
beitragsfreie Weiterführung bei
Tod des Versicherungsnehmers

2. Hat die versicherte Person für Kosten nach 1. a) einzustehen, obwohl sie keinen Unfall erlitten hatte, ein
solcher aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war, ist der Versiche-
rer ebenfalls ersatzpflichtig.

3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur
wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leis-
tungspflicht, kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer halten.

4. Bestehen für die versicherte Person bei dem gleichen Versicherungsunternehmen mehrere Unfallversiche-
rungen, können die beitragsfrei mitversicherten Bergungskosten in Höhe von 10.000 EUR nur aus einem
dieser Verträge verlangt werden.

5. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt an einem für andere
Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

1. Soweit keine abweichende Summe vereinbart ist, gilt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen eine
Summe von 10.000 EUR versichert.

2. Wird durch einen Unfall die Körperoberfläche der versicherten Person derart beschädigt oder verformt,
dass nach Abschluss der Heilbehandlung das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person hier-
durch dauernd beeinträchtigt ist und entschließt sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen
Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses Mangels zu unterziehen, so übernimmt der Versicherer
die mit der Operation und der klinischen Behandlung im Zusammenhang stehenden Kosten für Arztho-
norare, Medikamente, Verbandszeug und sonstige ärztliche verordnete Hilfsmittel sowie die Kosten für
die Unterbringung und Verpflegung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.

3. Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten Person müssen bis zum Ablauf des dritten
Jahres nach dem Unfall erfolgt sein. Hat die versicherte Person bei Eintritt des Unfalles das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz der Kosten auch dann, wenn die Operation und die klinische
Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der versicherten Per-
son, durchgeführt werden.

4. Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten werden insoweit übernommen, soweit es sich um den unfall-
bedingten Verlust oder den Teilverlust von natürlichen Schneide- oder Eckzähnen handelt. Nicht über-
nommen werden insoweit die Kosten für die Beschädigung oder die Zerstörung von Zahnersatz (Brü-
cken, Kronen, Gebissen und Implantaten).

5. Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erholungs-
reisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht die Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärztlich
angeordnet wird.

6. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur
wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leis-
tungspflicht, kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer halten.

7. Bestehen für die versicherte Person bei dem gleichen Versicherungsunternehmen mehrere Unfallversiche-
rungen, können die beitragsfrei mitversicherten Kosten für kosmetische Operationen in Höhe von
10.000 EUR nur aus einem dieser Verträge verlangt werden.

8. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt an einem für andere
Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

Stirbt der Versicherungsnehmer oder der mitversicherte Ehe-/Lebenspartner während der Versicherungsdau-
er und war der Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt ungekündigt, so wird diese Versicherung ab dem Todestag
mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zur nächsten Stammfälligkeit beitragsfrei
weitergeführt. (Gilt nicht in der Gruppen-Unfallversicherung)

Während der Laufzeit des Vertrages geborene Kinder des Versicherungsnehmers gelten beitragsfrei bis zur
nächsten Stammfälligkeit mitversichert. Die Versicherungssumme beträgt 30.000 EUR für den Invaliditäts-
fall. (Gilt nicht in der Gruppen-Unfallversicherung)

Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 2008, der sich vor der Voll-
endung des 12. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung und
übernachtet ein Erziehungsberechtigter mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-in), so wird pro Übernach-
tung ein pauschaler Kostenzuschuss in folgender Höhe gezahlt:

1. bis 10. Übernachtung: 30,00 EUR
ab der 11. Übernachtung: 15,00 EUR
(Gilt nicht in der Gruppen-Unfallversicherung).

3.4.1 Die Versicherung wird zum vereinbarten Beitrag bis zum Ende des Versicherungsjahres fortgeführt,
in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. Damit endet die Anwendung des Tarifs für
Kinder und es ist der Beitrag zu entrichten, der sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif des
Versicherers für Erwachsene ergibt.

3.4.2 Tritt nach Ablauf eines Monats ab Beginn des Versicherungsjahres, für das gemäß Nr. 1 der erhöhte
Beitrag zu entrichten ist, ein Versicherungsfall ein, ohne dass inzwischen eine Einigung über den Mehr-
beitrag erzielt worden ist, so bemessen sich die Leistungen des Versicherers nach den im Verhältnis
des neuerdings erforderlichen zu dem bisherigen Beitrag herabgesetzten Versicherungssummen.
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3.5

Todesfallleistung für Vollwaisen

4

In welchen Fällen ist der Versiche-

rungsschutz ausgeschlossen?

3.4.3 In Ergänzung der Ziffern 12.2 bis 12.3 gilt folgendes:

a) Stirbt der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer, so wird die Versicherung im bisheri-
gen Umfang ohne Rücksicht auf die vereinbarte Vertragsdauer bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollen-
det.

b) Beim Ableben des Versicherungsnehmers in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
mit Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen tritt Absatz a) außer Kraft.

Ziffer 2.5 wird wie folgt erweitert:

Besteht für beide Elternteile Unfallversicherungsschutz im Rahmen einer Unfallversicherung auf Grundlage
der GUB 2008, und werden beide versicherten Elternteile durch ein und dasselbe Unfallereignis getötet, so
wird an die erb- oder bezugsberechtigten minderjährigen Kinder das Doppelte der je Elternteil vereinbarten
Todesfallversicherungssumme ausgezahlt, höchstens jedoch 50.000 EUR je Elternteil.

4.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

4.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlagan-
fälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper des Versicherten ergrei-
fen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

Durch Trunkenheit verursachte Unfälle sind mitversichert. Beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch
nur dann, wenn der Blutalkoholgehalt unter 1,1 Promille liegt.

4.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt
oder versucht. Unfälle bei Raufhändeln, inneren Unruhen und Schlägereien gelten dann als mitversi-
chert, wenn die versicherte Person nicht der Urheber war. Sie gelten ferner als mitversichert, wenn
die versicherte Person in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit in Raufhändel, innere Unruhen und
Schlägereien verwickelt war.

4.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überra-
schend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt
am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staa-
tes, in dem sich die versicherte Person aufhält. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive
Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit
einem Krieg oder kriegsähnlichem Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Russland oder USA.

4.1.4 Unfälle der versicherten Person

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine
Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

Versicherungsschutz besteht für die versicherte Person jedoch als Fluggast.

Der Versicherungsschutz wird in diesem Fall nach den im Rahmen des Vertrages vereinbarten Leis-
tungsarten und Versicherungssummen gewährt, höchstens jedoch nach folgenden Versicherungs-
summen:

1.000.000 EUR für den Todesfall

2.000.000 EUR für den Invaliditätsfall

250 EUR für Tagegeld

250 EUR für Krankenhaus-Tagegeld/Genesungsgeld

10.000 EUR für Bergungskosten

10.000 EUR für kosmetische Operationen

Bestehen für die versicherte Person bei dem gleichen Versicherungsunternehmen weitere Unfallver-
sicherungen, so gelten diese Höchstbeträge auch als Höchstversicherungssummen für alle Versiche-
rungen insgesamt.

Benutzen mehrere durch diesen Versicherungsvertrag versicherte Personen dasselbe Flugzeug und
überschreiten die Versicherungssummen aus dem Vertrag für diese Personen insgesamt die Summe
von

10.000.000 EUR für den Todesfall

20.000.000 EUR für den Invaliditätsfall

2.500 EUR für Tagegeld

2.500 EUR für Krankenhaus-Tagegeld/Genesungsgeld

100.000 EUR für Bergungskosten

100.000 EUR für kosmetische Operationen
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5

Welche Auswirkungen haben

Krankheiten oder Gebrechen der

versicherten Person?

6

Nicht versicherbare Personen

7

Was müssen Sie bei Änderungen

der Berufstätigkeit oder Beschäfti-

gung beachten?

Gefahrengruppe A 

so müssen Sie uns mindestens drei Arbeitstage vor Antritt der Flugreise verständigen. Haben wir
keine Deckungszusage für Versicherungssummen erteilt, die die vorgenannten Beträge überschrei-
ten, so gelten diese Beträge als gemeinsame Höchstversicherungssumme für alle Versicherten, die
sich in demselben Flugzeug befinden, und die für die Einzelperson vereinbarten Versicherungssum-
men ermäßigen sich im entsprechenden Verhältnis.

4.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder
Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungs-
fahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

Unfälle bei Fahrten, bei denen es auf ein Erzielen einer Durchschnittsgeschwindigkeit ankommt
(Fern-, Zuverlässigkeits-, Orientierungs- und Ballonverfolgungsfahrten) gelten nicht als Rennveran-
staltung im Sinne dieser Bestimmung.

4.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

4.2.1 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.

4.2.2 Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe durch einen unter
diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

Schneiden von Nägeln, Hühneraugen oder Hornhaut gilt nicht als Heilmaßnahme oder Eingriff im
Sinne dieser Bestimmung.

4.2.3 Infektionen, die nicht nach Ziffer 1.4 versichert sind.

4.2.4 Vergiftungen, die nicht nach Ziffer 1.4 versichert sind.

4.2.5. Unfälle durch Strahlen, die nicht nach Ziffer 1.4 versichert sind. Ferner sind Unfälle ausgeschlossen,
die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

4.2.6 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach
Ziffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.

4.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Bauch- oder Unterleibsbruch durch eine unter diesen
Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende, direkte Einwirkung auf den Bauch- und Unter-
leibsbereich verursacht wurde und diese Gewalteinwirkung durch medizinische Befunde belegt ist.

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich

- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,

- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen die Leistung entsprechend
dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 40 %, unterbleibt jedoch die Minderung.

Die Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen an der Gesundheitsschädigung haben wir nachzuweisen.

6.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd Schwer- oder Schwerstpflege-
bedürftige im Sinne der sozialen Pflegeversicherung.

Die versicherte Person ist schwerpflegebedürftig, sobald sie in die Pflegestufe II der sozialen Pflegever-
sicherung eingestuft wird, sie ist schwerstpflegebedürftig, sobald sie in die Pflegestufe III der sozialen
Pflegeversicherung eingestuft wird.

6.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im Sinne von 6.1 nicht mehr versicher-
bar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

6.3 Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichteten Beitrag zah-
len wir zurück.

7.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder
der Beschäftigung der versicherten Person ab. Grundlage für die Bemessung der Versicherungssummen
und Beiträge ist unser geltendes Berufsgruppenverzeichnis.

Im Rahmen unseres Berufsgruppenverzeichnisses unterscheiden wir 3 Gefahrengruppen. Die einzelne
Gefahrengruppe ist dabei maßgeblich für die Höhe des Beitrags.

Bitte entnehmen Sie die einzelnen Gefahrengruppen nachfolgend:

Alle weiblichen Personen unabhängig ihrer Berufstätigkeit.

Männliche Personen ohne körperliche und ohne handwerkliche Berufstätigkeit. Dazu zählen auch

• Apotheker, Architekten, Ärzte (Tierärzte Gefahrengruppe B)
• Bauunternehmer (nicht körperlich mitarbeitend), Bühnenkünstler (Tänzer Gefahrengruppe B)
• Chemiker
• Filmkünstler (Tänzer Gefahrengruppe B), Friseure, Fußpfleger
• Handwerksmeister (nur Aufsicht führend), Hotelbesitzer
• Ingenieure (nur Aufsicht führend)
• Kosmetiker
• Lehrer (Tanz-, Turn-, Sportlehrer Gefahrengruppe B)
• Masseure
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Gefahrengruppe B 

Gefahrengruppe Kinder

• Optiker
• Pensionsbesitzer, Pflegepersonal (nicht in Nervenheilanstalten)
• Rechtsanwälte, Richter, Notare
• Schneider
• Uhrmacher
• Zahnärzte

Männliche Personen mit körperlicher oder handwerklicher Berufstätigkeit, auch wenn diese nur
gelegentlich ausgeübt wird. Dazu zählen auch
• Bedienungspersonal, Berufskraftfahrer, Berufssoldaten
• Gastwirte
• Handwerker (mitarbeitend), Handwerksmeister (mitarbeitend)
• Justizvollzugsdienst
• Küchenpersonal
• Landwirte, Lenker von Lastkraftwagen
• Pflegepersonal in Nervenheilanstalten, Polizeidienst
• Schausteller, Sportlehrer
• Tänzer, Tanzlehrer, Turnlehrer, Tierärzte
• Zeitsoldaten, Zolldienst

• Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr
Bei den unter der Gefahrengruppe A und B aufgezählten Berufen handelt es sich jeweils nur um eine
beispielhafte Aufzählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicherten Person müssen Sie uns daher
unverzüglich anzeigen.
Die Ableistung von Pflichtwehrdienst, von Zivil- und Ersatzdienst sowie militärische Reserveübungen
zählen nicht als Änderung der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung.

7.2 Errechnen sich durch die Berufsänderung bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zu diesem Zeitpunkt
gültigen Tarif höhere Versicherungssummen, so gelten diese nach Ablaufeines Monats ab der Änderung.
Die Erhöhung der Versicherungssummen ist auf die Höchstversicherungssummen des Tarifs begrenzt.
Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag in einem solchen Fall mit den bisherigen Versicherungssummen
bei gesenktem Beitrag weiter. Den gesenkten Beitrag berechnen wir ab dem Zeitpunkt, zu dem uns Ihre
Erklärung zugeht.
Ein solcher Fall liegt immer dann vor, wenn die versicherte Person von einer Berufstätigkeit, die der
Gefahrengruppe B zuzurechnen ist, in eine Berufstätigkeit wechselt, die der Gefahrengruppe A zuzurech-
nen ist.

7.3 Errechnen sich durch die Berufsänderung bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zu diesem Zeitpunkt
gültigen Tarif niedrigere Versicherungssummen, so gelten diese nach Ablauf von 2 Monaten ab der
Änderung.
Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag in einem solchen Fall mit den bisherigen Versicherungssummen
bei erhöhtem Beitrag weiter. Den erhöhten Beitrag berechnen wir nach Ablauf von 2 Monaten, gerechnet
ab dem Zeitpunkt, ab dem die neue Berufstätigkeit aufgenommen wurde.
Unterbleibt versehentlich die Anzeige über die Änderung der Berufstätigkeit in der vorgesehenen Frist,
so bleibt der Versicherungsschutz gleichfalls voll bestehen. Die Beitragsberechnung erfolgt nachträglich.
Ein solcher Fall liegt immer dann vor, wenn die versicherte Person von einer Berufstätigkeit, die der
Gefahrengruppe A zuzurechnen ist, in eine Berufstätigkeit wechselt, die der Gefahrengruppe B zuzurech-
nen ist.
Weiter liegt ein solcher Fall vor, wenn ein versichertes Kind, welches das 15. Lebensjahr bereits vollen-
det hat, eine Ausbildung in einem Beruf beginnt, welcher der Gefahrengruppe B zuzuordnen ist.

7.4 Ergeben sich im Rahmen der versicherten Tätigkeit ausnahmsweise Sondergefahren, für die gemäß Ziffer
7.3 entweder niedrigere Versicherungssummen oder aber höhere Beiträge zu berechnen wären, so
unterbleibt eine solche Berechnung, wenn die Sondergefahr nur kurzfristiger Natur - also kein Dauerzu-
stand - ist.

Die Berechnung gemäß Ziffer 7.3 unterbleibt auch dann, wenn die Sondergefahr zwar in regelmäßigen
Abständen ausgeübt wird, jedoch nur kurzfristig ist und eine grundsätzliche Änderung der versicherten
Tätigkeit nicht beinhaltet.

Eine in regelmäßigen Abständen ausgeübte Sondergefahr ist uns mitzuteilen.
7.5 Bieten wir für die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person nach unseren Tarifen

keinen Versicherungsschutz, so können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach
Zugang wirksam.
Unser Kündigungsrecht erlischt,
- wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausüben, zu dem wir von der Ände-

rung Kenntnis erlangt haben, oder

- wenn die versicherte Person ihre vorherige Berufstätigkeit oder Beschäftigung wieder aufgenommen hat.
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8
Was gilt bei militärischen Ein-
sätzen und bei Wehr-/Zivildienst?

Der Leistungsfall

9
Was müssen Sie nach einem
Unfall beachten?
(Obliegenheiten)

10
Welche Folgen haben die Nichtbe-
achtung von Obliegenheiten und
das Nichteinhalten bestimmter
Fristen?

Haben Sie die Änderungsanzeige nicht unverzüglich gemacht, so sind wir von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Unfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu welchem uns die
Anzeige hätte zugehen müssen.
Bei grobfahrlässiger Verletzung Ihrer Pflicht zur unverzüglichen Anzeige sind wir berechtigt, unsere Lei-
stung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen sie nach,
dass Sie die Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nicht grobfahrlässig verletzt haben, bleibt unsere Ver-
pflichtung zur Leistung bestehen.

Unsere Verpflichtung zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn uns die neue Berufstätigkeit oder
Beschäftigung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen. Das glei-
che gilt, wenn bei Eintritt des Unfalles
- die Frist für die Kündigung unsererseits abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder
- wenn die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung keinen Einfluss auf den Eintritt des Unfalles und

auf den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung gehabt hat.
Für die folgenden Berufe bieten wir nach unseren Tarifen keinen Versicherungsschutz:
Akrobaten, Feuerwerker, Sprengmeister, Berufs- oder Vertragssportler, Kunstreiter, Tierbändiger, Berufs-
taucher, Rennreiter.

8.1 Leistet die versicherte Person Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation, besteht der Versi-
cherungsschutz weiter.
Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind, blei-
ben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

8.2 Der Versicherungsschutz ruht, sobald die versicherte Person Dienst in einer militärischen oder ähnlichen
Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungs-
schutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

8.3 Leistet die versicherte Person Pflichtwehrdienst oder Zivildienst oder nimmt sie an militärischen Reser-
veübungen teil, ist eine Mitteilung nach Ziffer 7 nicht erforderlich.

Beachten Sie bitte nach einem Unfall zunächst die Voraussetzungen der vereinbarten Leistungsarten gem.
Ziffer 2. Darüber hinaus benötigen wir Ihre Mitwirkung und die der versicherten Personen, um unsere
Leistung erbringen zu können (Obliegenheiten).
9.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicher-

te Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.
Bei zunächst geringfügig erscheinenden Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der
Versicherte einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird.

9.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfül-
len und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte
müssen in gleicher Weise erteilt werden.

9.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen las-
sen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.
Wird bei Selbständigen der Verdienstausfall nicht konkret nachgewiesen, so wird ein fester Betrag
erstattet, der 1/5‰ der versicherten Invaliditätssumme, höchstens jedoch 200 EUR beträgt.

9.4 Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben,
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen.

9.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der
Unfall schon angezeigt war. Die Meldefrist beginnt erst, wenn der Versicherungsnehmer, dessen Erben
oder die bezugsberechtigten Personen Kenntnis von dem Tode des Versicherten und der Möglichkeit
einer Unfallursächlichkeit haben.
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt
vornehmen zu lassen.

9.6 Für die Erfüllung von Obliegenheiten ist neben dem Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 79 VVG
auch der Versicherte verantwortlich. Insbesondere für solche Obliegenheiten, die nur in seiner Person
entstehen können (auch im Hinblick auf Ziffer 14 GUB 2008).

Wird eine nach Eintritt des Unfalles zu erfüllende Obliegenheit (Ziffer 9) vorsätzlich verletzt, verlieren Sie
Ihren Versicherungsschutz.
Bei grobfahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Werden die zur Begründung von Invaliditätsansprüchen nach Ziffer 2.1.1.1
- Eintritt einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit innerhalb

eines Jahres nach dem Unfall, und
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11
Wann sind die Leistungen fällig?

Die Versicherungsdauer
12
Wann beginnt und wann endet der
Vertrag?

Beginn des Versicherungsschutzes

Dauer und Ende des Vertrages

Kündigung nach Versicherungsfall

- schriftliche Feststellung der Invalidität durch einen Arzt innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall
oder zur Neubemessung des Grades der Invalidität nach Ziffer 11.5:
- Feststellung des neuen Grades der Invalidität innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Unfalles
- Anspruchstellung spätestens vor Ablauf der Frist
vorgesehenen Fristen nicht eingehalten, so entfällt Ihr Leistungsanspruch, ohne dass es auf Ihr Verschulden
gemäß Abs. 1 ankommt.
Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfüllung einer vertraglichen Obliegenheit, so beeinträchtigt
das unsere Leistungspflicht nicht, wenn Sie bzw. die versicherte Person nachweisen, dass es sich hierbei nur
um ein Versehen handelt und Sie nach Erkennen die Anzeige unverzüglich nachgeholt bzw. die Obliegenheit
unverzüglich erfüllt haben bzw. die versicherte Person dieses unternommen hat.

11.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats- beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Mona-
ten - in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen.
Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:
- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen
- beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens,

soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen
wir.

11.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten
wir innerhalb von zwei Wochen.

11.3 Steht die Leistungspflicht nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - wenn Sie es verlangen - angemes-
sene Vorschüsse.
Die Vorschüsse werden auf die endgültig fällig werdende Leistung angerechnet.

11.4 Bei schwerwiegenden Unfallverletzungen zahlen wir Ihnen vor Abschluss des Heilverfahrens einen
sofortigen Vorschuss von mindestens 20% der Summe, die sich aus der zu erwartenden unfallbe-
dingten dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität)
errechnet. Besteht für die versicherte Person allerdings aufgrund des Unfalls akute Lebensgefahr, so
ist der sofortige Vorschuss auf die vereinbarte Versicherungssumme für den Todesfall begrenzt.

Eine schwerwiegende Unfallverletzung liegt immer in den Fällen vor, in denen der zu erwartende
Grad der Invalidität mindestens 40% beträgt.
Dass eine unfallbedingte Invalidität verbleibt, muss von Ihnen durch Vorlage eines fachärztlichen
Attestes nachgewiesen werden.
Der von uns an Sie gezahlte sofortige Vorschuss bei schwerwiegenden Unfallverletzungen wird auf
die Zahlung der endgültigen Invaliditätsleistung angerechnet.

11.5 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich neu bemessen zu lassen. Ihnen steht
das Recht längstens 3 Jahre nach Eintritt des Unfalls zu, uns nur 2 Jahre. Bei Kindern bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres beträgt die Frist für Sie und uns 5 Jahre. Dieses Recht muss
- von uns mit Abgabe einer Erklärung über unsere Leistungspflicht entsprechend Ziffer 11.1,
- von Ihnen vor Ablauf dieser Frist
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung als wir sie bereits erbracht haben,
so ist der Mehrbeitrag mit 5% jährlich zu verzinsen.

12.1
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 13.2 zahlen.

12.2
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten
Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss Ihnen oder uns
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

12.3
Den Vertrag können Sie oder wir durch schriftliche Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung
erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines
Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein
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Der Versicherungsbeitrag

13
Was müssen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Beitrag und Versicherungsteuer

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag

 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

13.1
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Höhe zu entrichten haben.

13.2
13.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes vereinbart ist - unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrages.

13.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten
haben.

13.2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.

13.3
13.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig, sofern nicht etwas anderes
vereinbart wurde.

13.3.2 Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn,
dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständi-
gen Beträge des Beitrages sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen
angeben, die nach den Ziffern 13.3.3 und 13.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
13.3.3 Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeit-
punkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
13.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.

13.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 13.3.2
Abs. 2 daraufhingewiesen haben.

Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

13.4
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen
haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen wer-
den kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.
Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufge-
fordert worden sind.

13.5
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort
fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.
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Weitere Bestimmungen

14
Wie sind die Rechtsverhältnisse
der am Vertrag beteiligten Perso-
nen zueinander?

15
Was bedeutet die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Beitrag bei Ruhen des Versicherungsschutzes gem. Ziffer 8.2

14.1 Fremdversicherung

 Bezüglich der Erfüllung von Obliegenheiten weisen wir auf Ziffer 9.6 hin.

15.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

15.2 Rücktritt

Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.
13.6

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

13.7
Im Krieg oder im kriegsmäßigen Einsatz wird die Pflicht, Beiträge zu zahlen, unterbrochen. Für die-
sen Zeitraum gezahlte Beiträge werden auf die spätere Versicherungszeit angerechnet oder - falls
das Versicherungsverhältnis vorzeitig beendet wird - erstattet.

14.1.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremdversiche-
rung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen
zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

14.1.2 Die Fremdversicherung kann von Ihnen für Rechnung der versicherten Person abgeschlossen sein
(Fremdversicherung für fremde Rechnung). Haben Sie eine Fremdversicherung für fremde Rechnung
geschlossen, so steht nach einem Unfallereignis die Leistung nicht Ihnen sondern der versicherten
Person zu. Sie können bestimmen, ob Sie die Leistung selbst an die versicherte Person leiten wol-
len oder ob wir dieses für Sie übernehmen.

14.1.3 Die Fremdversicherung kann von Ihnen auch für eigene Rechnung abgeschlossen werden (Fremdver-
sicherung für eigene Rechnung). Haben Sie eine Fremdversicherung für eigene Rechnung abge-
schlossen, so steht nach einem Unfallereignis die Leistung Ihnen zu. Die Fremdversicherung für
eigene Rechnung ist nur dann wirksam, wenn die versicherte Person ihre schriftliche Einwilligung
gegeben hat.

Wir sind bei der Fremdversicherung für eigene Rechnung von der Leistung frei, wenn Sie den Unfall
der versicherten Person durch eine widerrechtliche Handlung herbeigeführt haben.

14.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller
entsprechend anzuwenden.

14.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch
verpfändet werden.

14.4

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Text-
form anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen
im Sinne des Satz 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
abzuschließen. Ein Umstand, nach dem wir ausdrücklich und schriftlich gefragt haben, gilt im Zwei-
fel als gefahrerheblich.

Die versicherte Person ist neben Ihnen für wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-
heblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.
Wird der Vertag von Ihrem Vertreter oder einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht geschlossen
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten
Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

15.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben
wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen
wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktritts-
recht begründet, Kenntnis erlangen.

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.
15.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
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16
Wann verjähren die Ansprüche
aus dem Vertrag?

15.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

15.4 Anfechtung

17
Welches Recht findet Anwendung? 172 

Wo sind die Gerichtsstände?

anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
15.2.3 Folgen des Rücktritts

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben.

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat schriftlich kündigen.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung abge-
ben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kennt-
nis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätten.
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung abgeben. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Ver-
tragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen.

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

16.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie von den Ihren / wir den unseren
Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangen oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müssten (§§ 195, 199 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob
fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche in jedem Fall in zehn Jahren von ihrer Entstehung
an.

16.2 Haben Sie einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet, ist die Verjährung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

17.1 Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach unserem Sitz. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

17.3 Wir können Klagen gegen Sie bei dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht erheben oder, in Er-
mangelung eines solchen, bei dem Gericht des Ortes, an dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, können wir unsere An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen
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18
Was müssen Sie uns sonst noch
mitteilen, was müssen Sie dabei
beachten?

Gericht geltend machen.
18.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen müssen Sie in Textform abgeben. Sie sollen an

unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

18.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres Namens.

18.3 Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung des
Gewerbebetriebes die Bestimmungen von Ziffer 18.2 entsprechende Anwendung.

18.4 Wird der Versicherungsvertrag durch einen Makler betreut, ist dieser bevollmächtigt, Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.
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Besondere und Zusatzbedingungen

Nr. 50

Zusatzbedingungen für die

Gruppen-Unfallversicherung

§ 1 
Bestimmungen für Versicherungen ohne Namensangabe

§ 2 

Bestimmungen für Versicherungen mit Namensangabe

§ 3 

Vertragsdauer (Zusatz zu Ziffer 12 GUB 2008)

Nr. 51 (U 2080)

Besondere Bedingungen für die

Unfall-Versicherung mit planmäßi-

ger Erhöhung (5 oder 10 %) von

Leistung und Beitrag

(1) Die zu versichernden Personen sind so zu bezeichnen, dass bei Eintritt des Versicherungsfalls ein Zwei-
fel über die Zugehörigkeit zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen kann.

(2) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, geordnete Personal-, Lohn- oder Mitgliederlisten zu führen und
auf Verlangen den von dem Versicherer beauftragten Organen Einsicht in diese zu gestatten.

(3) Der Versicherer fordert den Versicherungsnehmer jeweils am Schluss des Zeitabschnitts, aufwelchen der
Jahresbeitrag anteilig entrichtet wird, auf, die Zahl der in diesem Zeitabschnitt versichert gewesenen Per-
sonen anzugeben. Diese Angabe hat nach Monaten und nach dem höchsten Stande jedes Monats zu
erfolgen. Eine Durchschnittsberechnung ist nicht zulässig.

(4) Aufgrund der festgestellten Kopfzahl der Versicherten erfolgt die Berechnung des jeweiligen Beitrags. Ist
für den verflossenen Zeitabschnitt ein zu hoher oder zu niedriger Beitrag gezahlt worden, so ist der ent-
sprechende Betrag im ersteren Falle von dem Versicherer zurückzuerstatten, im letzteren Falle vom Versi-
cherungsnehmer nachzuzahlen.

(5) Unterlässt der Versicherungsnehmer die Angaben der Personenzahl innerhalb eines Monats nach Emp-
fang der Aufforderung, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag unter Zugrundelegung der zuletzt
angegebenen Personenhöchstzahl zu fordern. Dem Versicherungsnehmer ist jedoch das Recht vorbehal-
ten, im Laufe des neuen Zeitabschnitts die richtige Personenzahl nachzuweisen. Ist diese Zahl geringer
als die bei der Beitragsberechnung angenommene, so ist der zuviel gezahlte Beitrag dem Versicherungs-
nehmer zurückzuerstatten. Ist die Zahl höher, so ist der Mehrbeitrag nachzuzahlen.

Aus der Versicherung ausscheidende Personen sind ab- und an deren Stelle tretende anzumelden. Diese
(1) gelten von der Absendung der Anmeldung als versichert.

Außerdem können noch nicht versicherte Personen jederzeit zur Versicherung angemeldet werden, wenn
(2) Beruf oder Beschäftigung die gleichen sind, wie die der bereits versicherten Personen. Sie gelten von der

Absendung der Anmeldung an zu denselben Beträgen versichert wie diese.

(3) Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschäftigung gelten erst nach Vereinbarung der Versi-
cherungssummen und des Beitrages als versichert.

(4) Der Versicherer hatdas Recht, die Versicherung des Einzelnen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Für den Fall der Ablehnung scheidet der Betreffende einen Monat nach dem Tage der Ablehnung aus der
Versicherung aus. Als Beitrag ist für ihn nur der auf die tatsächliche Versicherungsdauer entfallende Teil
zu zahlen.

(1) Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb oder die Vereinigung aufgelöst wird.

(2) Der Versicherungsschutz des einzelnen Versicherten erlischt:

a) wenn er aus dem Dienstverhältnis des Versicherungsnehmers oder aus der Vereinigung ausscheidet,
b) wenn der Versicherte eine neue Beschäftigung aufnimmt, für die vereinbarungsgemäß keine Unfall-

Versicherung vorgesehen ist,

c) wenn bei einem Unfall eine Invalidität erstmalig festgestellt ist (Ziffer 12 GUB 2008) und der Versi-
cherer mit Frist von einem Monat nach erstmaliger Feststellung durch eingeschriebenen Brief darauf
hingewiesen hat, dass der Versicherungsschutz einen Monat nach Eingang dieses Schreibens
erlischt. Unterbleibt der Hinweis des Versicherers innerhalb der Monatsfrist, so besteht der Versiche-
rungsschutz weiter.

1. Die Versicherungssummen werden jährlich um jeweils . . . Prozent erhöht. Dabei werden die Versiche-
rungssummen für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle 1.000 EUR, für Tagegeld und Krankenhausta-
gegeld auf 1,00 EUR aufgerundet.

Die Versicherungssummen für die Leistungsarten Invaliditätsrente, Bergungskosten, kosmetische
Operationen sowie die Versicherungssummen im Rahmen des Top-Bausteins bleiben von der Erhöhung
ausgeschlossen. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen.

2. Die Erhöhung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, und zwar
erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres.

3. Der Versicherungsnehmer wird über die erhöhten Versicherungssummen unterrichtet, spätestens mit der
Aufforderung zur Zahlung des neuen Beitrages. Über die neuen Versicherungssummen erhälter einen
Nachtrag.

4. Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung über die Erhöhung jederzeit zum Ende des Versiche-
rungsjahres widerrufen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung über die Erhöhung gemäß
Nummer 3. Der Versicherungsnehmer ist auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist schriftlich an
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle zu richten. Auf Antrag des Versicherungsnehmers wird die Versicherung
wieder mit Zuwachs von Leistung und Beitrag fortgeführt.

5. Der Versicherer kann die nächstfällige oder alle weiteren Erhöhungen von Versicherungssummen und
Beiträgen mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich widerrufen.
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Nr. 55 (U 2081)
Besondere Bedingungen für die
Unfall-Versicherung mit Zuwachs
von Leistung und Beitrag
(mindestens 5 %, höchstens 8 %)

Nr. 62 (U 2074)
Besondere Bedingungen für
die Unfallversicherung mit
progressiver Invaliditätsstaffel
(Progression 350 %)

Nr. 69 (U 2076)
Besondere Bedingungen für
das Tagegeld Spezial

Nr. 72 (U 2084)
Besondere Bedingungen für die
Invaliditätsleistung mit verbesser-
ter Gliedertaxe für Ärzte der
Humanmedizin (UIVGT)

1. Die Versicherungssummen werden jeweils um den Prozentsatz erhöht, um den der Höchstbeitrag zur
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten angehoben wird, mindestens jedoch um 5 %, höchs-
tens aber um 8 %. Dabei werden die Versicherungssummen für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle
1.000 EUR, für Tagegeld und Krankenhaustagegeld auf 1,00 EUR aufgerundet. Die Versicherungssum-
men für die Leistungsarten Invaliditätsrente, Bergungskosten, kosmetische Ope-
rationen sowie die Versicherungssummen im Rahmen des Top-Bausteins

bleiben von der Erhöhung ausgeschlossen. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie
die Versicherungssummen.

2. Die Erhöhung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zu dem Beginn des Versicherungsjahres, der
dem Stichtag der Anhebung des Höchstbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten
folgt oder mit ihm übereinstimmt.

3. Der Versicherungsnehmer wird über die erhöhten Versicherungssummen unterrichtet, spätestens mit der
Aufforderung zur Zahlung des neuen Beitrags. Über die neuen Versicherungssummen erhält er einen
Nachtrag.

4. Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung über die Erhöhung jederzeit zum Ende des Versiche-
rungsjahres widerrufen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung über die Erhöhung gemäß
Nummer 3. Der Versicherungsnehmer ist auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist schriftlich an
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen
als zuständig bezeichnete Stelle zu richten. Auf Antrag des Versicherungsnehmers wird die Versicherung
wieder mit Zuwachs von Leistung und Beitrag fortgeführt.

5. Der Versicherer kann die nächstfällige oder alle weiteren Erhöhungen von Versicherungssummen und
Beiträgen mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich widerrufen.

Ziffer 2.1 der Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2008) wird wie folgt erweitert:
Führt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsätzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, werden der Berechnung der Invalidi-
tätsleistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt:
a) für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein festge-

legte Invaliditätssumme,
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Inva-

liditätssumme,
c) für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die fünffache Invaliditätssumme.

in % in % in % in % in % in % 
26 28 39 67 52 110 65 175 78 240 91 305
27 31 40 70 53 115 66 180 79 245 92 310
28 34 41 73 54 120 67 185 80 250 93 315
29 37 42 76 55 125 68 190 81 255 94 320
30 40 43 79 56 130 69 195 82 260 95 325
31 43 44 82 57 135 70 200 83 265 96 330
32 46 45 85 58 140 71 205 84 270 97 335
33 49 46 88 59 145 72 210 85 275 98 340
34 52 47 91 60 150 73 215 86 280 345
35 55 48 94 61 155 74 220 87 285 100 350
36 58 49 97 62 160 75 225 29088
37 61 50 100 63 165 76 230 89 295
38 64 51 105 64 170 77 235 90 300

Ziffer 2 der Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2008) wird wie folgt erweitert:
1. Führt ein Unfall zu einer Leistungsunfähigkeit, so wird ab dem 15. Tag für die Dauer der durch ein ärzt-

liches Attest nachgewiesenen Leistungsunfähigkeit Tagegeld gezahlt, unabhängig von sonstigen even-
tuellen anderen Leistungsansprüchen und deren Voraussetzungen. Die Entscheidung über eine Leis-
tungsunfähigkeit richtet sich nach der Berufstätigkeit oder Beschäftigung des Versicherten.

2. Das Tagegeld wird längstens für 6 Monate, vom Unfalltage an gerechnet, gezahlt.

In Abänderung von Ziffer 2.1.2.2.1 der Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2008) gelten als feste
Invaliditätsgrade - unter Ausschluss des Nachweises einer höheren oder geringeren Invalidität- bei Verlust
oder völliger Funktionsunfähigkeit

eines Armes oder einer Hand 100 % 
eines Daumens oder Zeigefingers 60 % 
eines anderen Fingers 20 % 
eines Beines oder Fußes 70 % 
einer großen Zehe 8 % 
einer anderen Zehe 3 % 
eines Auges 80 % 
des Gehörs auf beiden Ohren 70 % 
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Nr. 80
Besondere Bedingungen für die
Gruppen-Unfallversicherung mit
Direktanspruch der versicherten
Person

Nr. 82 (U 2075)
Besondere Bedingungen für
die Unfallversicherung mit
progressiver Invaliditätsstaffel
(Progression 600 %)

| Verlauf der Progressionsstaffel
von auf von auf von auf von auf von auf

1
von auf 1 

99

1. Die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers unmittelbar beim Versicherer geltend machen. Der Versicherer leistet direkt an die versi-
cherte Person.

2. Der Versicherungsnehmer informiert jede versicherte Person über den im Rahmen dieses Vertrages
bestehenden Versicherungsschutz und über diese Vereinbarung.

Ziffer 2.1 der Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2008) wird wie folgt erweitert:
Führt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsätzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, werden der Berechnung der Invalidi-
tätsleistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt:
a) für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein festge-

legte Invaliditätssumme,
b) für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die vierfache Invali-

ditätssumme,
c) für den 50 Prozent, nicht aber 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die achtfache Inva-

liditätssumme,
d) für den 75 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die elffache Invaliditätssumme.

in % in % in % in % in % in % in % in % 
26 29 36 69 46 109 56 173 66 253 76 336 86 446 96 556
27 33 37 73 47 113 57 181 67 261 77 347 87 457 97 567
28 37 38 77 48 117 58 189 68 269 78 358 88 468 98 578
29 41 39 81 49 121 59 197 69 277 79 369 89 479 589
30 45 40 85 50 125 60 205 70 285 80 380 90 490 100 600
31 49 41 89 51 133 61 213 71 293 81 391 91 501
32 53 42 93 52 141 62 221 72 301 82 402 92 512
33 57 43 97 53 149 63 229 73 309 83 413 93 523
34 61 44 101 54 157 64 237 74 317 84 424 94 534
35 65 45 105 55 165 65 245 75 325 85 435 95 545



Nr. 88
Besondere Bedingungen für
die lebenslange Invaliditäts-
rente

Nimmt die bereits vor diesem Zeitpunkt im Vertrag vereinbarte Invaliditätsversicherungssumme gemäß
Ziffer 2.1 GUB 2008 an einer Zuwachsplanvereinbarung im Sinne der „Besonderen Bedingungen für die
Unfallversicherung mit planmäßiger Erhöhung von Leistung und Beitrag (Nr. 51)“ oder im Sinne der
„Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag (Nr. 55)“
teil, so gilt diese Zuwachsplanvereinbarung auch für die Erhöhungssumme

1. Führt ein bedingungsgemäßer Unfall nach den Ziffern 2.1.1, 2.1.2.1 und 2.1.2.2 GUB 2008 zu einem
Invaliditätsgrad von mindestens 50 %, zahlt der Versicherer die vereinbarte lebenslange Rente. Der sich
durch eine vertraglich vereinbarte Progressionsstaffel ergebende Invaliditätsgrad muss insoweit unbe-
rücksichtigt bleiben. Die garantierte Höhe der monatlich zu zahlenden Rente geht aus dem Antrag und
dem Versicherungsschein hervor. Sie erhöht sich ab dem Versicherungsbeginn jährlich um 1% bis zum
Eintritt des Versicherungsfalles. Sie wird rückwirkend ab Beginn des Monats, der dem Unfallereignis
folgt, gezahlt. Die Zahlung erfolgt bis zum Ende des Monats
• in dem eine Neufestsetzung des Invaliditätsgrades nach Ziffer 11.5 ergibt, dass der Invaliditätsgrad

unter 50% gesunken ist. Eine Rückforderung der bereits erbrachten Rentenleistungen erfolgt nicht;
• in dem der Versicherte stirbt.

2. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfallereignis ein, so besteht kein
Anspruch auf Rentenzahlung. Bereits erbrachte Rentenleistungen können zurückgefordert werden. Beim
Tod aus unfallfremder Ursache zahlt der Versicherer die vereinbarte Rente bis zum Ablauf einer fünfjähri-
gen Rentengarantiezeit an die Erben oder an die ihm als Bezugsberechtigte benannte Person. Die Ren-
tengarantiezeit beginnt mit dem Entstehen der Rentenleistungspflicht des Versicherers.

3. Rentenleistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringt der Versicherer gegen Vorlage eines amtlichen
Zeugnisses über den Tag der Geburt des Versicherten. Der Versicherer kann einmal im Jahr einen amt-
lichen Nachweis darüber verlangen, dass der Versicherte noch lebt. Die mit dem Nachweis verbundenen
Kosten gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers.

4. Diese Leistungsart bleibt von der Zuwachsplanvereinbarung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) ausge-
schlossen.

5. Sind die Voraussetzungen von Ziffer 1 Satz 1 für die Zahlung der lebenslangen Invaliditätsrente erfüllt,
so wird diese Leistungsart aus dem Vertrag genommen. Der Anteil des für diese Leistungsart gezahlten
Beitrages, der auf den Zeitraum entfällt, welcher auf die Herausnahme folgt, wird erstattet
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AXA Krankenversicherung AG 
Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB-R)  
für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung bei Reisen 

Teil I : Allgemeine Bedingungen 

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungs- (3) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versi-
schutzes cherte Person freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter ständiger 

ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und therapeuti-
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und sche Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen. 
andere im Vertrag genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit 
unmittelbar zusammenhängende zusätzliche Dienstleistungen. Bei einem im (4) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif. 
Ausland unvorhersehbar eintretenden Versicherungsfall ersetzt er dort Ist Ersatz von Rücktransport- oder Überführungskosten vorgesehen, gilt 
entstehende Aufwendungen für Heilbehandlung und erbringt sonst verein- folgendes: 
barte Leistungen. 

a) Der Rücktransport eines Erkrankten muß medizinisch notwendig, 
(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer ärztlich angeordnet und grundsätzlich an den bei Beginn des Versiche-
versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungs- rungsvertrages vorhandenen Wohnsitz oder das diesem Wohnsitz 
fall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem nächstgelegene geeignete Krankenhaus erfolgen, sofern im Tarif nichts 
Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Als Versicherungsfall anderes vereinbart ist. 
gilt auch der Tod. 

b) Überführungskosten sind die beim Tode einer versicherten Person 
(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versiche- während der Reise entstandenen unmittelbaren Kosten einer Überfüh-
rungsschein, späteren schriftlichen Vereinbarungen, diesen Versicherungs- rung an den bei Beginn des Versicherungsvertrages vorhandenen 
bedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Wohnsitz. Anstelle von Überführungskosten können Bestattungskosten 
Deutschland. Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht. im Ausland bis zu der im Tarif für Überführungskosten genannten Hö-

he übernommen werden. Überführungs- und Bestattungskosten sind 
(4) Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person nicht erstattungsfähig, wenn die Behandlungskosten für die/den zum 
einen ständigen Wohnsitz hat oder ständiger Berufsausübung nachgeht. Tode führende(n) Erkrankung/Unfall nicht erstattungsfähig gewesen 

sind oder gewesen wären. (5) Versicherungsfähig sind, soweit der Tarif keine abweichende Regelung 
enthält, Personen die nur vorübergehend ins Ausland reisen. Die Versiche-

(5) Der Versicherer leistet in vertraglichem Umfang für Untersuchungs- oder rungsfähigkeit von Ausländern, die in die Bundesrepublik Deutschland 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die entweder im Aufenthaltsland einreisen, richtet sich nach besonderen Bedingungen. 
oder in der Bundesrepublik Deutschland von der Schulmedizin überwiegend 
anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben, oder, die 
angewendet werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arz-

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versi- neimittel zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistun-
cherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluß des Versicherungsvertrages, gen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener 
nicht vor Zahlung des Beitrages und nicht vor Grenzüberschreitung ins schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre. 
Ausland. Der Beitragszahlung steht die Erteilung einer vollziehbaren Ein-
zugsermächtigung gleich. 

§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht  (2) Auslandreisen, bei denen die Ausreise aus der Bundesrepublik Deutsch-
land bereits vor dem Tag des Versicherungsbeginns erfolgte, sind vom (1) Keine Leistungspflicht besteht 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

a)  für Krankheiten und Unfallfolgen, zu deren Behandlung die Auslandsrei-
(3) Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes einge- se erfolgt ist, sowie für Behandlungen, bei denen bei Reiseantritt fest-
treten sind, wird nicht geleistet. stand, daß sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden muß-

ten, es sei denn, daß die Reise wegen Todes des Ehegatten oder eines 
Verwandten ersten Grades unternommen wurde; § 3 Abschluß und Dauer des Versicherungsvert rages 

b)  für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von (1) Der Versicherungsvertrag kommt durch Annahme eines Versicherungs-
Unfällen und für Todesfolgen, die durch Kriegsereignisse im Ausland antrages durch den Versicherer zustande. Der Versicherungsantrag ist auf 
verursacht werden, sofern vor dem Zeitpunkt der Einreise für das be-dem hierfür bestimmten Vordruck zu stellen. Die Annahme des Versiche-
treffende Land eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gegeben rungsantrages erfolgt durch Aushändigung des Versicherungsscheines. 
war. 

Wird die Versicherung auf dem von dem Versicherer hierfür vorgesehenen Dies gilt auch, wenn sich die versicherte Person zum Zeitpunkt der Rei-
Einzahlungsvordruck beantragt, so gilt der Vertrag, vorbehaltlich des Ein- sewarnung des Auswärtigen Amtes oder bei Ausbruch des Krieges be-
gangs des ordnungsgemäß ausgefüllten Antrags beim Versicherer. bereits reits in dem betreffenden Land aufhält und dieses nicht unverzüglich 
mit dem Tag der Einzahlung des Beitrags (Datumstempel der Post, des nach Veröffentlichung der Reisewarnung bzw. Ausbruch des Krieges 
Geldinstituts bzw. der Buchungsstelle ist maßgebend) als zustande gekom- verlässt; 
men. Der von einer dieser Zahlstellen dem Auftraggeber ausgehändigte 
Zahlungsbeleg gilt als Versicherungsschein. c)  für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren 

Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen; 
(2) Hat der Versicherungsnehmer im Versicherungsantrag den Beitrag nach 
dem Tarif unzutreffend angegeben, so gilt bei Beitragszahlung im Last- d)  für Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen 
schrifteinzugsverfahren (§ 8 Abs. (2)) der Versicherungsantrag als mit tarifli- sowie für Hypnose und Psychotherapie; 
chem Beitrag gestellt. 

e)  für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft, Entbin-
dung, Fehlgeburt und Schwangerschaftsabbruch sowie deren Folgen. (3) Die Dauer des Versicherungsvertrages ergibt sich aus dem Tarif. Beim 
Kostenersatz wird aber insoweit geleistet, als ärztliche Hilfe im Aufent-Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis. 
haltsland bei akut auftretenden Schwangerschaftskomplikationen ein-Stirbt der Versicherungsnehmer, bleibt das Versicherungsverhältnis bezüg-
schließlich Fehlgeburt notwendig ist; lich der mitversicherten Person(en) unberührt. 

f)  für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopädie; 
§ 4 Umfang der Leistungspflicht  g)  für Hilfsmittel; 
(1) Der versicherten Person steht die Wahl unter den zur Heilbehandlung h)  für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnah-
zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei. men; 
(2) Arznei-, Verband- und Heilmittel sind nur erstattungsfähig, wenn sie von i)  für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Ein-
den in Abs. 1 genannten Behandlern verordnet wurden. schränkung entfällt, wenn während eines vorübergehenden Aufenthal-
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tes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder ei- pflichtige Versicherungsfälle über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, bis zur 
nen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird; Wiederherstellung der Transportfähigkeit. 

j)  für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Sachkosten Widerspricht die versicherte Person nach der Wiederherstellung der Trans-
werden erstattet. portfähigkeit einem medizinisch vertretbaren und zumutbaren Rücktransport 

in das Heimatland, endet die Leistungspflicht des Versicherers an dem Tag k)  für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unter-
des Widerspruchs durch die versicherte Person. bringung; 

l)  Für Behandlungen wegen Sterilität und künstliche Befruchtung. 
§ 8 Beit ragszahlung 

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leis-
(1) Der Beitrag ist ein Einmalbetrag. Er ergibt sich aus dem Tarif und ist tungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder ist die gefor-
spätestens bei Abschluß des Versicherungsvertrages zu zahlen. derte Vergütung nicht angemessenen, so kann der Versicherer seine Leis-

tungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwen-
(2) Der Tarif kann Beitragszahlung im Lastschrifteinzugsverfahren vorschrei-dungen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffälli-
ben. Als Beitragszahlung gilt dann die rechtsgültige Erteilung der Abbu-gen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer inso-
chungsermächtigung, wenn danach der Versicherer den Beitrag abbuchen weit  nicht zur Leistung verpflichtet. 
konnte. 

(3) Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall- 
oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfür- § 8a Beit ragsanpassung 
sorge, so ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, 

Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen welche trotz deren Leistungen notwendig bleiben. 
des Versicherers - z. B. wegen steigender Heilbehandlungskosten, einer 
häufigeren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen oder aufgrund 

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen; einzureichende steigender Lebenserwartung - ändern. Dementsprechend vergleicht der 
Nachweise Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif, bei dem das ordentliche 

Kündigungsrecht des Versicherers vertraglich oder gesetzlich ausgeschlossen (1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Rechnung-
ist, die erforderlichen mit den in den technischen Berechnungsgrundlagen surschriften vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese 
kalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. werden Eigentum des Versicherers. Wurden die Originalbelege einem 

anderen Versicherer (z.B. dem in § 5 Abs. 3 genannten) zur Erstattung Die Beiträge werden, soweit nach dem Ergebnis der Überprüfung erforder-
vorgelegt, so genügen Rechnungszweitschriften, wenn darauf der andere lich, auf der Grundlage der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
Versicherer seine Erstattungsleistung vermerkt hat.  angepaßt. Die Beitragsanpassungen werden zu Beginn des zweiten Monats, 

der auf die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers folgt, wirksam. (2) Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor- und Zunamen 
und das Geburtsdatum der behandelten Person sowie die Krankheitsbe-

Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis im Falle einer zeichnung mit den Behandlungsdaten enthalten; aus den Rezepten müssen 
Beitragserhöhung innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungs-das verordnete Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich 
mitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem die Beitrags-hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der 
erhöhung wirksam werden soll. Der Versicherungsnehmer kann, auch wenn behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung tragen. 
die Monatsfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen ist, das Versiche-Leistungen oder deren Ablehnung durch den in § 5 Abs. 3 genannten 
rungsverhältnis bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung Versicherungsträger sind nachzuweisen. 
kündigen. 

(3) Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransportes ist eine 
ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit einzureichen. 

§ 8b Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(4) Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten ist 

(1) Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen können, sofern das ordent-eine amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzurei-
liche Kündigungsrecht des Versicherers vertraglich oder gesetzlich ausge-chen. 
schlossen ist, mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse, auch 
für den noch nicht abgelaufenen Teil des Versicherungsjahres ( s. Tarif ), auf (5) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn 
der Grundlage der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen geändert der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für 
werden, wenn die Änderung zur hinreichenden Wahrung der Belange der deren Versicherungsleistung benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht 
Versicherten erforderlich erscheinen  vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen. 

a)  bei einer nicht nur vorübergehenden Veränderung der Verhältnisse des (6) Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen 
Gesundheitswesens,  Kurs des Tages, an dem die Belege bei dem Versicherer eingehen, in Euro 

umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der 
b)  im Falle der gerichtlich festgestellten Unwirksamkeit von Bedingungen, Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine 

wenn deren Ersetzung zur Fortsetzung des Vertrages notwendig ist, Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß "Devisenkursstatistik", 
Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach c)  bei Änderungen von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des 
jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Versicherungsvertrages beruhen, 
Bankbeleg nach, dass sie die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 

d)  bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Änderungen der Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat. 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis der Bun-

(7) Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen in das Ausland desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Kartellbehörden. 
oder für besondere Überweisungsformen, die auf Veranlassung des Versi-

Im Falle der Buchstaben c und d ist eine Änderung nur zulässig, soweit sie cherten gewählt wurden, können von den Leistungen abgezogen werden. 
die §§ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 Abs. 2 AVB-R betrifft. 

(8) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch 
(2) Änderungen nach Absatz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats verpfändet werden. 
wirksam, der auf die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt. 

(9) Im übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der 
(3) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis im Falle Leistungen des Versicherers aus § 14 Versicherungsvertragsgesetzes (VVG; s. 
einer Bedingungsanpassung innerhalb eines Monats nach Zugang der Anhang). 
Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem die 
Änderung wirksam werden soll. Der Versicherungsnehmer kann, auch wenn 

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes die Monatsfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen ist, das Versiche-
rungsverhältnis bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung (1) Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungsfäl-
kündigen. le - mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit Ende der Reise. 

(2) Ist die Rückreise bis zum vereinbarten Zeitpunkt aus medizinischen Grün-
§ 9 Obliegenheiten den nicht möglich, verlängert sich die Leistungspflicht für entschädigungs-
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(1) Der Versicherungsnehmer oder die als empfangsberechtigt benannte halt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz 
versicherte Person (vgl. § 6 Abs. 5) hat sämtliche Belege spätestens bis zum des Versicherers zuständig. 
Ablauf des dritten Monats nach Beendigung der Reise einzureichen,- jede ------------------  
Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzei-

Gültig ab 10.09 gen. 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die als empfangsberechtigt benannte 
versicherte Person (vgl. § 6 Abs. 5) hat auf Verlangen des Versicherers jede Auszug Versicherungsvert ragsgesetz (VVG): 
Auskunft zu erteilen, die zu Feststellung des Versicherungsfalles oder der § 14 Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur 
(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges des Leistung des 
durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. Versicherers notwendigen Erhebungen.  

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzei-
§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen ge des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Ab-

schlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer 
Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 - 4 Versicherungsvertragsgesetz voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. 
(VVG; siehe Anhang) vorgeschriebenen Einschränkung von der Verpflich-

Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Ver-tung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 genannten Obliegenheiten 
schuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.  verletzt wird. Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person 

stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers 
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur gleich. 
Zahlung befreit wird, ist unwirksam. 

§ 11 Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen 
bei Ansprüchen gegen Drit te 

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprü-
che gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungs- § 28 
überganges gemäß § 86 VVG (s. Anhang), die Verpflichtung, diese Ansprü-

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom che bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstat-
Versicherungsnehmer zu erfüllende vertraglichen Obliegenheit nicht zur tung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer schriftlich abzutreten. 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen 

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu- groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
wirken. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätz- soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
lich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versi- Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 
Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. 

§ 82 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach § 12 Aufrechnung 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Um-festgestellt ist. 
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag betei-
ligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

§ 13 Willenserklärungen und Anzeigen (3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Schriftform, sofern nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist. 
Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

§ 14 Gerichtsstand zu kürzen; Die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. (1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungs-

nehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsneh- (4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
mer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli- soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des 
chen Aufenthalt hat. Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-

tungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer (2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat. oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem 

Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.  
§ 86 (3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi- zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
schen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent- den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-

rungsnehmers geltend gemacht werden. 
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(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

AVB-R Teil I 10.09 (21003745_171017) 



AXA Krankenversicherung AG 

Die Leistungen des Versicherers für eine versicherte Person vermindern sich pro Versicherungsfall insgesamt um einen A. Selbstbehalt 
Selbstbehalt von 25,00 EUR. 

I.   Ersatz der im Ausland entstandenen Aufwendungen zu 100% ohne Höchstsatz für B. Leistung des  
Versicherers 1. ärztliche Behandlung einschließlich Arzt-Wegegebühren und Taxikosten zum Arzt, 

wenn am Aufenthaltsort kein Arzt praktiziert; 
2. Arznei- und Verbandmittel; 
3. Folgende Heil-/ Hilfsmittel: ärztlich verordnete Bäder, Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen, Heil-

/ Krankengymnastik, Bestrahlungen und andere Anwendungen elektrischen Stroms. 
Die medizinisch notwendigen Gehstützen und Liegeschalen in einfacher Ausfertigung. 

4. Röntgen-, Strahlenbehandlung und -Diagnostik; 
5. Krankenhausbehandlung; 
6. Transportkosten zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus; 
7. schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung, nicht aber Zahnersatz jeglicher 

Art einschließlich Inlays/ Onlays oder kieferorthopädischer Leistungen.  

II.   Ersatz der Mehrkosten für einen Rücktransport zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus 
am Wohnort der versicherten Person)zu 100 % sofern 

1. dieser medizinisch sinnvoll sowie vertretbar ist  
und 

2. vom Versicherer bzw. dessen Assistance organisiert wird oder vorab eine Zusage des Versicherers erfolgte. 

Medizinisch sinnvoll ist ein Rücktransport insbesondere, wenn 

‚  die Krankenhausbehandlung im Ausland nach der Prognose des behandelnden Arztes am Aufenthaltsort 
die Dauer von 14 Tagen übersteigen wird oder 

‚  Die Kosten der Behandlung im Ausland voraussichtlich die Kosten für den Rücktransport übersteigen. 

Die Entscheidung darüber, ob der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist erfolgt durch einen beraten-
den Arzt des Versicherers bzw. dessen Assistance, der sich hierzu mit dem behandelnden Arzt am Aufenthaltsort be-
rät. 

Liegen lediglich die in Ziffer 1 genannten Voraussetzungen vor, so werden die Mehrkosten eines 

‚  Rücktransportes innerhalb Europas nur bis zur Höhe von 5.000,00 EURO erstattet. 
‚  Rücktransporte darüber hinausgehend nur bis zur Höhe von 10.000,00 EURO erstattet. 

III.   Darüber hinaus erstatten wir für: 

Überführung aus Europa bis 5.000,- Euro 
aus dem übrigen Ausland bis 10.000,- Euro 

Alle Überführungen müssen mit dem Versicherer abgestimmt werden.

IV.   Krankenhaustagegeld wird anstelle des Kostenersatzes bei stationärer Krankenhausbehandlung im Ausland geleis-
tet, wenn insoweit keine Kosten geltend gemacht werden, in Höhe von täglich  

1.  Die Höhe des Tarifbeitrages richtet sich nach dem jeweils erreichten Alter der versicherten Person. Als erreichtes C. Beiträge und 
Alter gilt die Differenz zwischen dem aktuellen Jahr und dem Geburtsjahr. Gebühren 

2.  Bei Eintritt in die nächst höhere Altersgruppe erhöht sich mit der nächsten Beitragsfälligkeit automatisch der  
Tarifbeitrag. 

1. Ein Höchstaufnahmealter ist nicht vorgesehen. D. Sonstige  
Bestimmungen 2. Der Versicherungsschutz gilt jeweils für die ersten 42 Tage aller innerhalb eines Versicherungsjahres begonne-

nen Auslandsreisen. Endet das Versicherungsjahr während der ersten 42 Tage einer solchen Reise, gilt der 
Versicherungsschutz nur fort, wenn der Vertrag nicht gekündigt ist. Die Nachleistung bis zur Wiederherstellung 
der Transportfähigkeit gemäß § 7 Abs. 2 AVB-R gilt auch bei Ende des Versicherungsschutzes. 

3. Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem Tage des Versicherungsbeginns und endet am 31.12. desselben 
Jahres. Die folgenden Versicherungsjahre stimmen mit dem Kalenderjahr überein. 

4. Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind vom Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers nach-
zuweisen. 

5. Versicherungsfähig sind deutsche und ausländische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Deutschland für vorüber-
gehende Auslandsaufenthalte. 

6. Analog §1 Abs. (4) AVB-R besteht kein Versicherungsschutz in dem Staatsgebiet, in dem die versicherte Person 
einen ständigen Wohnsitz hat oder ständiger Berufsausübung nachgeht. 

Gültig in Verbindung mit AVB-R Teil I  Allgemeine Bedingungen 
gültig ab 10.09 

ARJ 20090121 im RV 10.09
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Vertragsgrundlagen 
(AUXILIA ARB /2016) 
zur Rechtsschutzversicherung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Rechtsschutzversicherung der 
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG und das uns damit entgegengebrachte 
Vertrauen.

AUXIL IA  Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Postfach 15 02 20 · 80042 München 
Telefon 089/539 81-222 · Telefax 089/539 81-270 
vertrags-service@ks-auxilia.de · www.ks-auxilia.de

Ihr direkter Draht für alle Rechtsfragen

089/539 81 - 333
24-Stunden-Service





3

Mit diesem Produktinformationsblatt wollen wir Ihnen einen ersten Über-
blick über Ihre Rechtsschutzversicherung geben. Daher ist es auch nicht ab-
schließend, sondern informiert über die wesentlichen Merkmale des Vertra-
ges, die von besonderer Bedeutung sind. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt 
sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den All-
gemeinen Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen (ARB). Wir empfehlen 
Ihnen daher, die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig zu lesen.

1.	 Welchen Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Grundlage sind die All-
gemeinen Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen (AUXILIA ARB/2016) 
sowie alle im Antrag genannten Klauseln und Sonderbedingungen.

2.	 Was ist versichert? 
Welche Lebensbereiche sind rechtsschutzversichert?

In allen Lebensbereichen können rechtliche Auseinandersetzungen ent
stehen. Daher bieten wir Rechtsschutz für unterschiedliche Gebiete an, je 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Umständen. Die häufigsten 
sind:
– 	 Verkehrs-Rechtsschutz
– 	 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
– 	 Rechtsschutz für Selbständige
– 	� Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Gebäuden, Wohnungen 

und Grundstücken
Diese Möglichkeiten können auch nach Ihrem persönlichen Bedarf ergänzt 
bzw. erweitert werden.
Die Formen der Rechtsschutzversicherung sind in den §§ 21 bis 29 AUXILIA 
ARB/2016 geregelt. Ihrem Antrag entnehmen Sie, welchen Rechtsschutz Sie 
gewählt haben.
Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrnehmung Ihrer 
rechtlichen Interessen und tragen die erforderlichen Kosten (z.B. Anwalts-
gebühren und Gerichtskosten) im vereinbarten Umfang. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte § 5 und § 5 a der AUXILIA ARB/2016. Bestimmte Kos-
ten sind nicht im Leistungsumfang der Rechtsschutzversicherung enthalten, 
z.B. eine vereinbarte Selbstbeteiligung. Näheres entnehmen Sie bitte § 5 
Abs. 4 AUXILIA ARB/2016. Besonders weisen wir darauf hin, dass bei einem 
Vergleich von Ihnen selbst zu tragende Kosten entstehen können. Um dies 
zu vermeiden, nehmen Sie bitte vor Abschluss eines Vergleichs Kontakt mit 
uns auf.
Rechtliche Auseinandersetzungen können mehrere Ursachen haben. Versi-
cherungsschutz besteht, wenn die erste Ursache nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes eingetreten ist (siehe auch § 4 AUXILIA ARB/2016). In be-
stimmten Leistungsarten (Rechtsgebieten) besteht Versicherungsschutz 
erst, wenn die erste Ursache nach Ablauf einer dreimonatigen Wartezeit 
eingetreten ist.

3.	 Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen?
Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahres-, Monatsbeitrag* 
inkl. Versicherungsteuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
* Nicht zutreffende Beiträge streichen.

Bitte beachten Sie, dass für die KS-Clubmitgliedschaft ein zusätzlicher  
Beitrag anfällt. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.
Ihr Versicherungsvertrag ist zunächst von Beginn an für 1 Jahr abge
schlossen (Mindestlaufzeit).
Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt 
des Versicherungsscheines. Die Fälligkeit der Folgebeiträge entnehmen Sie 
bitte der jeweiligen Rechnung. Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bitte 
für ausreichende Deckung.
Wenn Sie den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der 
Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung 
bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir 
Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens 
zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versi-
cherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und § 9 AUXILIA ARB/2016.

4.	 Was ist nicht versichert?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, weil sonst die Beiträge er-
heblich höher wären. Deshalb fallen einige Fälle nicht unter Versicherungs-
schutz (siehe auch §§ 3 und 5 Abs. 4 AUXILIA ARB/2016), die nur für weni-
ge Versicherungsnehmer von Interesse sind und die Versichertengemein-
schaft mit hohen Kosten belasten würden.
Die wichtigsten Fälle sind: Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in  
ursächlichem Zusammenhang mit
– 	� dem Erwerb oder der Veräußerung eines Baugrundstücks oder eines 

nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles,
– 	 der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles,
– 	� der Finanzierung eines dieser Vorhaben, 
– 	� der Finanzierung des Erwerbs eines vom Versicherungsnehmer oder 

mitversicherten Personen selbst zu Wohnzwecken bestimmten Gebäu-
des oder Gebäudeteiles, 

– 	� Aktien, Zertifikaten, Optionen, Swaps, Beteiligungen an Fonds oder 
stillen Gesellschaften, fondsgebundenen oder fremdfinanzierten  
Lebens- oder Rentenversicherungsverträgen sowie sonstigen Kapital-
anlagen aller Art.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige 
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte § 3 der beigefügten 
AUXILIA ARB/2016.

5.	 Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antrag gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. 
Sollten wir nach Abgabe Ihres Antrages und vor Vertragsannahme noch 
Fragen haben, gilt das Gleiche. 
Geben sie uns insbesondere an, wenn Sie bzw. Ihr Ehe- oder Lebenspartner 
bei einem anderen Versicherer oder bei uns rechtsschutzversichert waren 
oder sind. Unrichtige Angaben können zur Anfechtung des Vertrages füh-
ren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag

6.	 Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Wenn Ihre im Antrag oder später zum Vertrag gemachten Angaben auf-
grund geänderter Umstände angepasst werden müssen, sprechen Sie uns 
bitte an. Haben Sie den Verkehrs- oder Fahrzeugrechtsschutz versichert, 
müssen Sie beispielsweise dafür Sorge tragen, dass der Fahrer die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat. Tun sie dies nicht, kann eine Verletzung der 
Pflichten schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere 
der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder  
teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 11 und §§ 21 Abs. 8,  
21 b Abs. 6, 25 a Abs. 6, 26 Abs. 6, 27 Abs.6, 28 Abs. 6 der beigefügten 
AUXILIA ARB/2016.

7.	 Welche Pflichten haben Sie im Rechtsschutzfall, was müssen 
Sie beachten, wenn Sie rechtliche Hilfe benötigen und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Bitte setzen Sie sich sofort mit uns telefonisch (089/539 81-333 – Der direk-
te Draht), per Mail (rechts-service@ks-auxilia.de) oder schriftlich in Verbin-
dung, um den Umfang des Versicherungsschutzes zu klären.
Sie können einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl beauftragen. Gerne sind wir 
Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Rechtsanwaltes behilflich.
Sie müssen uns und Ihren Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
über den Sachverhalt informieren. Eine Verletzung der Pflichten kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der Pflicht-
verletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver
lieren. Näheres entnehmen Sie bitte § 17 Abs. 3 und 5 AUXILIA ARB/2016.
Falls wir den Rechtsschutz ablehnen, weil nach unserer Ansicht die Wahr-
nehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf  
Erfolg bietet, können Sie Ihren Rechtsanwalt auf unsere Kosten veranlassen, 
eine begründete Stellungnahme zu dieser Frage abzugeben. Seine Stellung-
nahme ist für uns und für Sie im Normalfall bindend. Näheres entnehmen 
Sie § 3 a AUXILIA ARB/2016.
Wir sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.  
Bei Beschwerden können Sie sich auch an diesen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
Leipziger Straße 121 
10117 Berlin
Telefon:	 0800 / 369 60 00 
Telefax:	 0800 / 369 90 00 
Internet:	 www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail: 	 beschwerde@versicherungsombudsmann.de

8.	 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig erfolgt. Hinweise 
auf Vertragslaufzeit und Vertragsende entnehmen Sie bitte dem Antrag. Ihr 
Vertrag verlängert sich nach § 8 AUXILIA ARB/2016 automatisch um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Mo-
nate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen.

9.	 Wie können Sie den Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ab-
lauf des Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu, z.B. bei einer 
Beitragsanpassung oder einer Beitragserhöhung wegen einer Gefahrerhö-
hung. Auch nach dem Eintritt eines Rechtsschutzfalles können Sie den Ver-
trag vorzeitig durch Kündigung beenden, falls wir unsere Leistungspflicht 
anerkannt oder abgelehnt haben.
Ferner können wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir inner-
halb von zwölf Monaten für mindestens drei Rechtsschutzfälle die Leis-
tungspflicht bejaht oder abgelehnt haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den §§ 10, 11 und 13 der beigefügten AUXILIA ARB/2016.

Produktinformationsblatt
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A.	 Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 1-5 – über AUXILIA
Nr. 1	 AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
	 Postfach 15 02 20, 80042 München
	 Uhlandstraße 7, 80336 München 
	 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Dietrich Rath
	 Vorstand: Marita Manger (Vors.), Rainer Huber (stv. Vors.), 

Duygu Besli, Ole Eilers, Joachim Forchheim.
	 Eingetragen im Handelsregister München, HRB 42150
Nr. 2	 –*
Nr. 3	 Ladungsfähige Anschrift: 

Uhlandstraße 7, 80336 München
Nr. 4	 Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist der Betrieb der 

Rechtsschutzversicherung in Deutschland. 
	 Zuständige Aufsichtsbehörde:
	 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin)
	 Graurheindorfer Straße 108
	 53117 Bonn
Nr. 5	 –*

B.	 Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 6 - 11 – Information zu den  
angebotenen Leistungen  

Nr. 6	 a)	 Die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG erbringt nach Ein-
tritt eines Rechtsschutzfalles die für die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des Versicher-
ten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang. Die Leis-
tungen regeln sich nach den AUXILIA ARB/2016 und dem gülti-
gen Tarif. Auf den Vertrag ist deutsches Recht anwendbar. 

	 b) 	 Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer 
Leistungen sind in den AUXILIA ARB/2016 und den dazugehöri-
gen Tarifbestimmungen geregelt.

Nr. 7		  Angaben über die Beitragshöhe einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile sowie die Zahlungsweise finden Sie 
im Antrag und im Versicherungsschein; dort ist auch der insge-
samt von Ihnen zu entrichtende Beitrag aufgeführt.  

Nr. 8	 Nebengebühren werden nicht erhoben.
Nr. 9	 Die angegebenen Beiträge sind je nach vereinbarter Zahlungsweise 

Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahres- oder Monatsbeiträge. Die Versi-
cherungsteuer ist in den Versicherungsbeiträgen enthalten. Die Bei-
träge sind im Voraus zu zahlen und dann weiter von Fälligkeit zu 
Fälligkeit. Der erste Beitrag wird vom Vertragsbeginn bis zum Zeit-
punkt der vereinbarten Fälligkeit erhoben.

Nr. 10	 Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
insbesondere die in den Angeboten genannten Beiträgen, entneh-
men Sie bitte Ihrem Angebot.

Nr. 11	 –*

C. 	 Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 12 - 18 – Informationen zum Vertrag  
Nr. 12	 Der Abschluss eines Versicherungsvertrages setzt zwei übereinstim-

mende Willenserklärungen voraus. Das heißt, der Versicherungsver-
trag kommt durch Ihren Antrag und Übersendung des Versiche-
rungsscheines / Annahmeerklärung durch uns oder durch Übersen-
den des Angebotes durch uns und Annahmeerklärung durch Sie 
wirksam zustande. 

	 Beginn der Versicherungsverträge ist frühestens am Tag nach Ein-
gang des Antrages oder der Annahmeerklärung bei uns. 

	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der erste Beitrag unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines 
gezahlt wird. 

	 Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt. 

	 Der Antragsteller ist 14 Tage an den Antrag gebunden. Die Frist be-
ginnt mit der Absendung des Antrages an die AUXILIA Rechts-
schutz-Versicherungs-AG zu laufen.

Nr. 13	 Belehrung über Ihr Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs

	 Widerrufsrecht
	 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-

gabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 
1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. 

	 Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 312 g 
Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches beginnt diese Frist je-
doch nicht vor der Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs.1 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 

§ 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
	 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
	 AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
	 Postfach 15 02 20, 80042 München
	 Uhlandstraße 7, 80336 München
	 Telefax: 089/539 81-270
	 E-Mail: vertrags-service@ks-auxilia.de 

	 Widerrufsfolgen
	 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 

und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil Ihres Beitrages, wenn sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
entsprechend der von Ihnen gewählten Zahlungsweise um einen 
Beitrag in Höhe von 1/360 des Jahresbeitrages, 1/180 des Halbjah-
resbeitrages, 1/90 des Vierteljahresbeitrages oder 1/30 des Monats-
beitrages pro Tag; der von Ihnen zu zahlende Beitrag und die Zah-
lungsweise sind im Versicherungsantrag unter „Gesamtbeitrag“ und 
„Zahlungsweise“ ausgewiesen. 

	 Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spä-
testens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 
und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

	 Besondere Hinweise
	 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrückli-

chen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Nr. 14 	 Die Versicherungsverträge sind zunächst von Beginn an für 1 Jahr 
abgeschlossen.

Nr. 15	 Danach verlängern sich die Versicherungsverträge stillschweigend 
von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer dreimonati-
gen Kündigungsfrist in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) von Ihnen 
oder uns gekündigt werden.

Nr. 16	 Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.
Nr. 17	 Das zuständige Gericht ergibt sich aus § 20 Abs. 1 und 2 AUXILIA 

ARB/2016.
Nr. 18	 Die Informationen und die Kommunikation erfolgen ausschließlich 

in deutscher Sprache.

D. 	 Zu § 1 VVG-InfoV Nr. 19 -20 – Information zum Rechtsweg 
Nr. 19	 Es stehen Ihnen die außergerichtlichen Beschwerden und Rechtsbe-

helfsverfahren offen. Sie können sich schriftlich an den Vorstand der 
	 AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG
	 Postfach 15 02 20, 80042 München
	 Uhlandstraße 7, 80336 München 
	 oder an unser KS/AUXILIA Beschwerdemanagement 
	 Uhlandstraße 7, 80336 München 
	 Telefax: 089/53 981-220
	 E-Mail: lobundkritik@ks-auxilia.de
	 wenden. 
	 Sie können sich als Verbraucher bzw. wenn Sie sich in einer verbrau-

cherähnlichen Lage befinden, jederzeit mit einer Beschwerde an 
den Versicherungsombudsmann e.V. wenden.

	 Dieses außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren ist kostenlos.
	 Versicherungsombudsmann e. V.
	 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
	 Leipziger Straße 121, 10117 Berlin
	 Telefon: 0800/369 60 00, Telefax: 0800/369 90 00 
	 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
	 Ihre Möglichkeit, bei Streitigkeiten den ordentlichen Rechtsweg zu 

beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Nr. 20	 Weiterhin besteht die Möglichkeit der Beschwerde bei der Auf-

sichtsbehörde 
	 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
	 Sektor Versicherungsaufsicht
	 Graurheindorfer Straße 108 
	 53117 Bonn 

*	 Die Nummern 2, 5 und 11 haben keine Bedeutung für das Vertragsverhältnis 
mit der AUXILIA.

Versicherungsinformationen  
gemäß Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)  
zur Rechtsschutzversicherung
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Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen
(AUXILIA ARB/2016)

Inhaltsübersicht

1.	 Was ist Rechtsschutz

§ 1	 Welche Aufgaben hat die 
Rechtsschutzversicherung?

§ 2	 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es 
Rechtsschutz?

§ 3	 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der 
Rechtsschutz nicht?

§ 3 a	 Wann wird Rechtsschutz abgelehnt?

§ 4	 Wann entsteht der Anspruch auf eine 
Rechtsschutzleistung?

§ 4 a	 Was gilt bei Versichererwechsel?

§ 5	 Welche Kosten übernimmt die AUXILIA?

§ 5 a	 Mediations-Rechtsschutz

§ 6	 Wo gilt der AUXILIA-Rechtsschutz?

2.	 Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis 
zwischen der AUXILIA und den Versicherten?

§ 7	 Wann beginnt der Versicherungsschutz und in 
welchen Fällen besteht ein Widerspruchsrecht?

§ 8	 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen?

§ 8 a	 Versicherungsjahr

§ 9	 Wann ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen und 
welche Folgen hat eine nicht rechtzeitige Zahlung?

§ 10	 Welche Entwicklungen können zu einer Anpassung 
der Versicherungsbedingungen und der 
Versicherungsbeiträge führen?

§ 11	 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen 
oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf 
den Versicherungsbeitrag aus?

§ 12	 Was geschieht, wenn der Gegenstand der 
Versicherung wegfällt?

§ 13	 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig 
gekündigt werden?

§ 14	 Wann verjährt der Rechtsschutzanspruch?

§ 15	 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte 
Personen?

§ 16	 Wie sind Erklärungen gegenüber der AUXILIA 
abzugeben?

3.	 Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?

§ 17	 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach 
Eintritt eines Rechtsschutzfalles?

§ 18	 entfällt

§ 19	 Welche Streitschlichtungsstelle ist für Beschwerden 
aus dem Rechtsschutzvertrag zuständig?

§ 20	 Welches Gericht ist für Klagen aus dem 
Rechtsschutzvertrag zuständig?

4.	 In welchen Formen wird der AUXILIA-Rechtsschutz 
angeboten?

§ 21	 Verkehrs-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige 
und freiberuflich Tätige

§ 21 a	 entfällt

§ 21 b	 Verkehrs-Rechtsschutz flex

§ 22	 entfällt

§ 23	 entfällt

§ 24	 Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige

§ 24 a	 Rechtsschutz für Vereine 

§ 25	 Privat-Rechtsschutz

§ 25 a	 Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz

§ 26	 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz

§ 27	 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz

§ 28	 Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige

§ 28 a	 Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Firmen, 
Selbständige und freiberuflich Tätige

§ 29	 Rechtsschutz für Eigentümer, Vermieter oder 
Mieter von Gebäuden, Wohnungen und 
Grundstücken

A.	 Klauseln

B.	 Sonderbedingungen für den Anstellungsvertrags-
Rechtsschutz (AnVRS/2016)

C.	 Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(SSR/2016)

D.	 Sonderbedingungen für den Inkasso-Rechtsschutz

E.	 Sonderbedingungen für den Firmen-Vertrags-Rechts-
schutz (FVRS/2016)

Anhang: Wichtige gesetzliche Vorschriften zu den ARB

Stand: Januar 2016

AUXIL IA  Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Postfach 15 02 20 · 80042 München 
Telefon 089/539 81-222 · Telefax 089/539 81-270 
vertrags-service@ks-auxilia.de · www.ks-auxilia.de

Naomi
Hervorheben
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1. Inhalt der Versicherung

§ 1	 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Die AUXILIA erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen 
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2	 Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis  
§ 29 vereinbart werden. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, umfasst 
der Versicherungsschutz
a)	 Schadenersatz-Rechtsschutz 
	 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese 

nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
beruhen oder soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leistungs-
art n) oder q) cc) enthalten ist;

b)	 Arbeits-Rechtsschutz 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 

sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich 
dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c)	 Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-

hältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten, 
die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d)	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 

Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b), c), n) oder q) aa) ent-
halten ist;

e)	 Steuer-Rechtsschutz
 	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-

rechtlichen Angelegenheiten
	 aa) 	 vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten;
	 bb) 	� im privaten Bereich für das vorgeschaltete Einspruchs- bzw. 
		  Widerspruchsverfahren vor deutschen Behörden;
f)	 Sozial-Rechtsschutz 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
	 aa) 	 vor deutschen Sozialgerichten;
	 bb) 	� im privaten Bereich für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren 

vor deutschen Behörden;
g)	 Verwaltungs-Rechtsschutz

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
aa) 	 verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden 

und vor Verwaltungsgerichten,
bb) 	 nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Ver-

waltungsbehörden und vor deutschen Verwaltungsgerichten;
h)	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
	 für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;
i)	 Straf-Rechtsschutz 
	 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes
	 aa) 	� eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird durch ein Urteil 

rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das 
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, der  
AUXILIA die Kosten zu erstatten, die diese für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen 
hat. Dies gilt nicht bei Abschluss des Verfahrens durch einen 
rechtskräftigen Strafbefehl.

	 bb) 	� eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahr-
lässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem 
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Ver
gehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend 
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, 
dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

		�  Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein  
Versicherungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf eines  
Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B. Be-
leidigung, Diebstahl, Betrug). 

		�  Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes 
noch den Ausgang des Strafverfahrens an;

j)	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten
aa)	 für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem deut-

schen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger, 
wenn die versicherte Person durch eine rechtswidrige und vor-
sätzlich begangene Tat nach den in § 395 Abs. 1  
Nr. 1 (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung),
Nr. 2 (Straftaten gegen das Leben)
Nr. 3 (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit) sowie 
Nr. 4 (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) 

	 der Strafprozessordnung näher aufgeführten Strafbestimmun-
gen verletzt oder betroffen ist;

	 bb) 	� für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Straf-
prozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand für die ver
sicherte Person, wenn diese durch eine der unter aa) fallenden 
Taten verletzt ist;

	 cc) 	� für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten in 
nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des 
so genannten Täter-Opfer-Ausgleiches vor einem deutschen 
Strafgericht im Zusammenhang mit einer unter aa) fallenden 
Tat;

	 dd) 	� für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten 
vor deutschen Gerichten und für das vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren wegen Ansprüchen nach dem Opferentschä-
digungsgesetz (OEG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB), soweit 
er durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist, 
dadurch dauerhafte Körperschäden erlitten hat und sofern 
nicht ohnehin bereits Kostenschutz gemäß § 2 f) besteht. 

	 Ist eine versicherte Person durch eine der o.g. Straftaten getötet wor-
den, besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen des Ehegatten, der Eltern, Kinder und Geschwister des Opfers als 
Nebenkläger.

k)	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

l)	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
aa)	 für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen 

Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartnerschafts- und  
erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer an-
deren gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zu-
sammenhängen. Anstelle der Kosten für Rat oder Auskunft  
erstattet die AUXILIA die Kosten einer außergerichtlichen  
Konfliktlösung durch Mediation gem. § 5 a;

bb)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen über Rat oder Aus-
kunft nach aa) hinaus, wenn die Tätigkeit des Rechtsanwaltes 
nicht in ursächlichem Zusammenhang mit einer Trennung, 
Scheidung, Aufhebung einer Lebenspartnerschaft, rechtlichen 
Betreuung gem. §§ 1896 ff. BGB oder damit verbundenen Re-
gelungen steht und soweit ein deutsches Gericht gesetzlich zu-
ständig wäre. Die Kosten gemäß § 5 Abs. 1 und 2 werden bis zu 
einem Höchstbetrag von 1.500,– € erstattet.

m) 	� Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person. Die Kosten gemäß § 5 Abs. 1 
und 2 werden bis zu einem Höchstbetrag von 1.500,– € erstattet.

n) 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz 
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus

– 	 Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und / oder Tagesgeldkonten
– 	 Renten- und kapitalbildenden Lebensversicherungen mit  

Garantiezins, soweit sie nicht unter § 3 Abs. 2 e) bb) fallen
– 	 Kapitalanlagen im Rahmen vermögenswirksamer Leistungen 

nach dem Vermögensbildungsgesetz 
– 	 Kapitalanlagen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, 

begrenzt auf die aus der Entgeltumwandlung finanzierten Bei-
träge. Soweit diese über den gesetzlichen Anspruch gegen den 
Arbeitgeber hinausgehen, gilt für den überschießenden Teil der 
Ausschluss gemäß § 3 Abs. 2 e).

– 	 Kapitalanlagen, für die der Versicherungsnehmer gemäß §§ 10 
a, 79 ff. EStG („Riester-Rente“) oder gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 b) 
EStG („Rürup-Rente“) eine steuerliche Förderung erhält, soweit 
die Höchstgrenze der steuerlichen Förderungsfähigkeit nicht 
überschritten wird. Wird diese Grenze überschritten, gilt für 
den überschießenden Teil der Ausschluss gemäß § 3 Abs. 2 e).

– 	 Verträgen über Kauf oder Verkauf eines vom Versicherungs
nehmer oder einer mitversicherten Person selbst zu Wohn
zwecken genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles. Falls jedoch 
die Voraussetzungen des Ausschlusses § 3 Abs. 1 d) vorliegen, gilt 
dieser.

	 Insoweit gilt der Ausschluss gemäß § 3 Abs. 2 e) nicht, wenn vor
stehend nichts anderes geregelt ist.

o) 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung
	 bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs zur Erstellung oder Änderung 

einer Vorsorgeverfügung (Patienten- und Betreuungsverfügung,  
Vorsorgevollmacht) im privaten Bereich vermittelt die AUXILIA auf 
Wunsch eine telefonische Rechtsberatung durch unabhängige Rechts-
anwälte. Diese umfasst auch die Unterstützung bei der Registrierung 
der Vorsorgedokumente beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer. Die diesbezüglichen Registrierungsgebühren werden 
erstattet. Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung fällt nicht an. 

p) 	 entfällt
q) 	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der privaten Internet-

nutzung
aa) 	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Verträgen, die 

im privaten Bereich 
aaa)   über das Internet oder 
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	 bbb)   �mit Providern bzgl. des Zugangs zum Internet 
	 abgeschlossen werden bzw. worden sein sollen;

	 bb) 	� für Rat oder Auskunft eines Rechtsanwaltes aufgrund 
einer Abmahnung, die der Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person als Privatperson wegen eines 
behaupteten Urheberrechtsverstoßes im Internet erhalten 
hat. Insoweit kommt der Risikoausschluss in § 3 Abs. 2 d) 
aa) nicht zur Anwendung. Die Kosten für Rat oder Aus-
kunft des Rechtsanwaltes werden pro Kalenderjahr bis zu 
einem Höchstbetrag von 120,- € erstattet. Eine eventuell 
vereinbarte Selbstbeteiligung fällt nicht an.

	 cc) 	� für die Geltendmachung von Schadenersatz- und Unter
lassungsansprüchen wegen

	 aaa)   �einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
(z.B. durch beleidigende Äußerungen oder kompromit-
tierende Bilder/Videos in sozialen Netzwerken,Blogs, 
Diskussionsforen oder auf Websites);

	 bbb)   �eines Identitätsmissbrauchs durch die ungenehmigte 
und in Schädigungsabsicht erfolgte Verwendung 
von Identifizierungselementen (z.B. Postadresse, 
Telefonnummer, Bankverbindungsdaten, Personal-
ausweis) oder Identitätsauthentifizierungselemen-
ten (z.B. Login-Daten, Passwörter, Benutzernamen, 
IP- oder E-Mail-Adressen); 

	 ccc)    �eines Missbrauchs von Zahlungsmitteln (z.B. EC-
Karte, Kreditkarte, Online-Bezahldienste);

	 dd) 	� für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines strafrecht-
lichen Vergehens über das Medium Internet (z.B. Beleidi-
gung, üble Nachrede, Verleumdung), soweit der Spezial-
Straf-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingungen verein-
bart wurde.

	�� Der Internet-Rechtsschutz gilt nur im Zusammenhang mit einer 
ausschließlich privaten Internetnutzung.

r) 	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine
	 aa) 	� für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener 

nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung personen-
bezogener Daten;

	 bb) 	� für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemäß § 43, 44 BDSG.

		�  Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, eine Straf-
tat gemäß § 44 BDSG begangen zu haben, besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
wegen dieser Straftat rechtskräftig verurteilt wird. In die-
sem Fall ist er verpflichtet, der AUXILIA die erbrachten 
Leistungen zurückzuerstatten.

§ 3	 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nicht für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1)	 in ursächlichem Zusammenhang mit

a)	 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Staatsbankrott, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b)	 Schäden, die durch Bio-, Nano- oder Gentechnologie entstan-
den sind sowie Nuklear- und genetische Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

c)	 aa) 	 Bergbauschäden oder Beeinträchtigungen aufgrund  
	 von bergbaubedingten Immissionen an Grundstücken, 	
	 Gebäuden oder Gebäudeteilen,

   	 bb) 	 Fracking;
d)	 aa)	� dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken 

bestimmten Grundstückes oder vom Versicherungsneh-
mer oder mitversicherten Personen nicht selbst zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles,

bb)	 der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Ver
sicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben 
oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc)	 der genehmigungs-, anzeige- und/oder freistellungs-
pflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser 
zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd)	 der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten 
Vorhaben;

ee)	 der Finanzierung 
	 – �des Erwerbs eines nicht zu Bauzwecken bestimmten 

Grundstücks,
	 – �des Erwerbs eines vom Versicherungsnehmer oder mit-

versicherten Personen selbst zu Wohnzwecken be-
stimmten Gebäudes oder Gebäudeteiles 

	 oder 

	 – �einer nicht genehmigungs-, anzeige- und/oder freistel-
lungspflichtigen baulichen Veränderung eines Grund-
stückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles;

e)	 der Verbreitung von Krankheitserregern oder gentechnisch ver-
änderten Pflanzen, Pflanzenteilen, Saatgut oder Tieren und 
deren Erzeugnisse, soweit die Verbreitung im Zusammenhang 
mit einer landwirtschaftlichen, gewerblichen, freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers steht und Behörden vor dem Konsum der Erzeugnisse 
warnen;

f) 	 dem Erwerb, der Veräußerung, der Installation oder dem Be-
trieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien;

g) 	 Wirtschaftssanktionen, Handelssanktionen, Finanzsanktionen 
oder Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland, soweit diese auf den Versicherungsnehmer di-
rekt anwendbar sind.

	 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
erlassen werden, sofern diese nicht europäischen oder deut-
schen Rechtsvorschriften entgegenstehen.

(2)	 a)	� zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass 
diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b)	 aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c)	 aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungs-

verhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;
d)	 in ursächlichem Zusammenhang mit 
	 aa) 	 Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-,  

	 Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus 	
	 geistigem Eigentum; 

	 bb) 	 Arbeitnehmererfindungen, technischen Verbesserungs-	
	 vorschlägen bzw. einem betrieblichen Vorschlagswesen;

	 cc) 	 dem Kartell- und dem sonstigen Wettbewerbsrecht;
e)	 aa)	 in ursächlichem Zusammenhang mit 

			�   1)	� einem Einlagengeschäft im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über das Kreditwesen, an dem der Ver-
sicherungsnehmer als Kunde beteiligt ist,

			�   2)	� Wertpapieren im Sinne des § 2 Abs. 1 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, insbesondere mit 		
–  Aktien,  
–  Schuldtiteln, 

				    –  Zertifikaten, die Aktien oder Schuldtitel vertreten,
			�   3)	� Geldmarktinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 1a des 

Wertpapierhandelsgesetzes,
			�   4)	� Derivaten im Sinne des § 2 Abs. 2 des Wertpapierhan-

delsgesetzes, insbesondere mit
				    –  Termingeschäften,
				    –  finanziellen Differenzgeschäften,
				    –  Kreditderivaten,
			�   5)	� Rechten auf Zeichnung von Wertpapieren im Sinne  

des § 2 Abs. 2b des Wertpapierhandelsgesetzes,
			�   6)	� Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Ver-

mögensanlagengesetzes, insbesondere mit
				    –  �Anteilen, die eine Beteiligung am Ergebnis eines 

Unternehmens gewähren, 
				    –  Treuhandvermögen,
				    –  partiarischen Darlehen oder Nachrangdarlehen,
				    –  Genussrechten,
				    –  Namensschuldverschreibungen.
			�   Soweit vorstehend in 1) bis 6) auf Vorschriften des Geset-

zes über das Kreditwesen, des Wertpapierhandelsgeset-
zes oder des Vermögensanlagengesetzes verwiesen wird, 
wird auf den Anhang „Wichtige gesetzliche Vorschriften 
zu den ARB“ hingewiesen.

			   7)	� Beteiligungen an stillen Gesellschaften, Genossen-
schaften, offenen oder geschlossenen Fonds ein-
schließlich treugeberischer Beteiligungen,

			   8)	� Ansparverträgen oder Sparplänen, soweit diese 
fondsgebunden, index-, zertifikats- oder derivatsba-
siert sind,

			   9)	� sonstigen Kapitalanlagen aller Art;
		  bb) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit

	 1) 	 fondsgebundenen, index-, zertifikats- oder derivats
basierten Lebens- oder Rentenversicherungsverträgen, 

	 2) 	 Lebens- oder Rentenversicherungsverträgen, bei 
denen im Streitfalle kein inländischer Gerichtsstand 
gegen den Versicherer besteht, 

	 3) 	 Lebens- oder Rentenversicherungsverträgen, bei 
denen die Beiträge ganz oder teilweise fremdfinan-
ziert werden, 
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	 4) 	 Widerrufen von und Widersprüchen gegen Lebens- 
und Rentenversicherungsverträge(n), soweit diese 
später als 18 Monate nach Abschluss des Lebens- 
oder Rentenversicherungsvertrages erfolgen;

cc) 	��� Ausgeschlossen ist auch die Wahrnehmung rechtlicher 
	� Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit der (auch 
	 teilweisen) Finanzierung der vorstehend unter § 3 Abs. 2 
	 e) aa) sowie bb) 1) und 2) genannten Angelegenheiten.
dd) 	 Von den vorstehend unter § 3 Abs. 2 e) genannten Aus-
	�� schlüssen sind auch Ansprüche wegen Verschuldens bei 

		  oder vor Vertragsabschluss, vertragliche, deliktische,  
	 bereicherungsrechtliche oder sonstige gesetzliche  
	 Ansprüche sowie solche im Zusammenhang mit  
	 behaupteten oder begangenen Straftaten oder  
	 Ordnungswidrigkeiten umfasst. 

f) 	 aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
rechtes, soweit nicht Rechtsschutz gemäß § 2 l) besteht;

g) 	 aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die AUXILIA
	 oder das für diese tätige Schadenabwicklungsunternehmen;
h) 	 wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäu-

den oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sons-
tiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend er-
hobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt;

i) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen 
sowie Gewinnzusagen;

j) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Ver-
äußerung von Teilnutzungsrechten (Timesharing) an Grund
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen;

(3) 	 a) 	 in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b)	 in Verfahren vor internationalen oder supranationalen 

Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler 
oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen 
oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt. Dies 
gilt auch, wenn ein deutsches Gericht das Verfahren dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorlegt.

c) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, 
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers oder einer 
mitversicherten Person eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d) 	 in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) 	 in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen 
des Vorwurfes eines Halte- oder Parkverstoßes, bei denen die 
deutsche Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in 
das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem) und darü-
ber hinaus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsver-
fahren wegen eines Halte- oder Parkverstoßes im Ausland;

f) 	 in Asylrechtsverfahren und Ausländerrechtsverfahren;
g) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen

(4) 	 a) 	 mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzver- 
	 sicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen  
	 untereinander und mitversicherter Personen gegen den  
	 Versicherungsnehmer;
b) 	 sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene 

Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in  
ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach 
deren Beendigung;

c) 	 aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen 
worden oder übergegangen sind, wenn es sich nicht um An-
sprüche handelt, die im Rahmen eines vor Eintritt des Rechts-
schutzfalles abgeschlossenen Leasingvertrages über ein Motor-
fahrzeug zu Lande sowie Anhänger auf den Versicherten über-
gegangen sind;

d) 	 aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung 
für Verbindlichkeiten anderer Personen;

(5) 	� soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Fällen des  
§ 2 a) – h) sowie n) und q) aa) – cc) und die damit gewöhnlich verbun-
dene Kostenbelastung durch den Versicherungsnehmer vorsätzlich 
verursacht wurde. Hängt der Rechtsschutzfall ursächlich damit zu-
sammen, dass ein begründeter Verdacht besteht, der Versicherungs-
nehmer habe vorsätzlich eine Straftat begangen, darf die  
AUXILIA die Kostenübernahme bis zur Klärung der Angelegenheit 
vorläufig verweigern. 	

§ 3 a	 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit – Stichentscheid

(1) 	 Die AUXILIA kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn ihrer Auffassung nach
a) 	 in einem der Fälle des § 2 a) bis g), n), q) aa) und cc) sowie r) aa) 

die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg hat oder

b) 	 in einem der Fälle des § 2 i) oder k) die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
hat. In den Tatsacheninstanzen prüft die AUXILIA die Erfolgs-
aussichten der Verteidigung nicht; 

	 oder
c) 	 die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. 

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kosten-
aufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der 
Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg steht. 

	 In diesen Fällen ist dem Versicherungsnehmer, nachdem dieser die 
Pflichten gemäß § 17 Abs. 1 b) erfüllt hat, die Ablehnung unverzüg-
lich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2) 	 Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht gemäß Abs. 1 verneint und 
stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der AUXILIA nicht 
zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechts-
anwalt auf Kosten der AUXILIA veranlassen, dieser gegenüber eine 
begründete Stellungnahme abzugeben, dass die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. 
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie  
offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich abweicht. 

(3)	 a) 	 Frist zur Informationsbeschaffung
	 Die AUXILIA kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 

mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungs-
nehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzu-
geben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Abs. 2 ab-
geben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflich-
tung nicht innerhalb der von der AUXILIA gesetzten Frist nach, 
entfällt der Versicherungsschutz. 

	 Die AUXILIA ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen. 

b) 	 Frist für die Abgabe des Stichentscheids
	 Die AUXILIA kann dem Versicherungsnehmer für die Abgabe 

der Stellungnahme eine Frist von mindestens zwei Monaten 
setzen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb der von der AUXILIA gesetzten Frist nach, ent-
fällt der Versicherungsschutz. 

	 Die AUXILIA ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen.

§ 4	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1)	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn ein Rechtsschutzfall einge-
treten ist. Der Rechtsschutzfall muss nach Beginn des Versicherungs-
schutzes (§ 7) und vor dessen Ende eingetreten sein.
a)	 Der Rechtsschutzfall im 

–	 Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a),
–	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der priva-

ten Internetnutzung gemäß § 2 q) für den Unterpunkt cc)
ist von dem Schadenereignis an eingetreten, das dem Anspruch
zugrunde liegt.

b)	 Der Rechtsschutzfall im Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 l) ist von dem Ereignis an 
eingetreten, das die Änderung der Rechtslage des Versiche-
rungsnehmers zur Folge hat.

c)	 Der Rechtsschutzfall im Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 
gemäß § 2 m) ist eingetreten, wenn eine Betreuungsanordnung 
gegen den Versicherungsnehmer ergeht.

d)	 Der Rechtsschutzfall im
–	 Straf-Rechtsschutz gemäß § 2 i),
–	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten gemäß § 2 j),
–	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz gemäß § 2 k), 
–	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine 

gemäß § 2 r) für den Unterpunkt bb)
	 ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem die vorgeworfene 

Tat begangen worden ist oder worden sein soll.
e)	 Der Rechtsschutzfall im 

–	 Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e),
–	 Sozial-Rechtsschutz gemäß § 2 f),
–	 Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g)

	 ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem der Versiche-
rungsnehmer oder eine beteiligte Behörde gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder haben soll.

	 Bei den hier genannten Leistungsarten besteht eine Wartezeit 
von drei Monaten. Für Rechtsschutzfälle, die vor Ablauf von 
drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
daher kein Rechtsschutz. Dies gilt nicht, soweit es sich um die 
Wahrnehmung verkehrsrechtlicher Interessen versicherter Per-
sonen oder Motorfahrzeuge handelt.
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f)	 Der Rechtsschutzfall im 
–	 Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b),
–	 Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 

gemäß § 2 c),
–	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d),
–	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz gemäß § 2 h)
–	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz gemäß § 2 n),
–	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der priva-

ten Internetnutzung gemäß § 2 q) für die Unterpunkte 
aa) und bb),

–	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine 
gemäß § 2 r) für den Unterpunkt aa) 

�	�� ist von dem Zeitpunkt an eingetreten, in dem der 
	� Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen
	 Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder 
	� begangen haben soll.
	 Bei den hier genannten Leistungsarten besteht eine Wartezeit 

von drei Monaten. Für Rechtsschutzfälle, die vor Ablauf von 
drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
daher kein Rechtsschutz. Dies gilt nicht für den Disziplinar- und 
Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), den Daten-Rechtsschutz für  
Selbständige, Firmen und Vereine (§ 2 r) und soweit es sich um 
die Wahrnehmung verkehrsrechtlicher Interessen versicherter 
Personen oder Motorfahrzeuge handelt. 

(2)	 Zur Bestimmung des Rechtsschutzfalls des Abs. 1 e) und f) ist Folgen-
des zu berücksichtigen: 
a)	 Nimmt der Versicherungsnehmer rechtliche Interessen wahr, 

indem er einen eigenen Anspruch bzw. eine eigene Forderung 
außergerichtlich oder gerichtlich geltend macht, sind nicht nur 
die von ihm vorgetragenen begangenen oder behaupteten Ver-
stöße der Gegenseite zu berücksichtigen, sondern auch die von 
der Gegenseite im Wege der Anspruchsabwehr vorgetragenen be-
gangenen oder behaupteten Verstöße des Versicherungsnehmers. 

b)	 Nimmt der Versicherungsnehmer rechtliche Interessen wahr, 
indem er einen gegnerischen Anspruch bzw. eine gegnerische 
Forderung außergerichtlich oder gerichtlich abwehrt, sind nicht 
nur die von der Gegenseite vorgetragenen begangenen oder 
behaupteten Verstöße des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen, sondern auch die vom Versicherungsnehmer im 
Wege der Anspruchsabwehr vorgetragenen begangenen oder 
behaupteten Verstöße der Gegenseite. 

(3) 	 a)	� Werden mehrere Rechtsverstöße vorgeworfen, ist der erste ent-
scheidend. Unberücksichtigt bleiben dabei zu Gunsten des Ver-
sicherungsnehmers tatsächliche und behauptete Verstöße, die 
länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zu-
rückliegen.

b)	� Erstreckt sich ein behaupteter Rechtsverstoß hingegen über 
einen Zeitraum (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn maßgeb-
lich. Ein Dauerverstoß liegt vor, wenn
��–	 gleichartige oder sich wiederholende Verstöße begangen 

wurden oder worden sein sollen oder
–	 ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt 

wurde oder worden sein soll.
(4)	� Ist ein Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes (§ 7) 

oder während der drei Monate Wartezeit nach Versicherungsbeginn 
eingetreten, wird Versicherungsschutz gewährt, wenn das betroffene 
Risiko zu dem Zeitpunkt, an dem der Versicherungsnehmer Kenntnis 
vom Rechtsschutzfall oder von den diesen Rechtsschutzfall auslösen-
den Umständen erlangt, seit mindestens fünf Jahren bei der AUXILIA 
versichert ist.

(5)	 Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a)	 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach 
Abs. 1 e) und f) ausgelöst hat;

b)	 der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird;

c)	 der Versicherungsnehmer ein Recht (z.B. Widerruf) ausübt oder 
ausüben möchte und sich als Voraussetzung dafür auf die Man-
gelhaftigkeit der Aufklärung, Belehrung oder Beratung über 
dieses Recht anlässlich eines Vertragsabschlusses beruft und 
dieser Vertrag vor Beginn des Versicherungsschutzes geschlos-
sen wurde oder geschlossen worden sein soll.  

d)	 im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsächlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde lie-
gende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten 
sind oder eingetreten sein sollen.

§ 4 a	 Versichererwechsel

(1) 	 Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht 
abweichend von § 4 Abs. 5 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn
a) 	 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn  

des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die  

Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß 
gem. § 4 Abs. 1 e) und f) erst während der Vertragslaufzeit des 
Versicherungsvertrages eintritt;

b) 	 der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre 
nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber 
der AUXILIA geltend gemacht wird;

c) 	 eine Aufklärung, Belehrung oder Beratung über ein Recht an-
lässlich eines Vertragsabschlusses, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit 
eines Vorversicherers fällt und die Ausübung des Rechts (z.B. 
Widerruf) und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 f) erst während der 
Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt;

d) 	 im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsächlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu Grunde  
liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Laufzeit 
des Vorversicherers eingetreten sind oder eingetreten sein  
sollen und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 e) erst während der Ver-
tragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt;

	 allerdings in den Fällen a) - d) nur dann, wenn bezüglich des betroffe-
nen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht. Besteht lücken-
loser Versicherungsschutz, entfällt eine vereinbarte Wartezeit.

(2) 	 Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens jedoch in 
dem Umfang des Vertrages mit der AUXILIA.

§ 5	 Leistungsumfang 

(1) 	 Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte 
Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und 
mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles wer-
den hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf-
grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusam-
menhängen. Im Rahmen der Versicherungssumme sorgt die AUXILIA 
für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungs-
schein genannten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, 
um den Versicherungsnehmer einstweilen vor Strafverfolgungsmaß-
nahmen zu verschonen. Im privaten Verkehrsbereich wird als Teil der 
Kautionsleistung auch eine gesetzlich bedingte Sicherheitsleistung 
zur Verfügung gestellt, soweit diese einen vom Versicherungsnehmer 
selbst zu tragenden Betrag von 1.000,– € übersteigt.

(2)	 Die AUXILIA erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahr
nehmung rechtlicher Interessen und trägt
a) 	 bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines 

für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen 
Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes und in den Fällen, in 
denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für die Ertei-
lung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines 
Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je 
Rechtsschutzfall eine angemessene Vergütung bis zu 250,– €. 

	 Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche 
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt die AUXILIA in erster In-
stanz bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g), n), q) aa) und 
cc) sowie r) aa) entweder Reisekosten des Anwaltes zum Ort 
des zuständigen Gerichtes oder weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt, jeweils bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem  
Prozessbevollmächtigten führt;

b) 	 bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen und am Ort des  
zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im 
Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt die 
AUXILIA die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Ver
gütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort 
der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versi-
cherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den 
Versicherungsnehmer tätig, trägt die AUXILIA weitere Kosten 
für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem aus-
ländischen Rechtsanwalt führt. Ist der Rechtsschutzfall durch 
einen Kraftfahrtunfall im europäischen Ausland eingetreten 
und eine zunächst betriebene Regulierung mit dem Schaden
regulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im In-
land erfolglos geblieben, sodass eine Rechtsverfolgung im Aus-
land notwendig wird, trägt die AUXILIA auch eine entstandene 
Geschäftsgebühr des inländischen Rechtsanwaltes;

c) 	 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden 
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) 	 die Kosten für Mediationsverfahren gemäß § 5 a;
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e) 	 die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis 
zur eineinhalbfachen Höhe der Gebühren, die im Falle der An-
rufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz 
entstehen;

f) 	 die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließ-
lich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die 
von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden sowie die 
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;

g) 	 die übliche Vergütung
aa) �	 eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen 

oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigen-
organisation in Fällen der 

	 – 	� Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren,

	 – 	� Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- 
und Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern, 

bb) 	 eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen 
der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der 
im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Motor-
fahrzeuges zu Lande sowie Anhängers

h) 	 die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter 
oder Partei angeordnet ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der 
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 
Sätze übernommen;

i) 	 die Kosten für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland 
notwendigen schriftlichen Unterlagen aus der deutschen  
Sprache in die ausländische Gerichtssprache;

j) 	 die dem Gegner durch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer auf-
grund prozessualer Vorschriften zu deren Erstattung verpflichtet 
ist (prozessualer Kostenerstattungsanspruch). Die AUXILIA  
erstattet nicht die Kosten, die dem Gegner durch eine behaup-
tete oder begangene pflichtwidrige Handlung des Ver
sicherungsnehmers bereits vor Beginn der Rechtsverteidigung 
des Versicherungsnehmers entstanden sind, z.B. aus Schuldner-
verzug oder aus unerlaubter Handlung (materiell-rechtlicher 
Kostenerstattungsanspruch);

k) 	 die gesetzlichen Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder eines im 
Landgerichtsbezirk des Besuchsortes zugelassenen Rechtsan-
waltes, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Unfalls, 
Krankheit oder sonstigen körperlichen Gebrechens den Rechts-
anwalt nicht selbst aufsuchen kann.

l) 	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt für die in den ein-
zelnen Bestimmungen genannten erstattungsfähigen Höchst-
beträge / Höchstentschädigungen:
–�	 eine eventuell anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer ist 

hierin bereits enthalten
–	 die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung 

wird von dem genannten Höchstbetrag/der genannten 
Höchstentschädigung abgezogen, sofern es sich nicht um 
eine fallabschließende Erstberatung durch einen von der 
AUXILIA empfohlenen Rechtsanwalt handelt.

	 Dies gilt auch für Regelungen, in denen die Begriffe „höchs-
tens“, „maximal“ oder „maximiert“ verwendet werden.

(3)	 a) 	� Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der 
AUXILIA zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, 
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflich-
tung bereits erfüllt hat;

b) 	 Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages er-
stattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt 
wurden.

(4)	 Die AUXILIA trägt nicht
a) 	 aa)�    �Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 

übernommen hat;
bb)	 Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung ent-

standen sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum er-
zielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, das eine hier-
von abweichende Kostenverteilung gesetzlich vor
geschrieben ist. Abzustellen ist dabei ausschließlich auf 
das wirtschaftliche Ergebnis; andere Überlegungen wie 
zum Beispiel das offene Prozessrisiko oder die Vermei-
dung einer Beweisaufnahme bleiben außer Acht;

cc)	 Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für For-
derungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf 
den nicht versicherten Teil von Schadenfällen entfallen.

	 Dies gilt auch bei einer außergerichtlichen Erledigung.
b) 	 die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung  

je Leistungsart nach § 2; dies gilt nicht, sofern der Rechts-
schutzfall mit einer anwaltlichen Erstberatung nach § 34 RVG 
(vgl. Anhang „Wichtige gesetzliche Vorschriften zu den ARB“), 

durch einen von der AUXILIA empfohlenen Rechtsanwalt abge-
schlossen ist. Bei mehreren Rechtsschutzfällen, die zeitlich und 
ursächlich zusammenhängen, hat der Versicherungsnehmer die 
Selbstbeteiligung nur einmal zu tragen;

c) 	 Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

d) 	 Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die 
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 
eingeleitet werden;

e) 	 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
kraft einer Geldstrafe oder -buße unter 255,– €;

f) 	 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, 
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde.

(5)	 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend
a) 	 in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im 

Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 
(§ 2 l) für Notare;

b) 	 im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) für Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe;

c) 	 bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort 
ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

(6)	 Abweichend von Abs. 2 b) trägt die AUXILIA bei Eintritt eines Rechts-
schutzfalles im Rahmen des § 6 Abs. 2 die Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen ausländischen Rechtsanwaltes bis zur 
Höhe der gesetzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland durch einen 
deutschen Rechtsanwalt nach deutschem Gebührenrecht und unter 
Ansatz der in Deutschland üblichen Gegenstands- und Streitwerte an-
gefallen wären.

§ 5 a	Mediations-Rechtsschutz

(1)	 Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streit-
beilegung, bei dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines neut-
ralen Dritten, des Mediators, eine eigenverantwortliche Problemlö-
sung erarbeiten. Die AUXILIA benennt dem Versicherungsnehmer 
einen Mediator zur Durchführung des Mediationsverfahrens in 
Deutschland und trägt dessen Kosten im Rahmen von Abs. 4.

(2)	 a) 	� Als Rechtsschutzfall für die Inanspruchnahme der Mediation 
gilt neben § 4 Abs. 1 a) bis f) auch die Verhandlung über einen 
Aufhebungsvertrag oder die Androhung einer Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses.

b) 	 Falls ein Rechtsschutzfall gemäß § 4 Abs.1 f) eingetreten  
ist, umfasst der Mediations-Rechtsschutz abweichend von  
§ 3 Abs. 2 b) auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht.

(3)	 Der Versicherungsschutz für den Mediations-Rechtsschutz kann auf 
alle nach § 3 ausgeschlossenen Rechtsangelegenheiten erweitert wer-
den (MediationXL-Deckung).

(4)	 a) 	� Die AUXILIA trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallen-
den Anteil an den Kosten des von ihr benannten Mediators für 
die Durchführung des Mediationsverfahrens in Deutschland bis 
zu einem Höchstbetrag von 3.000,– € je Mediationsverfahren, 
jedoch nicht mehr als 6.000,– € für alle in einem Kalenderjahr 
eingeleiteten Mediationsverfahren. Sind am Mediationsverfah-
ren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt die 
AUXILIA die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht 
versicherten Personen.

b) 	 Eine im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung hat 
der Versicherungsnehmer nur im Falle der MediationXL- 
Deckung nach Abs. 3 zu tragen.

(5)	 Für die Tätigkeit des Mediators ist die AUXILIA nicht verantwortlich.
(6) 	� Abweichend von Abs. 1 Satz 2 kann der Versicherungsnehmer den 

Mediator selbst auswählen. In diesem Fall erstattet die AUXILIA ab-
weichend von Abs. 4 a) höchstens acht Sitzungsstunden á maximal 
180,- €. Erstattungsfähig sind nur die Kosten für einen Mediator, den 
alle am Mediationsverfahren beteiligten Personen schriftlich beauf-
tragt haben. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Per-
sonen beteiligt, übernimmt die AUXILIA die Kosten anteilig im Ver-
hältnis versicherter zu nicht versicherten Personen.

§ 6	 Örtlicher Geltungsbereich

(1)	 Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher  
Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den 
Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein  
Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist 
oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches  
Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2)	 a) 	� Außerhalb des Geltungsbereiches nach Abs. 1 besteht Rechts-
schutz weltweit für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
ursächlichem Zusammenhang
– 	 mit einer Urlaubs-, Dienst- oder Geschäftsreise, 
– 	 aus Verträgen, die über das Internet abgeschlossen wurden,
– 	 mit einem Ferienarbeitsaufenthaltsprogramm (z.B. Work 

& Travel), soweit das Programm zumindest Gegenstand 
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einer zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Zielland gemeinschaftlichen Erklärung ist,

– 	 mit einem Schüleraustausch, wenn dieser nicht länger als 
ein Schuljahr dauert,

– 	 mit einem Aufenthalt als Au-pair,
–	 mit einem Auslandsstudium, das 1 Jahr nicht überschreitet.

b) 	 Versetzungen oder Abordnungen in Staaten dieses erweiterten 
Geltungsbereiches gelten auch dann nicht als Dienst- oder  
Geschäftsreisen, wenn sie befristet sind. Ausgeschlossen ist  
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zu
sammenhang mit 
– 	 einer beruflichen Tätigkeit, soweit es sich nicht um ein  

Ferienarbeitsaufenthaltsprogramm, einen Aufenthalt als 
Au-pair oder ein Auslandsstudium gem. Abs. 2 a) handelt, 

– 	 dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rech-
ten an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7	 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag unver-
züglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B. Abs.1 zahlt. Eine vereinbarte 
Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8	 Dauer und Ende des Vertrages

(1) 	�� Vertragsdauer 
	 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
(2) 	 Stillschweigende Verlängerung 
	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer 
eine Kündigung zugegangen ist.

(3) 	 Vertragsbeendigung 
	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 8 a	 Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf  
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen 
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgen-
den Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind dann je-
weils ganze Jahre.

§ 9	 Beitrag

A. 	 Beitrag und Versicherungsteuer
(1) 	 Beitragszahlung 
	 Die Beiträge können je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel

jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichtet werden. Die Ver
sicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei 
Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein 
Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

(2)	 Versicherungsteuer 
	 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die 

der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten hat.

B. 	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster Beitrag 
(1)	 Fälligkeit der Zahlung 
	 Der erste Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 

nach Zugang des Versicherungsscheines fällig. 
(2)	 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
	 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, 

sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 (3)	 Rücktritt 
	 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, kann 

die AUXILIA vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt 
ist. Die AUXILIA kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. 	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
(1)	 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
(2)	 Verzug 
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die AUXILIA ist berechtigt, Er-
satz des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

(3)	 Zahlungsaufforderung 
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die AUXILIA dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitra-
ges, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Abs. 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 (4)	 Kein Versicherungsschutz 
	 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

(5)	 Kündigung 
	 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, kann die AUXILIA den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn sie den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

	 Hat die AUXILIA gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem in Abs. 4 ge-
nannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. 	 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
(1)	 Rechtzeitige Zahlung 
	 Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die 

Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten 
Einziehung nicht widerspricht. 

	 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers von der AUXILIA nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung der AUXILIA erfolgt. 

(2)	 Beendigung des Lastschriftverfahrens 
	 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-

rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist die AUXILIA berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Zahlung des Beitrages erst verpflichtet, 
wenn er von der AUXILIA hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

E. 	� Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die AUXILIA, soweit 

nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

§ 10	 Bedingungs- und Beitragsanpassung

A. Bedingungsanpassung
(1) 	 Die AUXILIA ist berechtigt, bei

– 	 Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-
schriften, die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages auswirken,

– 	 den Versicherungsvertrag betreffender Änderung der höchst-
richterlichen Rechtsprechung,

– 	 rechtskräftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Be
dingungen durch ein Gericht,

– 	 Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht 
nicht vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehörde oder 
Kartellbehörde im Wege eines bestandskräftigen Verwaltungs-
aktes oder

– 	 Verstoß einzelner Bedingungen gegen Leitlinien oder Rund-
schreiben der Versicherungsaufsichtsbehörde oder Kartellbe-
hörde, die betroffenen Bedingungen zu ändern, zu ergänzen 
oder zu ersetzen (Anpassung).

(2)	 Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegen-
stand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, 
Vertragsdauer und Kündigung.

(3)	 Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße 
gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung 
einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann 
zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthal-
ten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedin-
gungen treten.

(4)	 Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte 
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-
tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss 
nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter 
Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen.
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(5)	 Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-
setzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen der  
AUXILIA, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidun-
gen gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.

(6)	 Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem 
unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Be-
stimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung 
eines Treuhänders gelten entsprechend.  

(7)	 Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in 
Textform bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird bei der Be-
kanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.

(8)	 Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft. Die 
AUXILIA kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Wider-
spruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen 
zum Ende eines jeden Monats kündigen, wenn für sie das Festhalten 
an dem Vertrag ohne die Anpassung unzumutbar ist.

B. 	 Beitragsanpassung 
(1)	 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, 

um welchen Prozentsatz sich das Produkt von Schadenhäufigkeit und 
Durchschnitt der Schadenzahlungen der AUXILIA im vergangenen Ka-
lenderjahr im Verhältnis zum vorausgegangenen Kalenderjahr erhöht 
oder vermindert hat. 

	 Der jeweils ermittelte Prozentsatz wird auf die nächstniedrigere, 
durch 2,5 teilbare Zahl abgerundet. 

	 Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die 
Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechts-
schutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl die-
ser Rechtsschutzfälle. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt 
die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt 
durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken.

(2)	 Ergeben die Ermittlungen gemäß Abs. 1 eine Erhöhung, ist die  
AUXILIA berechtigt und im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den festgestellten Prozentsatz zu ändern, je-
doch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Beginn des Versicherungsver-
trages. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung 
geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. Eine Beitragsänderung un-
terbleibt, wenn dieser Prozentsatz unter 5 liegt; er ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen.

(3)	 Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Januar 
des Folgejahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, 
fällig werden; sie wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitrags-
rechnung mitgeteilt.

(4)	 Erhöht sich der Beitrag, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der 
AUXILIA mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  
Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer 
begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11	 Änderung der für die Beitragsabrechnung wesentlichen 
Umstände

(1)	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der 
AUXILIA einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch 
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird  
die höhere Gefahr nach dem Tarif der AUXILIA auch gegen einen  
höheren Beitrag nicht übernommen, kann die AUXILIA die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließen. 

	 Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als  
10 Prozent oder schließt die AUXILIA die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der AUXILIA ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat die AUXILIA den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. Die  
AUXILIA kann ihre Rechte nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis 
ausüben.

(2)	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der 
AUXILIA einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den ge-
ringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen 
Umstand der AUXILIA später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, 
wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3)	 Der Versicherungsnehmer hat der AUXILIA innerhalb eines Monats 
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erfor-
derlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflicht, kann die AUXILIA den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis 
zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er 
die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Rechtsschutzfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben 

der AUXILIA hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungs
nehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, der AUXILIA war 
der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das 
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe 
auf grober Fahrlässigkeit, kann die AUXILIA den Umfang des Versi-
cherungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versiche-
rungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Rechtsschutzfalles die Frist für 
die Kündigung der AUXILIA abgelaufen war und sie nicht gekündigt 
hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahr weder für den Eintritt des Rechtsschutzfalles noch den  
Umfang der Leistung der AUXILIA ursächlich war.

(4)	 Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein 
soll.

§ 12	 Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschließlich 
Tod des Versicherungsnehmers

(1)	 Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet 
der Versicherungsschutz für den weggefallenen Gegenstand, soweit 
keine abweichende Regelung getroffen ist. Erlangt die AUXILIA später 
als zwei Monate nach dem Wegfall des Gegenstandes der Versiche-
rung hiervon Kenntnis, steht ihr der Beitrag bis zum Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung zu.

(2)	 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit 
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Grün-
den ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird 
der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versi-
cherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrecht-
erhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt 
wurde, wird an Stelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer.  
Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen.

(3)	 Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein be-
zeichnete, selbst bewohnte Wohnung oder das selbst bewohnte Ein-
familienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. 
Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der  
Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem 
bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die 
sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem oder 
tatsächlichem Bezug eintreten.

(4)	 Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit selbst 
nutzt, findet Abs. 3 entsprechende Anwendung.

§ 13	 Außerordentliche Kündigung

(1)	 Hat nach dem Eintritt eines Rechtsschutzfalles die AUXILIA ihre  
Leistungspflicht anerkannt oder abgelehnt, ist der Versicherungsneh-
mer berechtigt, den Vertrag durch Kündigung vorzeitig zu beenden.

(2)	 Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht für mindestens drei innerhalb 
von 12 Monaten eingetretenen Rechtsschutzfälle anerkannt oder ab-
gelehnt, ist die AUXILIA innerhalb eines Monats nach Anerkennung 
oder Ablehnung der Leistungspflicht für den dritten oder jeden  
weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag durch Kündigung 
vorzeitig zu beenden.

(3)	 Das Recht zur Kündigung entfällt, wenn die Kündigung in Textform  
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) dem Vertragspartner nicht innerhalb eines  
Monats nach Eintritt der Kündigungsvoraussetzung zugegangen ist.

(4)	 Kündigt der Versicherungsnehmer wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei der AUXILIA wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirk-
sam wird. 

	 Eine Kündigung der AUXILIA wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 14	 Gesetzliche Verjährung

(1)	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2)	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der AUXILIA an
gemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der AUXILIA dem Ver-
sicherten in Textform zugeht.

§ 15	 Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1)	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im je-
weils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versi-
cherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund 
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Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitver-
sicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2)	 Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer be-
treffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Rechts-
schutz verlangt.

§ 16	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

(1)	 Alle für die AUXILIA bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die Hauptverwaltung der AUXILIA gerichtet werden.

(2)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der 
AUXILIA nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte der AUXILIA bekannten 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

(3)	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen des Abs. 2 Anwendung.

3. Rechtsschutzfall

§ 17	 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

(1)	 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsneh-
mers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er
a)	 der AUXILIA den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
b)	 die AUXILIA vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 

Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweis-
mittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung 
zu stellen;

c)	 soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
aa)	 kostenauslösende Maßnahmen mit der AUXILIA abzu-

stimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr 
von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln 
die Zustimmung der AUXILIA einzuholen;

bb)	 für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG 
zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskos-
ten so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von 
mehreren möglichen Vorgehensweisen hat der Versiche-
rungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, indem er 
z.B. (Aufzählung nicht abschließend):

	 – 	� nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kos-
tengünstiger mit einem Prozess erreicht werden kann 
(z.B. Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnah-
me von Gesamtschuldnern als Streitgenossen, Erweite-
rung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung), 

	 – 	� auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der 
aktuellen Situation nicht oder noch nicht notwendig 
sind, 

	 – 	� vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-
richtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechts-
streit haben kann,

	  – 	� vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche 
einklagt und die etwa nötige gerichtliche Geltendma-
chung der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft 
der Entscheidung über die Teilansprüche zurückstellt, 

	 – 	� in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze 
Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem Rechtsan-
walt einen unbedingten Prozessauftrag zu erteilen, 
der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. 

	�� Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Scha-
dens �Weisungen der AUXILIA einzuholen und zu befolgen.

	 Er hat den Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu 
beauftragen.

cc) 	 den Rechtsschutzfall unverzüglich dem Vorversicherer an-
zuzeigen, nachdem die AUXILIA den Versicherungsschutz 
wegen Eintritt des Rechtsschutzfalles vor Beginn des Ver-
sicherungsschutzes gemäß § 7 abgelehnt hat und zu die-
sem Zeitpunkt der Vertrag beim Vorversicherer vor weni-
ger als drei Jahren beendet wurde.

(2)	 Die AUXILIA bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall be-
stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor 
die AUXILIA den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt die AUXILIA nur die Kosten, 
die sie bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maß-
nahmen zu tragen hätte.

(3)	 Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der 

Versicherer nach § 5 Abs. 2 a) und b) trägt. Die AUXILIA wählt den 
Rechtsanwalt aus,
a)	 wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b)	 wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 

und der AUXILIA die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.

(4)	 Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst 
beauftragt hat, wird dieser von der AUXILIA im Namen des Versiche-
rungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist die 
AUXILIA nicht verantwortlich.

(5)	 Der Versicherungsnehmer hat
a)	 den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten 

Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, 
ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu 
erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b)	 der AUXILIA auf Verlangen Auskunft über den Stand der An
gelegenheit zu geben.

(6)	 Wird eine der in den Abs. 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Rechtsschutz-
falles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass die AUXILIA den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(7)	 Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Oblie-
genheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten 
Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des 
Rechtsschutzfalles gegenüber der AUXILIA übernimmt.  

(8)	 Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem 
Einverständnis der AUXILIA abgetreten werden. 

(9)	 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung 
von Kosten, die die AUXILIA getragen hat, gehen mit ihrer Entste-
hung auf die AUXILIA über. Die für die Geltendmachung der Ansprü-
che notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer der AUXI-
LIA auszuhändigen und bei deren Maßnahmen gegen die anderen 
auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstat-
tete Kosten sind an die AUXILIA zurückzuzahlen. 

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
die AUXILIA zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als die AUXILIA 
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die AUXILIA 
berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 18 	 entfällt

§ 19 	 Versicherungsombudsmann e.V.
(1)	 Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhängige Einrichtung 

der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitig-
keiten im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen.

(2)	 Die AUXILIA ist Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V. und hat 
sich zur Teilnahme am Streitschlichtungsverfahren verpflichtet.

(3)	 Sie können sich als Verbraucher bzw. wenn Sie sich in einer ver
braucherähnlichen Lage befinden, jederzeit mit einer Beschwerde an 
den Versicherungsombudsmann e.V. wenden.

��	� Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, 
Telefon: 0800 / 369 60 00, Telefax: 0800 / 369 90 00,  
E-Mail beschwerde@versicherungsombudsmann.de

§ 20	 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht

(1)	 Klagen gegen die AUXILIA
	 Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen die AUXILIA 

erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz der AUXILIA oder ihrer für das jeweilige Versicherungsver-
hältnis zuständigen Niederlassung. 

	 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2)	 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
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	 a)	� Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem  
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in  
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthaltes zuständig ist.

b)  	 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

(3)	 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
	 Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungs-

nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz der AUXILIA 
oder ihrer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21	 Verkehrs-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige

(1)	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss 
oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als 
Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorüber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen 
in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen 
dieser Motorfahrzeuge.

(2)	 Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge 
gemäß Abs. 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils
– 	 PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne 

Vermietung sowie Anhänger (Fahrzeugart 1),
– 	 Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Omnibusse bis 9 Sitze, PKW-

Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen, Traktoren, zulassungs-
pflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie An-
hänger (Fahrzeugart 2/3),

– 	 Nutzfahrzeuge über 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Fahrzeu-
ge mit roten Kennzeichen sowie Anhänger (Fahrzeugart 4),

– 	 Omnibusse über 9 Sitze sowie Anhänger (Fahrzeugart 5),
– 	 Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, Wohnmobile 

mit Vermietung sowie Anhänger (Fahrzeugart 6).
(3)	 Abweichend von Abs. 1 kann vereinbart werden, dass der Versiche-

rungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein bezeichne-
te Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie An-
hänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz).

(4)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 	 (§ 2 a),
– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 	 (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 e) aa)),
– 	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 f ) aa)),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 	 (§ 2 g) aa)),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k).

(5)	 entfällt
(6) 	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch in folgenden 

Fällen:
a)	 In den Fällen der Abs. 1 und 2 im Zusammenhang mit dem Ver-

trag über den Erwerb eines neu hinzukommenden gleicharti-
gen Motorfahrzeuges. Dies gilt nicht, wenn das Motorfahrzeug 
zum gewerblichen Weiterverkauf oder nur zum vorübergehen-
den Eigengebrauch erworben wird.

b)	 Im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüg-
lich der unter Abs. 1 und 2 versicherten Fahrzeuge mit Ausnah-
me gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(7)	 a)	� Bei der Teilnahme am öffentlichen und privaten Verkehr (z.B. als 
Fußgänger, Radfahrer, Fahrgast von Bus und Bahn) besteht Ver-
sicherungsschutz gem. Abs. 4 für den Versicherungsnehmer 
und die mitversicherten Personen. Dies gilt nicht für den Rechts-
schutz im Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es werden in 
ursächlichem Zusammenhang mit einem Unfall bei der Teilnah-
me am öffentlichen und privaten Verkehr rechtliche Interessen 
aus schuldrechtlichen Verträgen mit anderen Versicherern 
wahrgenommen.

		  Mitversichert sind:
aa)	 der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

bb)	 die minderjährigen Kinder,
cc)	 die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erst-
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

dd)	 die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee)	 die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

	� Versicherungsschutz gem. Abs. 4 besteht für den Versiche-
rungsnehmer und die mitversicherten Personen auch als Fahrer  
�jedes Motorfahrzeugs zu Lande, das weder ihnen gehört, noch 
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen ist.

b)	 Kein Versicherungsschutz besteht für die mitversicherten Perso-
nen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer 
oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeuges oder Anhängers. 

(8)	 Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(9)	 Ist in den Fällen der Abs. 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein 
Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und nicht 
mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes auf 
Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 Abs. 2 die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

(10)	 Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist der 
AUXILIA innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folge-
fahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten 
besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahr-
lässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Ob-
liegenheiten ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, 
dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

	 Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, 
längstens jedoch bis zu einem Monat nach Erwerb des Folgefahr-
zeuges ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines 
Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats 
nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, 
dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.

§ 21 a entfällt

§ 21 b Verkehrs-Rechtsschutz flex

(1)	 a) 	� Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in 
seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 2 ge-
nannten, bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdau-
er auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen und als Mieter jedes von 
ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden 
Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhän-
gers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in 
ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insas-
sen dieser Motorfahrzeuge.

b) 	 Abweichend davon besteht Versicherungsschutz für im Versiche-
rungsschein benannte Motorfahrzeuge zu Lande, die sich im Be-
sitz des Versicherungsnehmers befinden, auch wenn diese nicht 
auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind.
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c) 	 Kein Versicherungsschutz besteht, sofern die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen dieser Personen im Zusammenhang 
mit einer gewerblichen, selbständigen oder sonstigen freiberuf-
lichen Tätigkeit steht.

(2)	 Der Versicherungsschutz gemäß Abs. 1 beschränkt sich auf PKWs, 
Kombis, Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung 
sowie Anhänger. Er umfasst nicht Motorfahrzeuge zu Wasser und in 
der Luft.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz	 (§ 2 a),
– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 	 (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 e) aa)),
– 	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 f) aa)),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 	 (§ 2 g) aa)),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k).

(4) 	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch in folgen-
den Fällen:
a)	 In den Fällen der Abs. 1 und 2 im Zusammenhang mit dem Ver-

trag über den Erwerb eines neu hinzukommenden gleicharti-
gen Motorfahrzeuges. Die gilt nicht, wenn das Motorfahrzeug 
zum gewerblichen Weiterverkauf oder nur zum vorübergehen-
den Eigengebrauch erworben wird.

b)	 Im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüg-
lich der unter Abs. 1 versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme ge-
mieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(5)	 a)	� Bei der Teilnahme am öffentlichen und privaten Verkehr (z.B. als 
Fußgänger, Radfahrer, Fahrgast von Bus und Bahn) besteht Versi-
cherungsschutz gem. Abs. 3 für den Versicherungsnehmer und die 
mitversicherten Personen. Dies gilt nicht für den Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht, es sei denn, es werden in ursächlichem 
Zusammenhang mit einem Unfall bei der Teilnahme am öffentli-
chen und privaten Verkehr rechtliche Interessen aus schuldrechtli-
chen Verträgen mit anderen Versicherern wahrgenommen.

		  Mitversichert sind:
	 aa)	� der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

	 bb)	 die minderjährigen Kinder,
	 cc)	� die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erst-
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

	 dd)	� die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

	 ee)	� die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

	 Versicherungsschutz gem. Abs. 3 besteht für den Versicherungs-
nehmer und die mitversicherten Personen auch als Fahrer jedes 
Motorfahrzeugs zu Lande, das weder ihnen gehört, noch auf sie 
zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist.

b)	 Kein Versicherungsschutz besteht für die mitversicherten Perso-
nen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer 
oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahr-
zeuges oder Anhängers. 

c)	 Für die unter Abs. 5 a) genannten Personen kann abweichend 
von Abs. 5 b) vereinbart werden, dass für diese auch Versiche-
rungsschutz als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter oder Fah-
rer im Umfang des Abs. 2 besteht (Verkehrs-Rechtsschutz flex 
für die Familie) für
aa)	 auf sie zugelassene oder auf ihren Namen mit einem Ver-

sicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeuges zu 
Lande oder

bb)	 im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu 
Lande, die sich im Besitz der unter Abs. 5 a) genannten 
Personen befinden, auch wenn diese nicht auf diese Per-
sonen zugelassen oder nicht auf deren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sind.

		�  Kein Versicherungsschutz besteht, sofern die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen dieser Personen im Zusammenhang mit 
einer gewerblichen, selbständigen oder sonstigen freiberuflichen 
Tätigkeit steht.

(6)	 Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-

kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(7)	 Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande 
mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und nicht mehr auf 
seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen und 
befindet sich gemäß Abs. 1 b) auch keines mehr im Besitz des Versi-
cherungsnehmers, kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

§ 22	 entfällt

§ 23	 entfällt

§ 24	 Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige

(1)	 Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein bezeich-
nete, gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungs-
nehmer angestellten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit für den Versicherungsnehmer.

(2)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 	 (§ 2 a),
– 	 Arbeits-Rechtsschutz 	 (§ 2 b),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 e) aa)),
– 	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 f) aa)),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 	 (§ 2 g) bb),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 	 (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k),
– 	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige,  

Firmen und Vereine 	 (§ 2 r). 
	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die  

Organe und Angestellten des Versicherungsnehmers,  
zu denen auch der Datenschutzbeauftragte zählt.

(3)	 a) 	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit 
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

		  (Hinweis: Versicherbar über § 21 oder § 28)
	 b) 	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, 
Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen. (Hinweis: Versicherbar über § 29)

(4)	 Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe, Gewerbeab-
meldung oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 
Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die 
innerhalb von drei Jahren nach der Beendigung des Versicherungsver-
trages eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungs-
schein genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 24 a Rechtsschutz für Vereine

(1)	 Versicherungsschutz besteht für Vereine sowie für deren gesetzliche 
Vertreter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der 
Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen.

(2) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 	 (§ 2 a),
– 	 Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber 	 (§ 2 b),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 e) aa)),
–	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 f) aa)),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 	 (§ 2 g) bb)),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 	 (§ 2 j),
– �	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, 
	 Firmen und Vereine 	 (§ 2 r).  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Organe und  
Angestellten des Versicherungsnehmers, zu denen auch der 
Datenschutzbeauftragte zählt.
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(3) 	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher
	 Interessen 

a)	 als Eigentümer, Halter, Erwerber, Veräußerer, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem 
Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahrzeuges zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

	 (Hinweis: Versicherbar über § 21)
b)	 als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter oder 

Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen.

	 (Hinweis: Versicherbar über § 29)
(4) 	 Endet der Versicherungsvertrag durch Auflösung des versicherten 

Vereins, wird ihm bzw. seinen Rechtsnachfolgern Versicherungsschutz 
auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren

	 nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und im 
Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genannten Eigen-
schaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 25	 Privat-Rechtsschutz

(1)	 Versicherungsschutz besteht für den privaten Bereich des Versiche-
rungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder im Ver
sicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners. Kein Versi-
cherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sons-
tigen selbständigen Tätigkeit.

(1a)	 Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom
a) 	 aus Biomasse;
b) 	 aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen 

und Offshore-Anlagen handelt;
c) 	 aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden. Diese An-

lagen müssen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers 
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an 
dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss. 

	 Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis c) genann-
ten erneuerbaren Energien müssen sich auf dem Grundstück, Gebäu-
de oder Gebäudeteil befinden, welches nach § 29 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA trägt die Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Höchstbetrag 
von 20.000,– € je Rechtsschutzfall.

(2)	 Mitversichert sind
a) 	 die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer ein

getragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

b) 	 die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft  
lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruf-
liche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Ent-
gelt erhalten;

c) 	 die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und Großeltern 
des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

(3) 	� Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz	 (§ 2 a),
– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 	 (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz 	 (§ 2 e),
– 	 Sozial-Rechtsschutz 	 (§ 2 f),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 	 (§ 2 g) bb) ),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i) bb) ),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 	 (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k),
– 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  

und Erbrecht 	 (§ 2 l),
– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 	 (§ 2 m),
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz 	 (§ 2 n),
– 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung 	 (§ 2 o),
– 	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang
  	 mit der privaten Internetnutzung 	 (§ 2 q). 

	 Hinweis:
	 Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen aus dem Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b)
	 (Hinweis: Versicherbar über § 26).
	 Dies gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mit-

versicherte Lebenspartner rechtliche Interessen

– 	 als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und  
�Pflegeverhältnissen oder

– 	 aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegenüber 
seinem früheren Arbeitgeber wahrnimmt.

(4)	� a) 	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit 
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers 

		  (Hinweis: Versicherbar über § 26).
	 b) 	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung recht-

licher Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, 
Pächter oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen (Hinweis: Versicherbar über § 29).

§ 25 a Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für den privaten Bereich des Versiche-
rungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder im Ver
sicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners. Versiche-
rungsschutz besteht für diese Personen auch in ihrer Eigenschaft als 
Eigentümer oder Halter der in Abs. 5 genannten, bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder 
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum 
vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie An
hängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in 
ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen die-
ser Motorfahrzeuge.

	 Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit, es sei denn, es handelt sich 
um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Umfang des  
Verkehrs-Rechtsschutzes bzgl. PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas,  
Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhänger, sofern 
diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden. 

 (1a) Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom
a) 	 aus Biomasse;
b) 	 aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen 

und Offshore-Anlagen handelt;
c) 	 aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden. Diese An-

lagen müssen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers 
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an 
dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss. 

	 Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis c) genann-
ten erneuerbaren Energien müssen sich auf dem Grundstück, Gebäu-
de oder Gebäudeteil befinden, welches nach § 29 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA trägt die Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Höchstbetrag 
von 20.000,– € je Rechtsschutzfall.

(2) 	 Mitversichert sind 
a) 	 aa) 	 die minderjährigen Kinder;
	 bb) 	� die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten;

	 cc) 	� die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

	 dd) 	� die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners;

b) 	 aa) 	� die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Personen in 
ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 5 
genannten, bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als 
Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhängers und alle Personen als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge;

	 bb) 	� Abweichend von Abs.1 besteht Versicherungsschutz für 
im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu 
Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers  
oder einer unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Person 
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		�  befinden, auch wenn diese nicht auf diesen Personen-
kreis zugelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

	 cc) 	� der Versicherungsnehmer, sein ehelicher/eingetragener 
oder im Versicherungsschein genannter sonstiger  
Lebenspartner und die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genann-
ten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeuges, das weder ihnen gehört noch auf sie zugelas-
sen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 		  (§ 2 a),
– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 		  (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz 		  (§ 2 e),
– 	 Sozial-Rechtsschutz 		  (§ 2 f),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 		  (§ 2 g),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 		  (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 		  (§ 2 i),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 		  (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 		  (§ 2 k),
– 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  

und Erbrecht 		  (§ 2 l),
– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 		  (§ 2 m),
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz 		  (§ 2 n),
– 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung 		  (§ 2 o),
– 	�� Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit 
   	 der privaten Internetnutzung 		  (§ 2 q).

	� Hinweis:
	 Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen aus dem Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b)
 	 (Hinweis: Versicherbar über § 26).
	 Dies gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mit-

versicherte Lebenspartner rechtliche Interessen
– 	�� als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs-  

und Pflegeverhältnissen oder
– 	 aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegenüber  

seinem früheren Arbeitgeber wahrnimmt.
	������ Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter oder 
Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäude-
teilen (Hinweis: Versicherbar über § 29).

(4)	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu
sammenhang mit dem Erwerb eines neu hinzukommenden Motorfahr-
zeuges. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen Weiter-
verkauf oder nur zum vorübergehenden Eigengebrauch erworben wird. 

	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter 
Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemiete-
ter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(5)	 Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind PKWs, Kombis, 
Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung sowie  
Anhänger und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt 
ist, bei ausschließlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

(6)	 Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA ob
liegenden Leistung ursächlich war.

(7)	 Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und 
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer und die mitversi-
cherten Personen zugelassen oder auf deren Namen mit einem  
Versicherungskennzeichen versehen und befindet sich gemäß  
Abs. 2 b) bb) auch kein Motorfahrzeug zu Lande mehr im Besitz des 
Versicherungsnehmers, kann der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umgewan-
delt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die 
gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer 
und die mitversicherten Personen zusätzlich keine Fahrerlaubnis 
haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes 
ursächlichen Tatsachen der AUXILIA später als zwei Monate nach 
ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes erst ab Eingang der Anzeige.

§ 26	 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz

(1)	 Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen Bereich 
des Versicherungsnehmers und seines ehelichen / eingetragenen oder 
im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners. 

	 Versicherungsschutz besteht für diese Personen auch in ihrer Eigen-
schaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 5 genannten, bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf sie zugelassenen 
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie 
Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen 
in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen 
dieser Motorfahrzeuge.

 	 Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit, es sei denn es handelt sich 
um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Umfang des Ver-
kehrs-Rechtsschutzes bzgl. PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas,  
Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhänger, sofern 
diese Fahrzeuge auch privat genutzt werden.

(1 a)	 Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom
a) 	 aus Biomasse;
b) 	 aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen 

und Offshore-Anlagen handelt;
c) 	 aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden. Diese  

Anlagen müssen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers 
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw.  
an dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein-oder Zwei-
familienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss. 

�Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis c) 
genannten erneuerbaren Energien müssen sich auf dem Grundstück,
Gebäude oder Gebäudeteil befinden, welches nach § 29
(ab ARB/2012) versichert ist. Die AUXILIA trägt die Kosten für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 bis zu
einem Höchstbetrag von 20.000,– € je Rechtsschutzfall.

(2)	 Mitversichert sind 
a)	 aa)	 die minderjährigen Kinder;
	 bb) 	� die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen  
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt  
erhalten;

	 cc) 	� die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten,  
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

	 dd) 	� die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners;

b) 	 aa) 	� die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Personen in 
ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 5 
genannten, bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und  
als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeuges zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten  
Motorfahrzeuges sowie Anhängers und alle Personen als 
berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser  
Motorfahrzeuge;

	 bb) 	� Abweichend von Abs.1 besteht Versicherungsschutz für 
im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu 
Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers oder 
einer unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genannten Person befin-
den, auch wenn diese nicht auf diesen Personenkreis zu-
gelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sind.

	 cc) 	� der Versicherungsnehmer, sein ehelicher / eingetragener 
oder im Versicherungsschein genannter sonstiger Le-
benspartner und die unter Abs. 2 a) aa) bis dd) genann-
ten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeuges, das weder ihnen gehört noch auf sie zugelas-
sen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist.

(3) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
�– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 	 (§ 2 a),
– 	� Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber  

aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und  
Pflegeverhältnissen 		                 (§ 2 b),
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– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 	 (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz 	 (§ 2 e),
– 	 Sozial-Rechtsschutz 	 (§ 2 f),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 	 (§ 2 g),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 	 (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k),
–� 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  

und Erbrecht		                     (§  2 l),
– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 	  (§ 2 m),
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz 	 (§ 2 n),
– 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung 	 (§ 2 o),
– �	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang  

mit der privaten Internetnutzung 		                   (§ 2 q).
	� Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher 
	 Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter oder 
	 Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
	 (Hinweis: Versicherbar über § 29).
(4) 	� Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu

sammenhang mit dem Erwerb eines neu hinzukommenden Motorfahr-
zeuges. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen Weiter-
verkauf oder nur zum vorübergehenden Eigengebrauch erworben wird. 

	� Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im  
Zusammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der 
unter Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme  
gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(5) 	� Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind PKWs, Kombis, 
Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung sowie An-
hänger und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt ist, 
bei ausschließlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft.

(6) 	� Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutz
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA  
obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 27	 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des Ver
sicherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeich-
neten land- und / oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für den 
privaten Bereich und die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 5 genannten, bei 
Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelasse-
nen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehenen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges 
sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte In-
sassen dieser Motorfahrzeuge.

(1 a) 	 Der Versicherungsschutz kann auf die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit im Versicherungsschein genannten Ne-
benbetrieben, auch wenn diese gewerbesteuerpflichtig sind, erwei-
tert werden, soweit die Nebenbetriebe dem landwirtschaftlichen 
Hauptbetrieb wirtschaftlich untergeordnet sind. Der Versicherungs-
schutz für gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe umfasst nicht den 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d). Dies gilt nicht, so-
weit es sich um Hilfsgeschäfte und eingekaufte Dienstleistungen 
gemäß Klausel 3 zu den ARB/2016 handelt.

 (1 b) Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom
a) 	 aus Biomasse;
b) 	 aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen 

und Offshore-Anlagen handelt;
c) 	 aus solarer Strahlungsenergie. Diese Anlagen müssen sich im 

Eigentum des Versicherungsnehmers bzw. einer mitversicherten 
Person befinden. 

	 Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis c) genann-
ten erneuerbaren Energien müssen sich auf dem Grundstück, Gebäu-
de oder Gebäudeteil befinden, welches nach § 27 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA trägt die Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den unter b) und c) genannten Anlagen bis zu einem 
Höchstbetrag von 20.000,– € je Rechtsschutzfall.

(2) 	 Mitversichert sind
a) 	 aa)  	� der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

	 bb)  	 die minderjährigen Kinder,
	 cc) � �	� die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sons-

tigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen  
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

	 dd) �	� die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens
partnerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

	 ee) �	� die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners,

	 ff) � �	� die im Versicherungsschein genannten Mitinhaber sowie 
deren eheliche / eingetragene oder im Versicherungs-
schein genannte sonstige Lebenspartner und die minder-
jährigen Kinder dieser Personen,

	 gg) 	� die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich im 
Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohn-
haften Hoferben sowie deren eheliche / eingetragene oder 
im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner 
und die minderjährigen Kinder dieser Personen,

	 hh) 	� die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich im 
Betrieb des Versicherungsnehmers wohnhaften Altentei-
ler sowie deren eheliche / eingetragene oder im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner und die 
minderjährigen Kinder dieser Personen,

b) 	 aa)� �	� die unter Abs. 2 a) aa) bis hh) genannten Personen  
in ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in 
Abs. 5 genannten, bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeuges sowie Anhängers und alle Personen als 
berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Mo-
torfahrzeuge. Dies gilt nicht, sofern diese Motorfahrzeuge 
für eine eigene gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbständige Tätigkeit der mitversicherten Personen  
genutzt werden.

	 bb) 	� abweichend von Abs. 1 besteht Versicherungsschutz für 
im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu 
Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers oder 
einer unter Abs. 2 a) aa) bis hh) genannten Person befin-
den, auch wenn diese nicht auf diesen Personenkreis zu-
gelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen sind.

	 cc) �	� der Versicherungsnehmer und die unter Abs. 2 a) aa) bis 
hh) genannten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer 
jedes Motorfahrzeuges, das weder ihnen gehört noch  
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Ver
sicherungskennzeichen versehen ist,

c) 	 die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb angestellten  
Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb.

(3) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz 	 (§ 2 a),
– ��	 Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber 			 

aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- 				 
und Pflegeverhältnissen 		                  (§ 2 b),

– ��	 Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks- 
Rechtsschutz für privat selbst bewohnte sowie  
für land- oder forstwirtschaftlich genutzte  
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile im Inland (§ 2 c),

– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 	 (§ 2 d),
– 	 Steuer-Rechtsschutz 	 (§ 2 e),
– 	 Sozial-Rechtsschutz 	 (§ 2 f),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 	 (§ 2 g),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 	 (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 	 (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k),
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– 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  
und Erbrecht 	 (§ 2 l),

– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 	 (§ 2 m),
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz  

für den privaten Bereich 	 (§ 2 n),
– 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung 	 (§ 2 o),
– 	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang  

mit der privaten Internetnutzung 	 (§ 2q),
– 	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen  

�und Vereine 	 (§ 2 r). 
		�  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Organe und  

Angestellten des Versicherungsnehmers, zu denen auch der 
Datenschutzbeauftragte zählt.

	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter 
Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemiete-
ter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

	 Der Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz gilt nicht 
für privat selbst bewohnte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile 
der unter Abs. 2 a) ff) – hh) genannten Personen.

(4) 	� Der Versicherungsschutz kann in teilweiser Abweichung von § 3 Abs. 
3 d) auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-, 
Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren erweitert werden.

(5) 	� Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind 
– 	 PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas, Mopeds sowie Anhänger, 
– 	 land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge,

	 und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt ist, 
	 bei ausschließlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge zu 

Lande. Für Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft besteht bei ge-
werblicher Nutzung kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
(§ 2 d).

(6) 	� Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA obliegenden Leis-
tung ursächlich war.

§ 28	 Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige

(1)	 Versicherungsschutz besteht
a) 	 für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche 

oder sonstige selbständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers;
b) 	 für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein 

genannte Person auch im privaten Bereich und für die Aus-
übung nichtselbständiger Tätigkeiten.

c) 	 für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentü-
mer oder Halter der in Abs. 4 genannten, bei Vertragsabschluss 
oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf 
seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer 
oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.

(1 a)	� Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 f) im privaten 
Bereich für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb 
von Anlagen zur Erzeugung von Strom
a) 	 aus Biomasse;
b) 	 aus Windenergie, soweit es sich nicht um Repowering-Anlagen 

und Offshore-Anlagen handelt;
c) 	 aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden. Diese An-

lagen müssen sich im Eigentum des Versicherungsnehmers 
bzw. einer mitversicherten Person befinden und auf bzw. an 
dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Ein-oder Zweifami-
lienhaus installiert sein, welches im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person stehen muss. 

	 Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus den unter a) bis c) genann-
ten erneuerbaren Energien müssen sich auf dem Grundstück, Gebäu-
de oder Gebäudeteil befinden, welches nach § 28 (ab ARB/2012) ver-
sichert ist. Die AUXILIA trägt die Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen gem. § 5 Abs. 1 und 2 bis zu einem Höchstbetrag 
von 20.000,– € je Rechtsschutzfall.

(2)	 Mitversichert sind
a)	 aa)	� der eheliche / eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versicherungs-
nehmers oder der gemäß Abs. 1 b) genannten Person,

bb)	 die minderjährigen Kinder,
cc) 	 die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erst-
malig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

dd) 	 die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

ee) 	 die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners,

ff) 	 die vom Versicherungsnehmer angestellten Personen  
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versiche-
rungsnehmer.

b)	 aa) 	� die in Abs. 2 a) aa) bis ee) genannten Personen in ihrer  
Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der in Abs. 4  
genannten, und bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als 
Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges sowie Anhängers und alle Personen als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 
Dies gilt nicht, sofern diese Motorfahrzeuge für eine eige-
ne gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit der mitversicherten Personen genutzt werden.

	 bb) 	� abweichend von Abs.1 c) besteht Versicherungsschutz für 
im Versicherungsschein benannte Motorfahrzeuge zu 
Lande, die sich im Besitz des Versicherungsnehmers  
oder einer unter Abs. 2 a) aa) bis ee) genannten Person 
befinden, auch wenn diese nicht auf diesen Personen-
kreis zugelassen oder nicht auf diesen Personenkreis mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

	 cc) 	� der Versicherungsnehmer und die unter Abs. 2 a) aa)  
bis ee) genannten Personen in ihrer Eigenschaft als Fahrer 
jedes Motorfahrzeuges, das weder ihnen gehört noch  
auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Ver
sicherungskennzeichen versehen ist.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
–	 Schadenersatz-Rechtsschutz		  (§ 2 a),
–	 Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus 

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und 
Pflegeverhältnissen		  (§ 2 b),

–	 Gebäude-, Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz	

	 für privat selbst bewohnte sowie  
für im Versicherungsschein bezeichnete  
gewerblich selbst genutzte Grundstücke,  
Gebäude oder Gebäudeteile im Inland 		  (§ 2 c),

– 	� Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
	 für den privaten Bereich, die Ausübung  

nichtselbständiger Tätigkeiten und im  
Zusammenhang mit der Eigenschaft als  
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und  
Leasingnehmer der im Versicherungsschein  
genannten Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser  
und in der Luft sowie Anhängern, nicht jedoch  
bei gewerblicher Nutzung von Motorfahrzeugen  
zu Wasser und in der Luft 		  (§ 2 d),

– 	 Steuer-Rechtsschutz 		  (§ 2 e),
– 	 Sozial-Rechtsschutz 		  (§ 2 f),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz 		  (§ 2 g),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 		  (§ 2 h),
– 	 Straf-Rechtsschutz 		  (§ 2 i),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 		  (§ 2 j),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 		  (§ 2 k),
– 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-  

und Erbrecht 		  (§ 2 l),
– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 		  (§ 2 m),
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz  

für den privaten Bereich 		  (§ 2 n),
–	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung 		  (§ 2 o),
–	 Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang  

mit der privaten Internetnutzung 		  (§ 2 q),
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– 	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen  
und Vereine 		  (§ 2 r). 

	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Organe und  
Angestellten des Versicherungsnehmers, zu denen auch der 
Datenschutzbeauftragte zählt.

 	 Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im  
Zusammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der 
unter Abs. 2 b) aa) und bb) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme  
gemieteter Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(4) 	 Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind 
– 	 PKWs, Kombis, Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne 

Vermietung sowie Anhänger (Fahrzeugart 1), 
– 	 Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Omnibusse bis 9 Sitze, PKW-

Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen, Traktoren, zulassungs-
pflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie An-
hänger (Fahrzeugart 2/3),

– 	 Nutzfahrzeuge über 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen sowie 
Anhänger (Fahrzeugart 4) 

	� und, soweit nicht in Abs. 2 b) bb) etwas anderes geregelt ist, bei aus-
schließlich privater Nutzung auch sonstige Motorfahrzeuge zu Lande. 
Für Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft besteht bei gewerbli-
cher Nutzung kein Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d).

	 Fahrzeugart 4 sowie Omnibusse bis 9 Sitze sind bei Speditionen, Fuhr-  
und Transportunternehmen nicht mitversichert (versicherbar über § 21).

	 In den Tarifen für niedergelassene Ärzte und weitere Heilwesenberufe 
sowie bei JURATAXX, JURSHOP, JURHOGA und JURSTUDIO sind PKW-
Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen, zulassungspflichtige Sonderfahr-
zeuge und Arbeitsmaschinen sowie Fahrzeugart 4 nicht mitversichert.

(5) 	 Es besteht kein Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer eigenen 
selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit mitversicherter Personen 
gemäß Abs. 2 a) aa) bis ff) sowie für auf deren Geschäftsbetrieb zu-
gelassene gewerblich genutzten Motorfahrzeuge.

(6) 	 Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein 
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. 
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegen-
heit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(7) 	 Wird die gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätig-
keit des Versicherungsnehmers aufgegeben, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen solchen 
nach § 26 und § 29 (Rechtsschutz für alle gemieteten / selbst be-
wohnten Wohnungen, Einfamilienhäuser im Inland) um.

(8) 	 Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe, Gewerbeab-
meldung oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 
Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die 
innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertra-
ges eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

§ 28a	Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Firmen, 
Selbständige und freiberuflich Tätige

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus Versicherungsverträgen des Versicherungsnehmers
a) 	 die in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versicherungs-

schein bezeichneten selbständigen oder freiberuflichen Tätig-
keit des Versicherungsnehmers stehen;

b) 	 die der Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein 
genannte Person im Hinblick auf eine mögliche Einschränkung 
seiner beruflichen Tätigkeit für sich abgeschlossen hat.

(2) 	 Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen aus Versicherungsverträgen für zulassungspflichtige 
oder mit einem Versicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeu-
ge zu Lande, zu Wasser und in der Luft (Hinweis: Versicherbar über § 
28) sowie aus Rechtsschutz-Versicherungsverträgen mit der AUXILIA.

§ 29	 Rechtsschutz für Eigentümer, Vermieter oder Mieter von 
Gebäuden, Wohnungen und Grundstücken

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner 
im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als
a) 	 Eigentümer,
b) 	 Vermieter,
c) 	 Verpächter,

d) 	 Mieter,
e) 	 Pächter,
f) 	 Nutzungsberechtigter 

	 von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Ver
sicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende 
Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

(2) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Gebäude-, Wohnungs- und  

Grundstücks-Rechtsschutz 	 (§ 2 c),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 	 (§ 2 e) aa)),
– 	 Straf-Rechtsschutz 	 (§ 2 i) bb)),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 	 (§ 2 k).

Klauseln und Sonderbedingungen zu den ARB/2016

Soweit in den folgenden Klauseln und Sonderbedingungen auf die 
„ARB/2016“ verwiesen wird, sind damit die vorstehend aufgeführten Allge-
meinen Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen 2016 der AUXILIA gemeint.

A.	 Klauseln

(1) 	 Klausel zu § 25 a ARB/2016 – Senioren-Rechtsschutz ohne  
Arbeits-Rechtsschutz

(1)	 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des § 25 a Abs. 1 ARB/2016 
für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen / eingetragenen 
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner.

(2)	� Mitversichert sind ergänzend zu § 25 a Abs. 2 a) ARB/2016:
 	 im privaten Bereich die im Versicherungsschein genannten Kinder, En-

kelkinder oder Geschwister des Versicherungsnehmers oder des mit-
versicherten Lebenspartners, solange diese Personen ihren einzigen 
Wohnsitz im Haushalt des Versicherungsnehmers haben, als Pflege-
person des Versicherungsnehmers oder des mitversicherten  
Lebenspartners bei der Pflegekasse gemeldet sind und es sich nicht 
um eine erwerbsmäßige Pflegetätigkeit handelt.

(3)	 Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von § 25 a Abs. 3 
ARB/2016 zusätzlich
a)	 Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) ARB/2016)
	 auch für ein erstes Beratungsgespräch gem. § 34 RVG (190,- €) 

eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes zu
– 	 Anträgen auf Feststellung oder Änderung der Pflegestufe 

(Erstantrag oder Höherstufungsantrag),
– 	 Anträgen auf Feststellung oder Änderung des Grades der 

Behinderung oder
– 	� einem fehlerhaften Rentenanpassungsbescheid
	 des Versicherungsnehmers oder des mitversicherten
	 Lebenspartners.

		�  Diese Kosten werden maximal einmal im Kalenderjahr übernom-
men und unabhängig davon, ob ein Rechtsschutzfall nach § 4 
Abs. 1 e) ARB/2016 vorliegt. 

b)	 Pflege-Beratungs-Rechtsschutz
	 für ein erstes Beratungsgespräch gem. § 34 RVG (190,- €) eines 

in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes, wenn der Versi-
cherungsnehmer, der mitversicherte Lebenspartner oder die El-
tern des Versicherungsnehmers / mitversicherten Lebenspart-
ners pflegebedürftig im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB XI) 
werden. 

		�  Diese Kosten werden maximal einmal im Kalenderjahr übernom-
men und unabhängig davon, ob ein Rechtsschutzfall nach  
§ 4 Abs.1 e) ARB/2016 vorliegt.

c)	� Nachsorge-Rechtsschutz
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus einem abge-

schlossenen Bestattungs- bzw. Bestattungsvorsorgevertrag. 
Dieser Versicherungsschutz besteht für die Erben des Versiche-
rungsnehmers.

(4)	 Arbeits-Rechtsschutz gem. § 2 b) ARB/2016 ist nicht versichert. Dies 
gilt jedoch nicht, sofern der Versicherungsnehmer oder der mitversi-
cherte Lebenspartner 
a)	 einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, sowie 
b)	 bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

– 	 als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- 
und Pflegeverhältnissen und

– 	 aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung ge-
genüber dem früheren Arbeitgeber.

(5)	 Versicherungsschutz besteht abweichend von § 3 Abs. 1 d) cc) 
ARB/2016 auch für bauliche Veränderungen, die wegen Alters zur 
Gestaltung des selbst bewohnten Wohnraumes im Inland (Erstwohn-
sitz) medizinisch notwendig sind. 

	 Falls die Voraussetzungen des Ausschlusses in § 3 Abs. 1 d) aa), bb), 
dd) und / oder ee) ARB/2016 vorliegen, gilt dieser.

(6)	 Ergänzend zu § 5 Abs. 2 a) ARB/2016 wird an Stelle der Vergütung 
eines Rechtsanwaltes auch die Vergütung eines im Rechtsdienstleis-
tungsregister registrierten Rentenberaters bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines Rechtsanwaltes getragen.
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(2) 	 Klausel zu § 28 Abs. 3 ARB/2016 – Regress- / Abrechnungs-
Rechtsschutz in Vorverfahren für Ärzte und Heilwesenberufe

(1) 	 Soweit der Versicherungsnehmer als Arzt versichert ist, wird der Ver-
sicherungsschutz des § 2 f) ARB/2016 erweitert auf die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in Vorverfahren, die sich aus Regressen 
durch die zuständigen Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung und 
der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung wegen unwirt-
schaftlicher Verordnungsweise und unwirtschaftlicher Behandlungs-
weise ergeben. Für das Vorverfahren kann die Kostenübernahme 
gemäß § 5 Abs. 2 ARB/2016 auf einen im Versicherungsschein ge-
nannten Höchstbetrag begrenzt werden (Regress-Rechtsschutz). 

(2) 	 Soweit der Versicherungsnehmer als Apotheker versichert ist, wird 
der Versicherungsschutz des § 2 f) ARB/2016 erweitert auf die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in Vorverfahren, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Verpflichtungen des § 129 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
SGB V stehen. Für das Vorverfahren kann die Kostenübernahme 
gemäß § 5 Abs. 2 ARB/2016 auf einen im Versicherungsschein ge-
nannten Höchstbetrag begrenzt werden.

(3) 	 Soweit der Versicherungsnehmer als Leistungserbringer von Heil
mitteln nach § 124 SGB V versichert ist, wird der Versicherungsschutz 
des § 2 f) ARB/2016 erweitert auf die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen in Vorverfahren, die sich aus der Abrechnung mit den Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung wegen der Erstattung von  
Kosten für die Erbringung von Heilmitteln ergeben. Für das Vorverfah-
ren kann die Kostenübernahme gemäß § 5 Abs. 2 ARB/2016 auf einen 
im Versicherungsschein genannten Höchstbetrag begrenzt werden.

	 Wichtig: Der Höchstbetrag, auf den die Kostenübernahme in den 
oben genannten Vorverfahren begrenzt ist, beträgt 1.000,– € ohne 
Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall. 

	 (Hinweis gilt nur ab ARB/2007. Höchstentschädigung bei den 
ARB/2003 sowie ARB/2005 750,– €; Höchstentschädigung bei älteren 
ARB 512,– €).

(3) 	 Klausel zu §§ 28 Abs. 3 ARB, 27 Abs. 1 a) ARB/2016 – 
Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte und eingekaufte 
Dienstleistungen

(1)  	 Der Versicherungsschutz gemäß § 2 d) ARB/2016 wird auf die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus solchen schuldrechtlichen Ver
trägen erweitert, die 
a) 	 in unmittelbarem Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-,  

Betriebs- oder Werkstatträumen und ihrer Einrichtungen stehen;
b) 	 sich auf Kauf-, Leasing-, Wartungs- und Reparaturverträge von 

ausschließlich selbst genutzten
– 	 Werkzeugen,
– 	 nicht zulassungspflichtigen Maschinen,
– 	 Daten- und Informationsverarbeitungsanlagen und der 

dazu gehörigen Software beziehen;
c) 	 den Einkauf folgender Dienstleistungen für das versicherte  

Unternehmen zum Gegenstand haben:
– 	 ausschließlich selbst genutzte Telekommunikationsdienst-

leistungen,
– 	 Werbedienstleistungen,
– 	 ordnungsgemäße Aktenentsorgung,
– 	 Catering,
– 	 Messe- und Eventmanagement.

(2) 	 Ferner besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus Versicherungsverträgen des Versicherungsnehmers, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit den in Abs. 1 genannten Ver-
trägen stehen. Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen für zulas-
sungspflichtige oder mit einem Versicherungskennzeichen versehene 
Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft 

	 (Hinweis: Versicherbar über § 28 ARB/2016) sowie aus Rechtsschutz-
Versicherungsverträgen mit der AUXILIA.

(3) �a) 	� Nicht versichert nach Abs. 1 und 2 ist die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus der Anschaffung, Veräußerung oder Belas-
tung von Grundstücken, Betrieben und Betriebsteilen sowie 
Praxen. 

b) 	 Ausgeschlossen ist ferner die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte zur eigentli-
chen Tätigkeit des Betriebes oder der Berufsausübung sind. 

c) 	 Ausgeschlossen ist insbesondere die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im ursächlichen Zusammenhang mit Dienstleistun-
gen, die ganz oder teilweise Bestandteil einer vom Versiche-
rungsnehmer zu erbringenden Leistung sind (z.B. Subunterneh-
merverträge).

(4) 	 Klausel zu §§ 25, 25 a, 26, 27, 28, 29 ARB/2016 sowie zum 
Rechtsschutz für weitere Inhaber / Geschäftsführer gemäß 
§§ 26, 29 ARB/2016 – Vorsorge-Rechtsschutz

	 Besteht Versicherungsschutz gemäß §§ 25, 25a, 26, 27, 28 und / 
oder 29 ARB/2016 oder Rechtsschutz für weitere Inhaber / Geschäfts-

führer gemäß §§ 26 und 29 ARB/2016 und ändert sich das Risiko des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person, indem
– 	 ein weiteres gemäß dem Tarif der AUXILIA versicherbares Risiko 

erstmalig neu hinzukommt oder
– 	 ein Versicherter eine gemäß dem Tarif der AUXILIA versicherba-

re gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätig-
keit aufnimmt oder

– 	 die Voraussetzung für die Mitversicherung einer Person ent-
steht oder entfällt,

	 besteht Versicherungsschutz ohne Wartezeit mit tariflich größtmögli-
chem Leistungsumfang und tariflich niedrigster Selbstbeteiligung. 
Versicherungsschutz besteht auch für vorbereitende Tätigkeiten im 
Hinblick auf das neue oder geänderte Risiko.

	 Der Versicherungsnehmer hat der AUXILIA das neue oder geänderte 
Risiko und dessen Beginn innerhalb eines Monats nach Zugang einer 
Aufforderung zur Dokumentierung und Beitragsberechnung anzuzei-
gen. Zeigt der Versicherungsnehmer das neue oder geänderte Risiko 
nicht innerhalb der Frist an, entfällt hierfür der Versicherungsschutz. 
Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
nach Zugang des neuen Versicherungsscheines seinen Widerruf in 
Textform erklärt.

(5) 	 entfällt

(6) 	 Klausel zu §§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1, 25 a Abs. 1, 26 Abs. 1, 27 
Abs. 1, 28 Abs. 5 ARB/2016 und § 2 Abs. 1 b 
Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(SSR/2016) – Kleinunternehmer-Rechtsschutz

(1) 	 Versicherungsschutz besteht abweichend von §§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 
1, 25 a Abs. 1, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 Abs. 5 ARB/2016 und  
§ 2 Abs. 1 b Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(SSR/2016). Versichert ist die im Versicherungsschein genannte  
Person für ihre im Versicherungsschein genannte gewerbliche, frei
berufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit, soweit der Gesamt-
Bruttoumsatz dieser Tätigkeit 24.000,– € – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – nicht übersteigt.

(2) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) ARB/2016),
– 	 Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) ARB/2016),
– 	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) aa) ARB/2016),
– 	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 f) aa) ARB/2016),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) ARB/2016),
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) ARB/2016),
– 	 Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) ARB/2016),
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j) ARB/2016),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) ARB/2016),
– 	 Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine (§ 2 r) 

ARB/2016). Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die  
Organe und Angestellten des Versicherungsnehmers, zu denen 
auch der Datenschutzbeauftragte zählt.

– 	 Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingungen für den 
Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR/2016).

(3)  	 Übersteigt der Gesamt-Bruttoumsatz der versicherten Tätigkeit 
24.000,- € - bezogen auf das letzte Kalenderjahr – wandelt sich der 
Versicherungsschutz ab Eintritt dieses Umstandes in einen Spezial-
Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige  
gem. § 28 ARB/2016 und Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß Sonder
bedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz gemäß ARB/2016 um. 

(7) 	 Klausel zu §§ 21, 24-29 ARB/2016 und zu den 
Sonderbedingungen für den Anstellungsvertrags-
Rechtsschutz (AnVRS/2016), Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(SSR/2016) und Firmen-Vertrags-Rechtsschutz (FVRS/2016) – 
Aktualisierungs-Service und Update-Garantie

 (1) 	 Bei Einführung eines neuen Tarif- und Bedingungswerkes wird die 
AUXILIA den Versicherungsnehmer zur Hauptfälligkeit über die Prämi-
enunterschiede und die Änderungen des Versicherungs- und Leis-
tungsumfanges informieren und eine Umstellung des Vertrages auf 
das geänderte Tarif- und Bedingungswerk anbieten. 

	 Nach Annahme des Angebotes erhält der Versicherungsnehmer einen 
Nachtrag zum Versicherungsschein. 

	 Nimmt der Versicherungsnehmer das Angebot zur Umstellung nicht 
an, erfolgt zukünftig kein weiteres derartiges Angebot und der Ver-
trag besteht zu den bis dahin geltenden Bedingungen fort. Dies gilt 
auch, sofern der Versicherungsnehmer erst nach Übersendung der 
Versicherungsunterlagen von seinem gesetzlichen Widerrufsrecht 
nach § 8 VVG Gebrauch macht (Aktualisierungs-Service).

 (2) 	 Werden in den aktuellen Tarifbestimmungen und Bedingungen Leis-
tungserweiterungen / -verbesserungen ohne Mehrbeitrag eingeführt, 
gelten diese automatisch auch für bestehende Versicherungsverträge, 
denen die AUXILIA ARB/2016 zugrunde liegen (Update-Garantie).
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(8) 	 Klausel zu § 28 ARB/2016 Dienstreise-Rechtsschutz

(1) 	 Versicherungsschutz besteht für die mitversicherten Arbeitnehmer 
des Versicherungsnehmers während vom Versicherungsnehmer ange-
ordneter Dienstfahrten.

(2) 	 Der Versicherungsschutz umfasst:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) ARB/2016),
–	 Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 f) aa) ARB/2016),
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa) ARB/2016),
– 	 Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) ARB/2016),
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) ARB/2016). 

	 Dies gilt auch bei der regelmäßigen Benutzung eigener, auf sie zuge-
lassener Motorfahrzeuge oder bei der gelegentlichen Nutzung von 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen. 

	 Entsprechendes gilt auch für weitere mitversicherte Arbeitnehmer des 
Versicherungsnehmers als berechtigte Insassen dieser Fahrzeuge.

(3) 	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der Fahrt von der 
Wohnung des Arbeitsnehmers bzw. dem Abstellplatz des Fahrzeuges 
und endet mit der Rückkehr nach dort. Der Versicherungsschutz ruht 
in der Zeit, in welcher der Hin- und Rückweg zum bzw. vom Zielort zu 
persönlichen oder geschäftlichen Zwecken, die mit der versicherten 
Eigenschaft nach § 28 ARB/2016 in keinem Zusammenhang stehen, 
unterbrochen wird. Das Gleiche gilt für die Verlängerung des Aufent-
haltes am Zielort.

(4) 	 Soweit aus einer zugunsten der mitversicherten Arbeitnehmer oder 
für die benutzten Kraftfahrzeuge anderweitig bestehenden Rechts-
schutzversicherung bedingungsgemäß Leistungen beansprucht wer-
den können, besteht kein Rechtsschutz. Mit der Anzeige des Rechts-
schutzfalles nach § 17 ARB/2016 hat der Versicherungsnehmer der 
AUXILIA eine schriftliche Bestätigung darüber zu erteilen, dass die 
mitversicherten Arbeitnehmer oder Halter der Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeuge nicht über eigene Rechtsschutzversicherungen verfügen 
bzw. diese bedingungsgemäß nicht eintrittspflichtig sind.

(9) 	 Klausel zu § 28 ARB/2016 Vertrags-Rechtsschutz für die  
selbständige Tätigkeit

Der Versicherungsschutz umfasst auch die gerichtliche Wahrnehmung recht
licher Interessen im Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) im Zu-
sammenhang mit der im Versicherungsschein bezeichneten gewerblichen, frei-
beruflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers.

B. �Sonderbedingungen für den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz 
(AnVRS)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

Abweichend von § 3 Abs. 2 c) ARB/2016 besteht Versicherungsschutz für 
den Versicherungsnehmer für die im Versicherungsschein bezeichnete 
Funktion als gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person mit Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

§ 2	 Voraussetzungen der Versicherung

Versichert werden kann die Funktion als Geschäftsführer einer GmbH  
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bzw. als Vorstand einer AG (Aktien-
gesellschaft), wenn das Jahresbruttoeinkommen in ursächlichem Zusam-
menhang mit dieser Tätigkeit 120.000,- € - bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr - nicht übersteigt.

§ 3	 Umfang der Versicherung

Es besteht Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus dem Anstellungsvertrag mit der im Versicherungsschein bezeichneten 
juristischen Person. 

§ 4 	 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Über die Ausschlüsse des §  3 ARB/2016 hinaus besteht auch kein Versicherungs-
schutz
(1)	 für die Abwehr jeglicher Schadenersatzansprüche, unabhängig 

davon, auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhen. Dies gilt auch 
– 	 für die Abwehr von im Wege der Aufrechnung erhobenen 

Schadenersatzansprüchen,
– 	 für eine Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines  

Schadenersatzanspruchs (sog. negative Feststellungsklage);
(2) 	 in ursächlichem Zusammenhang mit Aktienoptionen.

§ 5	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Für den Anspruch auf Rechtsschutz gilt § 4 Abs. 1 f), Abs. 2 – 5 ARB/2016. 
Hinweis zu § 4 Abs. 1 f) ARB/2016: 
Es besteht eine Wartezeit von drei Monaten. Für Rechtsschutzfälle, die vor 
Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
daher kein Rechtsschutz.

§ 6	 Leistungsumfang und Versicherungssumme

Die AUXILIA trägt die Kosten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ARB/2016 bis zu einem Höchstbetrag von 50.000,-
€ je Rechtsschutzfall. Dieser Höchstbetrag umfasst alle Zahlungen, die die 
AUXILIA auf Rechtsschutzfälle leistet, die zeitlich und ursächlich mit dem 
Ausgangsstreit zusammenhängen.

§ 7	 Verhalten des Versicherungsnehmers bei Veränderung der 
Tätigkeit

Beendet der Versicherungsnehmer die Tätigkeit, in deren Funktion er versi-
chert ist und nimmt er eine neue gemäß § 2 versicherbare Funktion bei der-
selben oder einer anderen gemäß § 2 versicherbaren juristischen Person 
auf, ist die Beendigung der Tätigkeit bzw. die Aufnahme der neuen Tätig-
keit der AUXILIA innerhalb von 2 Monaten mitzuteilen.
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Anzeigepflicht ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig verletzt hat. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser 
Obliegenheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der 
Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Rechtsschutzfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 8	 Gefahrerhöhung

(1)	 Übersteigt das Jahresbruttoeinkommen in ursächlichem Zusammen-
hang mit der versicherten Tätigkeit gem. § 2 120.000 €, stellt dies 
eine Gefahrerhöhung dar und löst folgende Rechte aus:
a)	� Kündigung wegen Gefahrerhöhung
	 Die AUXILIA kann den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Gefahrerhöhung weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig zu vertreten. Beruht die Gefahrerhöhung auf einfa-
cher Fahrlässigkeit, kann die AUXILIA unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

b)	 Beitragserhöhung wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrund-
sätzen für diese höhere Gefahr entsprechenden Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Das Recht auf Beitragserhöhung erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der  
AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt wird oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der  
Gefahrerhöhung bestanden hat.

	 bb)	� Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt die AUXILIA die Absi-
cherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz  
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der 
AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  
Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf dieses Recht hinzuweisen.

c)	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Tritt der Rechtsschutzfall nach der Gefahrerhöhung ein, 

ist die AUXILIA nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer die Gefahr vorsätzlich erhöht hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Gefahrerhöhung ist die 
AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Ver
sicherungsnehmer.

	 bb)	� Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,

	 – 	� soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder

	 – 	� wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die 
Frist für die Kündigung der AUXILIA abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war.

(2)	 Nachträgliche Erkenntnis der Gefahrerhöhung
	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-

gung der AUXILIA eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestat-
tet hat, hat er die Gefahrerhöhung der AUXILIA unverzüglich anzuzei-
gen. Dies löst folgende Rechte aus:
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a)	 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
	 Die AUXILIA kann den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab 
der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat.

b)	 Beitragserhöhung wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrund-
sätzen für diese höhere Gefahr entsprechenden Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Das Recht auf Beitragserhöhung erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der  
AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt wird oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.

	 bb)	� Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt die AUXILIA die Absi-
cherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Anstellungsvertrags-Rechtsschutz in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der 
AUXILIA ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die  
AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf dieses Recht hinzuweisen.

c)	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Rechtsschutzfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige der AUXILIA hätte zu-
gegangen sein müssen, es sei denn, der AUXILIA war  
die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Die 
AUXILIA ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung 
der Anzeigepflicht nicht auf Vorsatz beruht. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht ist die 
AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.

	 bb)	� Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,

	 – 	� soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder

	 – 	� wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die 
Frist für die Kündigung der AUXILIA abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war. 

 
§ 9	 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1, 3 – 20 sowie Klausel 7 ARB/2016.

C. Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR/2016)

§ 1	 Gegenstand der Versicherung

Die AUXILIA übernimmt nachfolgende, unter § 6 aufgeführten Kosten in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes-, disziplinar- 
oder verwaltungsrechtlichen Verfahren, wenn in Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren gegen Versicherte ermittelt wird, Versicherte beschul-
digt oder als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinar-
rechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden.

§ 2	 Versicherte

(1) 	 Versicherungsschutz besteht
a) 	 für die im Versicherungsschein bezeichnete Tätigkeit des Unter-

nehmens als Versicherungsnehmer sowie für seine Inhaber, ge-
setzlichen Vertreter und die von ihm angestellten Personen 
(Mitversicherte), in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer;

b) 	 und / oder, soweit vereinbart, für den Versicherungsnehmer, 
seinen ehelichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein 
genannten sonstigen Lebenspartner im privaten, ehrenamtli-
chen sowie für den beruflichen Bereich in Ausübung einer 
nichtselbständigen Tätigkeit.

c) 	 Mitversichert sind:
	 aa) 	 die minderjährigen Kinder,
	 bb) 	� die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder 

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie 
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit 
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten,

	

	 cc) ��	� die minderjährigen Enkelkinder und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft lebenden volljährigen Enkelkinder, jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine 
auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

	 dd) 	� die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort 
gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern und 
Großeltern des Versicherungsnehmers / Lebenspartners.

(2) 	 Aufgrund besonderer Vereinbarung können der in Abs. 1 genannte 
Personenkreis rechtlich selbständiger Tochter- und Beteiligungsunter-
nehmen sowie diese Unternehmen selbst mitversichert werden.

(3) 	 Es kann vereinbart werden, dass auch aus den Diensten des Versiche-
rungsnehmers ausgeschiedene Personen Versicherungsschutz für 
Rechtsschutzfälle erhalten, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer ergeben, solange dieser der Rechtsschutz-
gewährung nicht widerspricht.

(4) 	 Ändert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein be-
zeichnete Tätigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
die neue Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer die Änderung sei-
ner Tätigkeit innerhalb von 2 Monaten nach deren Aufnahme an-
zeigt. Erfolgt die Anzeige später, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf die neue Tätigkeit erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Anzeige bei der AUXILIA. § 11 ARB/2016 bleibt unberührt.

§ 3	 Umfang der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst
a) 	 Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 

der Verletzung von Vorschriften des Strafrechtes.
	 aa) 	� In Verfahren wegen des Vorwurfes einer nur vorsätzlich 

begehbaren Straftat besteht Rechtsschutz, soweit der 
Versicherungsnehmer selbst betroffen ist oder der Rechts-
schutzgewährung nicht widerspricht.

	 bb) 	� Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte die 
Straftat vorsätzlich begangen hat, entfällt rückwirkend 
der Versicherungsschutz. In diesem Fall ist der Versicherte 
verpflichtet, der AUXILIA die Kosten zu erstatten, die 
diese für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines 
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. Dies gilt nicht bei 
Abschluss des Verfahrens durch einen rechtskräftigen 
Strafbefehl.

b) 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

c) 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in 
Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

d) 	 die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Verneh-
mung einer versicherten Person als Zeuge, wenn diese Person die 
Gefahr einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand);

e) 	 die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse des 
versicherten Unternehmens notwendig wird, weil sich ein Er-
mittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, 
ohne dass bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt werden 
(Firmenstellungnahme);

f) 	 die verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwaltes, wel-
che dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz um-
fasst werden, zu unterstützen (Beistand im Verwaltungsrecht).

§ 4	 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Versicherungsschutz besteht nicht 
(1) 	 für die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung

a) 	 einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitenrechtes;

b) 	 einer Vorschrift des Kartellrechtes sowie einer anderen Straf- 
oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einem Kartellverfahren verfolgt wird;

(2)	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit
a) 	 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen sowie
b) 	 Verfahren wegen der Mitgliedschaft in oder der Unterstützung 

einer terroristischen Vereinigung.

§ 5	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutzfall gilt

a) 	 in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermitt-
lungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen 
Behörde als solches verfügt ist;

b) 	 in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung 
dieser Verfahren gegen den Versicherten;

c) 	 für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Auffor-
derung an den Versicherten zur Zeugenaussage.
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§ 6	 Leistungsumfang

(1) 	 Die AUXILIA trägt
a) 	 die dem Versicherten auferlegten Kosten der vom Rechtsschutz 

umfassten Verfahren im Rahmen von § 5 Abs. 1 und 2 ARB/2016;
b) 	 die Kosten eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes in der 

nachgenannten Höhe. Für Honorarvereinbarungen mit Rechtsan-
wälten beträgt die Höchstentschädigung bei Selbständigen, Inha-
bern, gesetzlichen Vertretern und Prokuristen sowie bei dem Versi-
cherungsnehmer gem. § 2 Abs. 1 b):
– 	 im Ermittlungsverfahren 5.300 €
– 	 in der Hauptverhandlung je Tag 2.000 €
– 	 in gerichtlichen Verfahren außerhalb der Hauptverhand-

lung 5.300 €
– 	 im Zeugenbeistand 2.600 € 

	 Für Honorarvereinbarungen mit Rechtsanwälten beträgt die 
Höchstentschädigung bei allen übrigen Versicherten:
– 	 im Ermittlungsverfahren 1.300 €
– 	 in der Hauptverhandlung je Tag 1.300 €
– 	 in gerichtlichen Verfahren außerhalb der Haupt

verhandlung 1.300 €
– 	 im Zeugenbeistand 1.300 € 

	 Die Höchstentschädigung für Honorarvereinbarungen mit Rechts-
anwälten bei Firmenstellungnahmen beträgt 3.000 €. Die Höhe des 
im Einzelfall zu tragenden Betrages bestimmt sich unter Berück-
sichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeutung der Ange-
legenheit, des Umfanges und der Schwierigkeit der anwaltlichen 
Tätigkeit.

c) 	 die gesetzlichen Kosten für notwendige Reisen des für den Versicher-
ten tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen Gerichtes oder 
den Sitz der Ermittlungsbehörde, jedoch höchstens bis zu 3.000 €;

d) 	 die Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachver-
ständigengutachten, die für seine Verteidigung erforderlich sind, 
jedoch höchstens bis zu einem Stundensatz des Sachverständigen 
von 300 €, maximiert auf 25.000 € für alle Gutachten;

e) 	 die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger 
tätigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch deren Über-
nahme eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens 
erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand;

f) 	 die Reisekosten des Versicherten gemäß § 5 Abs. 2 h) ARB/2016 bis 
höchstens 3.000 € an den Ort des zuständigen ausländischen Ge-
richtes, wenn dieses das persönliche Erscheinen angeordnet hat.

(2) 	 Die AUXILIA sorgt für
a) 	 die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-

ressen des Versicherten im Ausland notwendigen schriftlichen 
Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) 	 die Zahlung eines zinslosen Darlehens für eine Kaution, die ge-
stellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von Straf-
verfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Zur Rückzahlung der 
von AUXILIA geleisteten Kaution ist neben dem beschuldigten 
Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, sofern 
er mit der Kautionsleistung der AUXILIA einverstanden war.

(3) 	 a) 	� Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die ver-
einbarte Versicherungssumme und übernimmt zusätzlich 
höchstens die vereinbarte Strafkaution; dies gilt auch, wenn 
dem Versicherungsnehmer aufgrund desselben Rechtsschutz-
falles neben den Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im 
Spezial-Straf-Rechtsschutz auch Erstattungsansprüche gleichen 
Inhaltes aus einem Versicherungsvertrag nach den ARB zustehen.

b) 	 Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte 
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden zusam-
mengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer 
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

§ 7	 Örtlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht für Rechtsschutzfälle, die in Europa eintreten.

§ 8	 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmun-
gen der §§ 1, 4 Abs. 5 b), 5 und 7 bis 20 sowie Klausel 6 und 7 ARB/2016.

D. Sonderbedingungen für den Inkasso-Rechtsschutz

§ 1	 Aufgaben der Versicherung

Die AUXILIA sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer durch ein von der 
AUXILIA benanntes Inkassounternehmen vertragliche Forderungen aus sei-
ner gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit 
außergerichtlich und im gerichtlichen Mahnverfahren beitreiben kann und 
trägt im Falle der Uneinbringlichkeit der Hauptforderung die hierfür ange-
fallenen Kosten gemäß § 3.

§ 2	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) 	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn
a) 	 der Versicherungsnehmer dem ihm durch die AUXILIA benann-

ten Inkassounternehmen den Auftrag erteilt hat, eine ihm zu-
stehende, nicht kraft rechtsgeschäftlicher Abtretung erlangte 
Forderung beizutreiben;

b) 	 die ungeteilte Forderung höchstens 25.000,– € beträgt;
c) 	 die Forderung fällig und zum Zeitpunkt der Beauftragung des 

Inkassounternehmens unstreitig ist, wobei die Fälligkeit längs-
tens 12 Kalendermonate vor Abschluss des Vertrages über den 
Inkasso-Rechtsschutz eintrat;

d) 	 keine aufrechenbare Gegenforderung geltend gemacht werden kann;
e) 	 die Forderung zum Zeitpunkt der Beauftragung des Inkassoun-

ternehmens weder außergerichtlich von diesem Inkassounter-
nehmen geltend gemacht worden war noch gerichtlich an- 
oder rechtshängig und nicht tituliert war;

f) 	 der Schuldner zum Zeitpunkt des Auftrages an das Inkassoun-
ternehmen im Verzug (§ 286 BGB) war und

g) 	 das Inkasso durch das Inkassounternehmen eingestellt wird, weil
– 	 die Hauptforderung nicht oder nur teilweise beigetrieben 

werden kann und deshalb das Inkasso wegen Unein-
bringlichkeit endgültig eingestellt wird oder

– 	 der Schuldner während des vorgerichtlichen Inkassos die 
Forderung erstmalig bestreitet oder

– 	 der Schuldner im gerichtlichen Mahnverfahren Wider-
spruch oder Einspruch einlegt. 

	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht unter vorgenannten 
Voraussetzungen auch für Forderungen aus der gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätig-
keit, die innerhalb dreier Kalendermonate nach Ablauf 
des Versicherungsverhältnisses fällig werden.

(2) 	 Kein Anspruch auf Rechtsschutz besteht, 
– 	 wenn dem Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Erteilung 

des Inkassoauftrages die Uneinbringlichkeit bekannt war oder
– 	 wenn der Versicherungsnehmer den Inkassoauftrag nach Über-

gabe an das Inkassobüro zurückzieht sowie
– 	 für Forderungen, die im Ausland entstanden und / oder dort 

beizutreiben sind oder
– 	 für Forderungen aus Wett- oder Glücksspiel.

§ 3	 Leistungsumfang

a) 	 Die AUXILIA trägt die Vergütung, die der Versicherungsnehmer 
dem durch die AUXILIA benannten Inkassounternehmen auf-
grund des Inkassovertrages schuldet (Inkassokosten).

b) 	 Darüber hinaus erstattet die AUXILIA die Auslagen des Inkas-
sounternehmens für das gerichtliche Mahnverfahren und die 
Auslagen für bis zu drei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
wenn eine vom Inkassounternehmen vor der Beantragung des 
Mahnbescheides eingeholte Bonitätsprüfung über den Schuld-
ner keine Merkmale für eine (drohende) Zahlungsunfähigkeit 
(z. B. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Haftbefehl zur 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzantrag, In-
solvenzverfahren) ergibt. Die AUXILIA erstattet für das gerichtli-
che Mahnverfahren und die Zwangsvollstreckung keine Kosten, 
wenn der Schuldner vorgerichtlich die Forderung bestritten hat.

c) 	 Neben den Inkassokosten erstattet die AUXILIA die notwendi-
gen Auslagen des Inkassounternehmens für Anfragen beim Ein-
wohnermeldeamt, beim Gewerbeamt und beim Handelsregis-
ter sowie die Bonitätsprüfung nach § 3 b.

d) 	 Unabhängig von dem Eintritt des Rechtsschutzfalles gemäß § 2 
sorgt die AUXILIA dafür, dass der Versicherungsnehmer über 
das Inkassounternehmen Bonitätsauskünfte über Privatperso-
nen einholen kann, mit denen er im Rahmen seiner gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit die 
Annahme eines Auftrages erwägt, dessen Nettovolumen mehr 
als 3.000,– € beträgt.

e) 	 Enden die Beitreibungsbemühungen des Inkassounternehmens, 
da die Forderung strittig wird, empfiehlt die AUXILIA auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt für die 
gerichtliche Durchsetzung der Forderung. Anwaltskosten er-
stattet der Versicherer weder außergerichtlich noch im gericht-
lichen Mahnverfahren. Kosten, Gebühren und Auslagen eines 
etwaigen streitigen Verfahrens trägt die AUXILIA ebenfalls 
nicht. Soweit dem Inkassounternehmen kraft Inkassovertrag et-
waige bei dem Schuldner beigetriebene Verzugszinsen zuste-
hen, erstattet die AUXILIA diese nicht. Ist der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, erstattet die AUXILIA 
keine Umsatzsteuer.

§  4	 Versicherte Personen

Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Versicherungsneh-
mer als Inhaber der Forderung.
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§ 5	 Verhalten des Versicherungsnehmers vor  
Inanspruchnahme der Leistung 

Damit die AUXILIA dem Versicherungsnehmer das Inkassounternehmen be-
nennen kann, dessen Kosten im Rechtsschutzfall erstattet werden, wird 
sich der Versicherungsnehmer vor Erteilung des Inkassoauftrages mit der 
AUXILIA in Verbindung setzen, sofern dem Versicherungsnehmer das In-
kassounternehmen nicht bereits benannt wurde.
Der Versicherungsnehmer ist gehalten, im Falle der Beauftragung des In-
kassounternehmens dieses alsbald nach Eintritt des Schuldnerverzuges zu 
beauftragen.

§ 6	 Vorzeitige Beendigung

Lehnt das durch die AUXILIA benannte Inkassounternehmen den Inkassoauf-
trag ab, obwohl die Forderung des Versicherungsnehmers die in § 2 Abs. 1 
b) bis f) bestimmten Voraussetzungen erfüllt, kann der Versicherungsnehmer 
den Inkasso-Rechtsschutz vorzeitig kündigen. Gleiches gilt, wenn die  
AUXILIA den Rechtsschutz ablehnt, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist.
Die Kündigung muss der AUXILIA spätestens einen Monat nach Ablehnung 
des Inkassoauftrages bzw. Rechtsschutzes zugegangen sein. Die Kündigung 
wird sofort mit ihrem Zugang bei der AUXILIA wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird.

§ 7	 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1, 7 bis 20 ARB/2016.

E. Sonderbedingungen für den Firmen-Vertrags-Rechtsschutz (FVRS)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherungsschutz umfasst auch vertragliche Streitigkeiten, die  
im unmittelbaren Zusammenhang mit der nach § 28 Abs. 1a) ARB/2016  
versicherten beruflichen Tätigkeit stehen. Diese Erweiterung muss im Ver
sicherungsschein gesondert vereinbart sein und gilt nur im nachfolgend be-
schriebenen Rahmen.

§ 2	 Voraussetzungen der Versicherung

(1)	� Rechtsschutzkombination JURSTUDIO
	 Die Rechtsschutzkombination JURSTUDIO kann versichert werden, so-

weit der Gesamt-Bruttoumsatz 500.000,- € – bezogen auf das letzte 
Kalenderjahr – nicht übersteigt. 

(2)	 Rechtsschutzkombination JURSHOP
	 Die Rechtsschutzkombination JURSHOP kann versichert werden, so-

weit der Gesamt-Bruttoumsatz 1.000.000,- € – bezogen auf das letz-
te Kalenderjahr – nicht übersteigt. 

(3)	 Rechtsschutzkombination JURHOGA
	 Die Rechtsschutzkombination JURHOGA kann versichert werden, so-

weit der Gesamt-Bruttoumsatz 2.000.000,- € – bezogen auf das letz-
te Kalenderjahr – nicht übersteigt.

 
§ 3	 Umfang der Versicherung

Es besteht Versicherungsschutz für die gerichtliche Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen vor deutschen Gerichten aus vertraglichen Streitigkeiten, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit der nach § 28 Abs. 1 a) 
ARB/2016 versicherten beruflichen Tätigkeit stehen.

§ 4	 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Über die Ausschlüsse des § 3 ARB/2016 hinaus besteht auch kein Versiche-
rungsschutz
(1)	 für die Abwehr jeglicher Schadenersatzansprüche, unabhängig 

davon, auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhen. Dies gilt auch 
–	 für die Abwehr von im Wege der Aufrechnung erhobenen 

Schadenersatzansprüchen,
–	 für eine Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Scha-

deneratzanspruchs (sog. negative Feststellungsklage);
(2)	 für Streitigkeiten von Gesellschaftern untereinander sowie der Gesell-

schaft / des Unternehmens / Betriebes mit einem oder mehreren Ge-
sellschaftern / Unternehmens- / Betriebsinhabern oder mit mitversi-
cherten Gesellschaften / Unternehmen / Betrieben;

(3)	� in ursächlichem Zusammenhang mit dem Handelsvertreter- oder 
Maklerrecht;

(4)	� für die Anschaffung, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, 
Betrieben sowie Betriebsteilen.

§ 5	 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

Für den Anspruch auf Rechtsschutz gilt § 4 Abs. 1 f), Abs. 2 – 5 ARB/2016. 
Hinweis zu § 4 Abs. 1 f) ARB/2016: 
Es besteht eine Wartezeit von drei Monaten. Für Rechtsschutzfälle, die vor 
Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn eintreten, besteht 
daher kein Rechtsschutz.

§ 6	 Leistungsumfang und Versicherungssumme

Die AUXILIA trägt die Kosten für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen vor deutschen Gerichten gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ARB/2016 bis 
zu einem Höchstbetrag von 50.000,- € je Rechtsschutzfall. Dieser Höchstbe-
trag umfasst alle Zahlungen, die die AUXILIA auf Rechtsschutzfälle leistet, 
die zeitlich und ursächlich mit dem Ausgangsstreit zusammenhängen. 
Die Kosten für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen im Ausland werden nicht 
übernommen.

§ 7	 Gefahrerhöhung

(1)	 Übersteigt der jeweilige Gesamt-Bruttoumsatz die unter § 2 genann-
ten Grenzen, stellt dies eine Gefahrerhöhung dar und löst für den ge-
samten Vertrag (Rechtsschutzkombination JURSTUDIO, JURSHOP 
oder JURHOGA) folgende Rechte aus:
a)	 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
	 Die AUXILIA kann den Vertrag (Rechtsschutzkombination JUR-

STUDIO, JURSHOP oder JURHOGA) ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ge-
fahrerhöhung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig zu vertre-
ten. Beruht die Gefahrerhöhung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann die AUXILIA unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis der AUXILIA von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

b)	 Beitragserhöhung wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrund-
sätzen für diese höhere Gefahr entsprechenden Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Das Recht auf Beitragserhöhung erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der  
AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt wird oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.

	 bb)	� Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt die AUXILIA die Absi-
cherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag (Rechtsschutzkombination JURSTUDIO, 
JURSHOP oder JURHOGA) innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung der AUXILIA ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Die AUXILIA hat den Versicherungsnehmer 
in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

c)	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Tritt der Rechtsschutzfall nach der Gefahrerhöhung ein, ist 

die AUXILIA nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver
sicherungsnehmer die Gefahr vorsätzlich erhöht hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Gefahrerhöhung ist die AUXILIA be-
rechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer  
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

	 bb)	� Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung ver-
pflichtet,

		  – 	� soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder

	 – 	� wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die 
Frist für die Kündigung der AUXILIA abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war.

(2)	� Nachträgliche Erkenntnis der Gefahrerhöhung
	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-

gung der AUXILIA eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, hat er die Gefahrerhöhung der AUXILIA unverzüglich anzuzeigen. 
Dies löst folgende Rechte aus:
a)	 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
	 Die AUXILIA kann den Vertrag (Rechtsschutzkombination  

JURSTUDIO, JURSHOP oder JURHOGA) unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der  
AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt wird oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung be-
standen hat.

b)	 Beitragserhöhung wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrund-
sätzen für diese höhere Gefahr entsprechenden Beitrag 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Das Recht auf Beitragserhöhung erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis der  
AUXILIA von der Gefahrerhöhung ausgeübt wird oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.
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	 bb)	� Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als zehn Prozent oder schließt die AUXILIA die  
Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag (Rechtsschutzkombination  
JURSTUDIO, JURSHOP oder JURHOGA) innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung der AUXILIA ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Die AUXILIA hat den Ver-
sicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hin-
zuweisen.

c)	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
	 aa)	� Die AUXILIA ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Rechtsschutzfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige der AUXILIA hätte zu-
gegangen sein müssen, es sei denn, der AUXILIA war die 
Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. 

		�  Die AUXILIA ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verlet-
zung der Anzeigepflicht nicht auf Vorsatz beruht. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht ist 
die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.

	 bb)	� Abweichend von aa) ist die AUXILIA zur Leistung verpflichtet,
		  – 	� soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 

Eintritt des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder

	 – 	� wenn zur Zeit des Eintritts des Rechtsschutzfalles die 
Frist für die Kündigung der AUXILIA abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war. 

§ 8	 Anzuwendendes Recht

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Be
stimmungen der §§ 1, 3 – 5, 7 – 20 sowie Klausel 7 ARB/2016.
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Anhang: Wichtige gesetzliche Vorschriften zu den ARB

Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) – Auszug

§ 1  Begriffsbestimmungen

§ 1	 Absatz 1) KWG

Bankgeschäfte sind
	 1.	� die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbe-

dingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzah-
lungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibun-
gen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet 
werden (Einlagengeschäft),

Gesetz über den Wertpapierhandel  
(Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) – Auszug

§ 2  Begriffsbestimmungen
§ 2	 Absatz 1 WpHG

Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind, auch wenn keine Urkunden über 
sie ausgestellt sind, alle Gattungen von übertragbaren Wertpapieren mit 
Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, die ihrer Art nach auf den Finanz-
märkten handelbar sind, insbesondere
1.   �	 Aktien,
2.	� andere Anteile an in- oder ausländischen juristischen Personen, Perso-

nengesellschaften und sonstigen Unternehmen, soweit sie Aktien 
vergleichbar sind, sowie Zertifikate, die Aktien vertreten,

3.	 Schuldtitel,
	 a)	� insbesondere Genussscheine und Inhaberschuldverschreibun-

gen und Orderschuldverschreibungen sowie Zertifikate, die 
Schuldtitel vertreten,

	 b)	� sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur Veräußerung 
von Wertpapieren nach den Nummern 1 und 2 berechtigen 
oder zu einer Barzahlung führen, die in Abhängigkeit von Wert-
papieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, 
von Waren, Indices oder Messgrößen bestimmt wird.

§ 2	 Absatz 1a WpHG

Geldmarktinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind alle Gattungen von 
Forderungen, die nicht unter Absatz 1 fallen und die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten.

§ 2	 Absatz 2 WpHG

Derivate im Sinne dieses Gesetzes sind
1.	 als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder 

Optionsgeschäfte, die zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren 
Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis oder Maß eines Basis-
wertes ableitet (Termingeschäfte) mit Bezug auf die folgenden Basis-
werte:

	 a)	 Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,
	 b)	 Devisen oder Rechnungseinheiten,
	 c)	 Zinssätze oder andere Erträge,
	 d)	� Indices der Basiswerte der Buchstaben a, b oder c, andere 

Finanzindices oder Finanzmessgrößen oder
	 e)	 Derivate;
2.	� Termingeschäfte mit Bezug auf Waren, Frachtsätze, Emissionsberech-

tigungen, Klima- oder andere physikalische Variablen, Inflationsraten 
oder andere volkswirtschaftliche Variablen oder sonstige Vermögens-
werte, Indices oder Messwerte als Basiswerte, sofern sie

	 a)	� durch Barausgleich zu erfüllen sind oder einer Vertragspartei 
das Recht geben, einen Barausgleich zu verlangen, ohne dass 
dieses Recht durch Ausfall oder ein anderes Beendigungsereig-
nis begründet ist,

	 b)	� auf einem organisierten Markt oder in einem multilateralen 
Handelssystem geschlossen werden oder

	 c)	� nach Maßgabe des Artikels 38 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durch-
führung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wert-
papierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttranspa-
renz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und 
bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. EU Nr. L 241 
S. 1) Merkmale anderer Derivate aufweisen und nichtkommer
ziellen Zwecken dienen und nicht die Voraussetzungen des  
Artikels 38 Abs. 4 dieser Verordnung gegeben sind, 

und sofern sie keine Kassageschäfte im Sinne des Artikels 38 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 sind;

3.	 finanzielle Differenzgeschäfte;

4.	� als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder 
Optionsgeschäfte, die zeitlich verzögert zu erfüllen sind und dem 
Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditderivate);

5.	� Termingeschäfte mit Bezug auf die in Artikel 39 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 genannten Basiswerte, sofern sie die Bedingungen der 
Nummer 2 erfüllen.

§ 2	 Abs. 2b WpHG

Finanzinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind Wertpapiere im Sinne des 
Absatzes 1, Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs, Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 
1a, Derivate im Sinne des Absatzes 2, Rechte auf Zeichnung von Wertpapie-
ren und Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanla-
gengesetzes mit Ausnahme von Anteilen an einer Genossenschaft im Sinne 
des § 1 des Genossenschaftsgesetzes sowie Namensschuldverschreibungen, 
die mit einer vereinbarten festen Laufzeit, einem unveränderlich vereinbar-
ten festen positiven Zinssatz ausgestattet sind, bei denen das investierte  
Kapital ohne Anrechnung von Zinsen ungemindert zum Zeitpunkt der  
Fälligkeit zum vollen Nennwert zurückgezahlt wird, und die von einem  
CRR-Kreditinstitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengeset-
zes, dem eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt 
worden ist, ausgegeben werden, wenn das darauf eingezahlte Kapital im 
Falle des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Instituts oder der  
Liquidation des Instituts nicht erst nach Befriedigung aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger zurückgezahlt wird.

Gesetz über Vermögensanlagen (Vermögensanlagengesetz – 
VermAnlG) -Auszug

§ 1 	 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 	 Abs. 2 VermAnlG

Vermögensanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht in Wertpapieren im 
Sinne des Wertpapierprospektgesetzes verbriefte und nicht als Anteile an 
Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs ausgestaltete 

1.   �	 Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens ge-
währen,

2.	 Anteile an einem Vermögen, das der Emittent oder ein Dritter in eige-
nem Namen für fremde Rechnung hält oder verwaltet (Treuhandver-
mögen),

3.	 partiarische Darlehen,
4.	 Nachrangdarlehen,
5.	 Genussrechte,
6.	 Namensschuldverschreibungen und
7.	 sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf Verzinsung und Rückzah-

lung gewähren oder im Austausch für die zeitweise Überlassung von 
Geld einen vermögenswerten auf Barausgleich gerichteten Anspruch 
vermitteln,

sofern die Annahme der Gelder nicht als Einlagengeschäft im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes zu qualifizieren ist.

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) – Auszug

§ 34  Beratung, Gutachten und Mediation

§ 34	 Absatz 1 und 2

(1) 	 Für einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Bera-
tung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zu-
sammenhängen, für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens 
und für die Tätigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt auf eine Ge-
bührenvereinbarung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Ver-
gütungsverzeichnisses keine Gebühren bestimmt sind. Wenn keine 
Vereinbarung getroffen worden ist, erhält der Rechtsanwalt Gebüh-
ren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Ist im Fall des Sat-
zes 2 der Auftraggeber Verbraucher, beträgt die Gebühr für die Bera-
tung oder für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens jeweils 
höchstens 250 Euro; § 14 Abs. 1 gilt entsprechend; für ein erstes Be-
ratungsgespräch beträgt die Gebühr jedoch höchstens 190 Euro.

(2) 	 Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Gebühr für die Beratung 
auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zu-
sammenhängt, anzurechnen.
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AUXILIA Al lgemeine Tarifbest immungen 01.01.2016

1. Allgemeines 

1.1.	�Voraussetzungen für den Abschluss von Versicherungsverträgen der AUXILIA
�Die Mitgliedschaft im KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. (KS e.V.) ist Vorausset-
zung für den Abschluss von Versicherungsverträgen bei der AUXILIA Rechts-
schutz-Versicherungs-AG. Das Mitglied bzw. der Versicherungsnehmer und 
der mitversicherte Ehe-/Lebenspartner müssen ihren Erstwohnsitz bzw. 
ihren Firmensitz in Deutschland haben. Niederlassungen im Ausland (auch 
unselbständige Niederlassungen) sind nicht versicherbar.

1.2.	Vertragsgrundlagen
�Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen (AUXILIA ARB/2016, 
Stand 01.01.2016), Sonderbedingungen, Klauseln, gesetzliche Bestimmun-
gen und die Bestimmungen des Antrages.

1.3.	Versicherungssumme
�Vereinbart gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je Rechts-
schutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und Kostenge-
setze. Die Versicherungssumme des Firmen-Vertrags-Rechtsschutzes (Son-
derbedingungen FVRS) und des Anstellungsvertrags-Rechtsschutzes (Son-
derbedingungen Anstellungsvertrags-Rechtsschutz) ist begrenzt auf jeweils 
50.000,- € je Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenord-
nungen und der Kostengesetze. Hierbei werden auch Zahlungen aufgrund 
mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen, 
berücksichtigt.

1.4.	Strafkaution
�Die darlehensweise Bereitstellung der Strafkaution erfolgt in unbegrenzter 
Höhe. Im privaten Verkehrsbereich wird im Ausland als Teil der Kautionsleis-
tung auch eine gesetzlich bedingte Sicherheitsleistung zur Verfügung  
gestellt, soweit diese einen vom Versicherungsnehmer selbst zu tragenden 
Betrag von 1.000,- € übersteigt.
 
1.5.	Laufzeit
�Die Versicherungsverträge sind zunächst von Beginn an für 1 Jahr abge-
schlossen. Danach verlängern sie sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, 
wenn sie nicht unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist vom 
Versicherungsnehmer oder Versicherer schriftlich gekündigt werden.
�Die Versicherungsverträge enden außerdem mit dem Ausscheiden aus dem 
KS e.V.
Das Beginndatum ist zugleich das Datum der Hauptfälligkeit. Eine hiervon 
abweichende Hauptfälligkeit ist gesondert zu beantragen und verlängert 
entsprechend die Mindestlaufzeit.
�Frühester Beginn ist der Tag nach Eingang des Antrags beim KS e.V. Der 
Versicherungsbeginn kann bis zu einem Jahr ab Antragstellung vordatiert 
werden.

1.6.	Zahlungsweise 
�Die Versicherungsbeiträge sind im Voraus zu zahlen und dann weiter von 
Fälligkeit zu Fälligkeit. Die Beiträge können je nach Vereinbarung durch  
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- und Jahresbeiträge entrichtet werden. 
Die Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei 
Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr 
und bei Jahresbeiträgen ein Jahr.
�Monatliche Zahlungsweise kann nur in Verbindung mit dem Lastschrift
einzugsverfahren (SEPA-Mandat) vereinbart werden. Bei Widerruf des Last-
schrifteinzugsverfahrens bzw. Nichteinlösung der Lastschrift wird die Zah-
lungsweise auf vierteljährlich geändert.

1.7.	Annahmerichtlinien
1.7.1.Direktionsanfragen
�Wenn der Antragsteller und / oder der eheliche / eingetragene oder der im 
Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner eine der nachfolgen-
den beruflichen Tätigkeiten ausübt, ist eine Direktionsanfrage erforderlich.
– 	 Privater Bereich
	 – 	 Berufs- und Lizenzsportler / -Trainer
	 – 	 Schauspieler, Moderatoren (Film und TV)
	 – 	 Wertpapierhändler, Börsenmakler sowie Investmentbanker
	 – 	 Rechtsanwälte 
	 – 	 Vorstände / Aufsichtsräte von börsennotierten Aktiengesellschaften
– 	 Geschäftlicher Bereich
	 – 	 Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeitsunternehmen, Personalleasing
	 – 	 Bewachungsunternehmen
	 – 	 Diskothek, Nachtclub, Kabarett o.ä.
	 – 	 Gebäudereinigung
	 – 	 Geldinstitut, Banken, Sparkassen und ähnliche Geldinstitute
	 – 	 Spielsalon, Wettbüro
	 – 	 Organisatoren von Groß- / Massenveranstaltungen
	 – 	 Rechtsanwälte

	 – 	 Kommunen, Verbände, Körperschaften
	 – 	 Parteien, Politische Vereinigungen, Gewerkschaften
	 – 	 Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religiöse Vereinigungen
	 – 	 Tiermast- und Tierzuchtbetriebe (auch als landwirtschaftlicher 
		  Nebenbetrieb)
	 – 	 Vereine mit Profi- und Lizenzsportlern

1.7.2. Nicht versicherbare Branchen
�Die folgenden Branchen sind im JURAFIRM / Spezial-Rechtsschutz mit  
Spezial-Straf-Rechtsschutz / Spezial-Rechtsschutz / Spezial-Straf-Rechts-
schutz nicht versicherbar:
– 	 Abwasserbeseitigung / Klärwerk
– 	 Gasversorgung
– 	� Kraftwerke (z.B. Photovoltaik-/Biogasanlagen, Wasser-/Windkraft, Um-

spannwerke)
– 	 Öl-Raffinerien inkl. Altölaufbereitung
– 	� Recyclingbetriebe / Müllverwertung / Abfallbeseitigung / Mülldeponie / 

Schrotthandel, Entsorgungsfirmen
– 	 Firmen, die ganz oder teilweise dem Waffenkontrollgesetz unterliegen

�Die folgenden Unternehmen / Branchen sind im Inkasso-Rechtsschutz nicht 
versicherbar:
– 	� Unternehmen / Betriebe, die kraft Gesetzes Mitglied der Berufsgenos-

senschaft der Bauwirtschaft sind.

1.8.	Wartezeiten
1.8.1. Keine Wartezeiten bestehen für die Leistungsarten:
– 	 Schadenersatz-Rechtsschutz
– 	 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
– 	 Straf-Rechtsschutz
– 	 Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten
– 	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
– 	 Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
– 	 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
– 	 Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung
– 	� Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der privaten Internet

nutzung gemäß § 2 q) cc) und dd) AUXILIA ARB/2016
– 	 Daten-Rechtsschutz (Verteidigung) für Selbständige, Firmen und Vereine

1.8.2. Keine Wartezeiten bestehen im Verkehrsbereich.

1.8.3. �Keine Wartezeiten bestehen für die neu hinzukommenden oder  
geänderten Risiken, wenn ein Vorsorge-Rechtsschutz besteht.

1.8.4. Eine Wartezeit von drei Monaten besteht für die Leistungsarten:
– 	 Arbeits-Rechtsschutz
– 	 Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
– 	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
– 	 Steuer-Rechtsschutz
– 	 Sozial-Rechtsschutz
– 	 Verwaltungs-Rechtsschutz
– 	 Altersvorsorge- und Sparer-Rechtsschutz
– 	� Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der privaten Internet

nutzung gemäß § 2 q) aa) und bb) AUXILIA ARB/2016

1.8.5.  �Die Wartezeit entfällt, wenn für das gleiche Risiko bei einer anderen 
Gesellschaft ein gleichartiger Vertrag bestanden hat und das neue Ver-
tragsverhältnis lückenlos an das Ende des Vorvertrages anschließt.

Dies gilt auch, wenn der Antragsteller in einem Vertrag der Eltern bzw. des 
ehelichen / eingetragenen oder sonstigen Lebenspartners mitversichert war.

1.9.	Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung (SB) ist der Anteil, den der Versicherungsnehmer je 
Rechtsschutzfall selbst zu tragen hat.

1.9.1. Kein SB-Abzug
– 	 in Auslandsfällen
– 	 im Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung (§ 2 o) AUXILIA ARB/2016)
– 	� im Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit der privaten Internet-

nutzung für die Beratung im Zusammenhang mit einer  erhaltenen 
Abmahnung wegen eines Urheberrechtsverstoßes  
(§ 2 q) bb) AUXILIA ARB/2016)

– 	� bei fallabschließender Erstberatung durch einen von der AUXILIA ver-
mittelten Rechtsanwalt 

– 	� bei Online-Beratung und telefonischer Mediation - wenn ein eintritts-
pflichtiger Versicherungsfall vorliegt
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1.9.2. Einmaliger SB-Abzug
Bei mehreren zeitlich und ursächlich zusammenhängenden Rechtsschutzfäl-
len wird die SB nur einmalig in Abzug gebracht.

1.9.3. Ermäßigung der SB
Im Verkehrs-Rechtsschutz flex ermäßigt sich die SB von 300,- € auf 150,- € 
bei Beauftragung eines von der AUXILIA vermittelten Rechtsanwalts.

1.9.4. Fallende SB
– 	 Eine SB-Stufe entspricht einem Versicherungsjahr.
– 	� Die SB reduziert sich für Produkte mit fallender SB schrittweise um 

100,- € jeweils zur Hauptfälligkeit der Police, wenn im abgelaufenen 
Versicherungsjahr kein eintrittspflichtiger Schaden gemeldet wurde.

Entwicklung der Selbstbeteiligung nach schadenfreien Jahren für die 
Produkte der Privatkunden

 
Entwicklung der Selbstbeteiligung nach schadenfreien Jahren für die 
Produkte der Geschäftskunden

– 	� Rückstufung nach der Meldung eines seitens der AUXILIA eintritts-
pflichtigen Schadens, unabhängig von einer bereits geleisteten oder 
noch zu leistenden Schadenzahlung:

	 – 	� Rückstufung für die Produkte der Privatkunden mit fallender SB 
unabhängig von der bereits erreichten SB-Stufe - jeweils in SB-
Stufe 400,- €.

		�  Nach 6 schadenfreien Jahren in SB-Stufe 0,- € erfolgt keine 
Rückstufung mehr.

	 – 	� Rückstufung für die Produkte der Geschäftskunden mit fallender 
SB unabhängig von der bereits erreichten SB-Stufe - jeweils in 
SB-Stufe 1.000,- €.

		�  Nach 3 schadenfreien Jahren in SB-Stufe 300,- € erfolgt keine 
Rückstufung mehr. 

– 	� Anrechnung der unmittelbar bis zum Wechsel zur AUXILIA beim Vor-
versicherer zusammenhängenden schadenfreien Versicherungsjahre 
mit vergleichbarem Versicherungsumfang: 

	 – 	� Einstufung für die Produkte der Privatkunden mit fallender SB: 2 
schadenfreie Jahre in SB-Stufe 200,- €, 3 schadenfreie Jahre in 
SB-Stufe 100,- €, 4 und mehr schadenfreie Jahre in die erste SB-
Stufe 0,- €.

		�  Definition vergleichbarer Versicherungsumfang: mind. Privat,- 
Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz.

	 – 	� Einstufung für die Produkte der Geschäftskunden mit fallender SB: 
2 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 800,- €, 3 schadenfreie Jahre in 
SB-Stufe 700,- €, 4 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 600,- €, 5 scha-
denfreie Jahre in SB-Stufe 500,- €, 6 schadenfreie Jahre in SB-Stufe 
400,- €, 7 und �mehr schadenfreie Jahre in SB-Stufe 300,- €. 

		�  Definition vergleichbarer Versicherungsumfang: Geschäftskun-
den / Ärzte und Heilwesenberufe mind. Spezial-Rechtsschutz 
(oder vergleichbar); Landwirte mind. Landwirtschafts- und Ver-
kehrs-Rechtsschutz; Vereine mind. Vereins- und Verkehrs-Rechts-
schutz sowie Rechtsschutz für Gebäude, Wohnungen und 
Grundstücke.

–  �	� Für die Produkte der Geschäftskunden mit fallender SB gilt abweichend 
für den privaten Bereich eine feste SB von 300,- €.

– 	 Folgende Schäden bleiben bei der Umstufung/Neueinstufung unbe-	
	 rücksichtigt: telefonische Rechtsberatung, Online-Beratung, 
	 telefonische Mediation, Rechtsschutz für Vorsorgeverfügung, nicht 
	 eintrittspflichtige Schäden. 

1.10. Vorvertraglichkeit / Versichererwechsel
Für die Bestimmung der Eintrittspflicht der AUXILIA im Falle eines Versiche-
rerwechsels gelten die Regelungen gemäß § 4 und § 4 a AUXILIA ARB/2016.
Zusätzlich erklärt die AUXILIA ihre Eintrittspflicht, wenn die Eintrittspflicht 
des Vorversicherers oder der AUXILIA gegeben ist, aber zwischen den Ge-
sellschaften streitig ist, in wessen Vertragslaufzeit der Rechtsschutzfall ein-
getreten ist.

1.11. Telefonische Rechtsberatung
Für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen gemäß Fa-
miliendefinition steht die telefonische Rechtsberatung der AUXILIA durch 
unabhängige Rechtsanwälte unter der Telefonnummer 089/539 81-333 in 
versicherten, in nicht versicherten und in nicht versicherbaren Angelegen-
heiten kostenfrei zur Verfügung.

1.12. Besondere Regelung bei Arbeitslosigkeit
Wird der Versicherungsnehmer, nachdem der Versicherungsvertrag mindes-
tens ein Jahr ununterbrochen bestanden hat, arbeitslos und bezieht er Ar-
beitslosengeld nach § 117 SGB III, kann er den Versicherungsvertrag mit so-
fortiger Wirkung kündigen. Nach Beendigung des Bezuges des Arbeitslo-
sengeldes nach § 117 SGB III, kann er verlangen, dass ein neuer nach den 
aktuellen tariflichen Bestimmungen vergleichbarer Versicherungsvertrag 
ohne Wartezeiten abgeschlossen wird. Dieses Recht erlischt drei Monate 
nach Beendigung des Bezuges von Arbeitslosengeld nach § 117 SGB III. Der 
Bezug des Arbeitslosengeldes und die Dauer der Arbeitslosigkeit sind auf 
Verlangen der AUXILIA durch den Bewilligungsbescheid nachzuweisen.

1.13. Streitigkeiten nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Rechtsschutz für Streitigkeiten nach dem AGG besteht in vollem Umfang, 
wenn die der Streitigkeit zuzuordnende Leistungsart versichert ist.

1.14. Familiendefinition
Zu den Familienangehörigen zählen der eheliche / eingetragene oder im 
Versicherungsschein genannte Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
und deren
– 	 minderjährige Kinder, Pflege- und Stiefkinder sowie Enkelkinder,
– 	� unverheiratete, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-

nerschaft lebende volljährige Kinder, Pflege- und Stiefkinder sowie  
Enkelkinder, jedoch maximal bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals 
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür  
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

– 	� im Ruhestand befindliche und im Versicherungsschein genannte Eltern 
und Großeltern, sofern diese im Haushalt des Versicherungsnehmers 
leben und dort gemeldet sind.

Die Mitversicherung des Lebenspartners und der Eltern und Großeltern ist 
schriftlich zu beantragen. Bei nachträglicher Mitversicherung finden die 
Wartezeitbestimmungen Anwendung, soweit kein Vorsorge-Rechtsschutz 
besteht.

2.	 Kundengruppen / Besonderheiten

2.1.	Privatkunden
2.1.1. Nichtselbständige / Selbständige
Der Tarif für Privatkunden steht allen natürlichen Personen offen  und kann 
auch abgeschlossen werden, wenn der Antragsteller und / oder dessen ehe-
licher / eingetragener oder im Versicherungsschein genannter sonstiger Le-
benspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tä-
tigkeit ausüben.
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbständigen Tätigkeit. Abweichend hiervon besteht in den §§ 25 a 
und 26 AUXILIA ARB/2016 Versicherungsschutz im Umfang des Verkehrs-
Rechtsschutzes auch bei einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen 
selbständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers sowie seines ehelichen/
eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Le-
benspartners. Dies gilt für auf den Versicherungsnehmer sowie den mitver-
sicherten Lebenspartner zugelassene Pkw‘s, Kombis, Krafträder, Mofas, 
Mopeds, Wohnmobile ohne Vermietung sowie Anhänger, sofern diese auch 
privat genutzt werden.

2.1.2. Beamte und Angehörige des öffentlichen Dienstes
Für die Anwendung des Tarifes für Beamte und Angehörige des öffentli-
chen Dienstes gelten die Bestimmungen des letztgültigen Positiv- / Negativ-
Kataloges für die Tarifgruppe B der Kraftfahrt-Versicherung.
Die Voraussetzungen sind vom Antragsteller und / oder dessen ehelichen /
eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen  
Lebenspartners zu erfüllen.
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SB-Stufe	 400,–	 300,–	 200,–	 100,–	 0,–	 0,–	 0,–	 0,–	 0,–	 0,–	 0,–
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SB-Stufe	 1.000,–	 900,–	 800,–	 700,–	 600,–	 500,–	 400,–	 300,–	 300,–	 300,–	 300,–
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2.1.3. Senioren 
Rechtsschutzkombination JURSENIOR: Der Arbeits-Rechtsschutz ist ausge-
schlossen. Für den Versicherungsnehmer und dessen ehelichen /eingetrage-
nen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner  
besteht jedoch weiterhin Versicherungsschutz 
– 	� für eine geringfügige Beschäftigung,
– 	� als Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und Pflege-

verhältnissen,
– 	� aus dem Bezug einer betrieblichen Altersversorgung gegenüber dem 

früheren Arbeitgeber.
2.1.4. Singles
Alle Personen, die weder in einer ehelichen / eingetragenen oder sonstigen 
Partnerschaft leben, können den Single-Tarif abschließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, der AUXILIA die Aufnahme der häuslichen Ge-
meinschaft mit einem ehelichen / eingetragenen  oder sonstigen  
Lebenspartner anzuzeigen. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung 
eines Singletarifes nicht mehr gegeben, wird der Normaltarif mit Eingang 
der Meldung berechnet. 
Besonderheit: Mitversichert sind alle Familienangehörigen gemäß Familien-
definition mit Ausnahme des ehelichen / eingetragenen Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers. 

2.2.	�Geschäftskunden
2.2.1. Berechnungsschema der Anzahl der Beschäftigten
Für die Anzahl der Beschäftigten zählen alle regelmäßig oder vorüberge-
hend im Betrieb des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen. In
haber des Betriebes und mitarbeitende Familienangehörige (gemäß Famili-
endefinition) werden nicht mitgezählt.
1 Vollzeitarbeiter = 1 Beschäftigter
2 Teilzeitarbeiter = 1 Beschäftigter
4 Auszubildende / geringfügig Beschäftigte / Saisonarbeiter / Heimarbeiter / 
Leiharbeiter (vom Versicherungsnehmer entliehen) = 1 Beschäftigter
Bei der Berechnung der Beschäftigten wird einschließlich der Dezimalstelle 
0,5 abgerundet; ab 0,6 wird auf volle Beschäftigte aufgerundet. 

2.2.2. Personalunion / Tochtergesellschaften
Mehrere Firmen können in einem Rechtsschutz-Vertrag zusammengefasst wer-
den, wenn sie vom Versicherungsnehmer in Personalunion geführt werden. Eine 
Personalunion liegt vor, wenn mehrere Firmen vom gleichen Eigentümer ge-
führt werden, bzw. bei mehreren Eigentümern diese 100% gemeinsamen 
Anteil an allen Firmen halten.

2.2.3. �Spezial-Rechtsschutz / Spezial-Rechtsschutz mit SSR und alle  
gewerblichen JUR-Produkte 

– 	� Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge und Omnibusse über 
9 Sitze sind nicht versichert und können zusätzlich über den Verkehrs- 
oder Fahrzeug-Rechtsschutz  versichert werden. 

– 	� Bei Speditionen, Fuhr- und Transportunternehmen sind Nutzfahrzeuge 
über 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Omnibusse über 9 Sitze und 
Fahrzeuge mit roten Kennzeichen sowie Anhänger nicht versichert und 
können zusätzlich über den Verkehrs- oder Fahrzeug-Rechtsschutz ver-
sichert werden. 

– 	� Für Kfz- und Nutzfahrzeug-Händler besteht kein Rechtsschutz bezüg-
lich des gewerblichen Kaufes / Verkaufes von Fahrzeugen. Für den nicht 
nur vorübergehenden Erwerb von Fahrzeugen zur Eigennutzung be-
steht  Rechtsschutz. 

2.2.4. JURATAXX
Rechtsschutzkombination für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Buchprüfer

2.2.5. JURSHOP / JURSTUDIO / JURHOGA
Rechtsschutzkombinationen mit allgemeinem Firmenvertrags-Rechtsschutz 
vor deutschen Gerichten für ausgewählte Einzelhandelsunternehmen, 
Dienstleistungsunternehmen und Hotel- / Gastronomiebetriebe.
Versicherbare Branchen:
JURSHOP (maximaler Jahresbruttoumsatz 1.000.000,- €):
Bäcker, Blumen / Florist, Buchhandlung, Chemische Reinigung / Wäscherei /
Waschsalon, Computer- Elektronik, Copyshop, Drogerie, Fahrradhandel, 
Geschenkartikel, Haushaltswaren, Kiosk, Lebensmittelhandel, Lottoannah-
me, Metzger, Mode und Bekleidung / Sportartikel, Musikgeschäft, Paket-
shop, Parfümerie, Reformhaus, Reisebüro / Reiseveranstalter, Schreibwa-
ren  / Bürobedarf / Bastelbedarf, Solarium  /Sauna, Spielwaren, Tabakwaren,  
Telefonshop, Wohnaccessoires, Zoo- / Tierhandlung.
JURSTUDIO (maximaler Jahresbruttoumsatz 500.000,- €):
Ernährungsberatung, Fitnessstudio / Sportstudio, Friseur, Fußpflegesalon, 
Kosmetikstudio, Tätowierstudio, Wellness-/Massagesalon.
JURHOGA (maximaler Jahresbruttoumsatz 2.000.000,- €):
Hotel / Pension / Jugendherberge, sonstige Hotel / Gastronomie, Gast
stätte  / Restaurant, Billiardsalon / Bowlingcenter / Kegelbahn, Bistro / Café, 
Eisdiele, Imbiss / Trinkhalle, Internet-Café, Kantinenbetrieb / Küchenbetrieb, 
Partyservice / Catering.

2.2.6. Personenbezogene Versicherungen des Versicherungsnehmers
Mitversichert sind auch Rechtsschutzfälle im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Versicherungen des Versicherungsnehmers (z. B. Berufsunfähig-
keitsversicherung und -zusatzversicherung, Unfallversicherung, Kranken
tagegeldversicherung).

2.3. Vereine
Versicherbare Vereine: 
– 	 Geselligkeitsvereine
– 	 Gesangs- und Musikvereine
– 	� Sportvereine wie z.B. Golfclubs, Billardclubs, Ballspiel- und Turnvereine, 

Ruder-, Segel-, Radfahr-, Schwimm-, Wintersport- Motorsport- und 
sonstige Sportvereine (nicht Sportvereine mit Vertrags-, Berufs-, Lizenz-
sportlern oder –Trainern und keine Flugsportvereine)

– 	 Schützen-, Heimat-, Karnevals- und Trachtenvereine
– 	 Freiwillige Feuerwehren
– 	 Sanitätsvereine
– 	 Fischerei- und Alpenvereine
– 	 Theaterspiel- und Laiengruppen

2.4.	Niedergelassene Ärzte und Heilwesenberufe
2.4.1. Berechnungsschema der Anzahl der Beschäftigten
Für die Anzahl der Beschäftigten zählen alle regelmäßig oder vorüberge-
hend in der Praxis des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen. Inha-
ber der Praxis und mitarbeitende Familienangehörige (gemäß Familiendefi-
nition) werden nicht mitgezählt.
1 Vollzeitarbeiter = 1 Beschäftigter
2 Teilzeitarbeiter = 1 Beschäftigter
4 Auszubildende / geringfügig Beschäftigte = 1 Beschäftigter
Bei der Berechnung der Beschäftigten wird einschließlich der Dezimalstelle 
0,5 abgerundet; ab 0,6 wird auf volle Beschäftigte aufgerundet.

2.4.2. Versicherbare Heilwesenberufe
Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Alten- und Krankenpfleger, Krankenschwes-
tern, Apotheker, Diplom-Psychologen, Psychiater, Hebammen, Entbin-
dungshelfer, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Chirogymnasten, Logo
päden, Masseure, Optiker, Hörgeräteakustiker, Therapeuten (wie z.B. Atem-, 
Ergo-, Psycho- oder Physiotherapeuten), Diätassistenten, Zahntechniker, 
Dentallabore, ambulante Pflegedienste, Notfallsanitäter sowie von Ärzten /
Zahnärzten betriebene Tageskliniken.
Voraussetzung ist die Niederlassung oder selbständige Tätigkeit in einem 
der genannten Heilwesenberufe.
Versicherungsschutz ist für ein MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) 
bis max. 20 Beschäftigte über JURAMED, Spezial-Rechtsschutz mit Spezial-
Straf-Rechtsschutz für Ärzte oder Spezial-Rechtsschutz für Ärzte möglich. 
Ein ärztlicher Leiter ist im privaten Bereich versichert. Jeder weitere ärztliche 
Leiter kann für den privaten Bereich den Rechtsschutz für weitere Inhaber 
abschließen. 
Vertragsärzte des MVZ müssen einen eigenständigen Rechtsschutz-Vertrag 
(JURAMED, Spezial-Rechtsschutz mit Spezial-Straf-Rechtsschutz oder  
Spezial-Rechtsschutz) abschließen.
Nicht versicherbar im Tarif für niedergelassene Ärzte und Heilwesenberufe: 
Krankenhäuser / Kliniken, Pflegeheime (hier ist ein Rechtsschutz-Produkt 
aus dem Tarif für Firmen, Selbständige und freiberuflich Tätige zu wählen).
Angestellte in Heilwesenberufen sind im Rahmen des JURPRIVAT auch für 
Rechtsschutzfälle aus einer vorübergehenden Praxisvertretung sowie aus 
einer nebenberuflichen Notarzttätigkeit versichert.

2.5.	Landwirte
2.5.1. Voraussetzung für die Versicherbarkeit 
Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie JURAGRAR können nur 
dann abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer als Inhaber 
des land- und / oder forstwirtschaftlichen Betriebes Mitglied der land- und / 
oder forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ist und der Betrieb nicht 
gewerbesteuerpflichtig ist. 
Der Versicherungsnehmer muss eine natürliche Person sein. Eine landwirt-
schaftliche GbR ist versicherbar, sofern diese ausschließlich aus dem Landwirt 
und den nach § 27 AUXILIA ARB/2016 mitversicherten Personen besteht.
Nicht versicherbar im Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz sowie 
JURAGRAR sind juristische Personen, z.B. eine GmbH oder eine eingetrage-
ne Genossenschaft. Ebenfalls nicht versicherbar sind Maschinenringe und 
Großmastbetriebe.
Gewerbesteuerpflichtige landwirtschaftliche Betriebe können sich über  
JURAFIRM oder den Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und frei-
beruflich Tätige versichern.
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2.5.2. JURAGRAR 
Mitversichert sind 
– 	� Nebenbetriebe
	� Die Mitversicherung eines Nebenbetriebes gem. § 27 Abs.1a AUXILIA 

ARB/2016 setzt voraus, dass der Nebenbetrieb dem Hauptbetrieb wirt-
schaftlich untergeordnet ist und vom Versicherungsnehmer und/oder 
einer nach § 27 AUXILIA ARB/2016 mitversicherten Person betrieben 
wird. Wird der Nebenbetrieb von einer GbR betrieben ist dieser nur 
dann mitversichert, wenn sich die GbR ausschließlich aus dem Versiche-
rungsnehmer und den nach § 27 AUXILIA ARB/2016 mitversicherten 
Personen zusammensetzt. Der Nebenbetrieb muss im Versicherungs-
schein genannt sein.

	� Für Nebenbetriebe, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, ist der 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht mitversichert. Für gewerbe-
steuerpflichtige Nebenbetriebe gilt der Vertrags-Rechtsschutz nur, so-
weit es sich um Hilfsgeschäfte und eingekaufte Dienstleistungen 
gemäß Klausel 3 zu den AUXILIA ARB/2016 handelt.

	� Nebenbetriebe, deren Inhaber eine juristische Person ist, können nicht 
mitversichert werden. Diese Nebenbetriebe können sich über  
JURAFIRM oder den Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und 
freiberuflich Tätige versichern.

– 	� auf den Inhaber oder die mitversicherten Personen zugelassene LKW’s 
und Nutzfahrzeuge mit schwarzen amtlichen Kennzeichen.

– 	� die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Enteignungs-, Planfeststel-
lungs- und Flurbereinigungsverfahren.

2.6.	Zusatzbausteine
2.6.1. Kleinunternehmer-Rechtsschutz
– 	� Versicherbar in Kombination mit allen Produkten, die einen Firmen- 

oder Privat-Rechtsschutz enthalten
– 	� Der Kleinunternehmer-RS kann vom Versicherungsnehmer, seinem ehe-

lichen / eingetragenen oder im Versicherungsschein genannten sonsti-
gen Lebenspartner abgeschlossen werden. Versicherungsschutz be-
steht für die im Versicherungsschein genannte Person und ihre im Ver-
sicherungsschein genannte gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbständige Tätigkeit (ohne Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht).

– 	� Der Gesamtbruttoumsatz aus der versicherten gewerblichen, freiberuf-
lichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit darf – bezogen auf das 
letzte Kalenderjahr – 24.000,- € nicht übersteigen. 

	 Definition Gesamtbruttoumsatz:
	� ist die Summe aller vereinbarten Erlöse inkl. Umsatzsteuer aus der ver-

sicherten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen 
Tätigkeit der versicherten Person pro Kalenderjahr. So ist beim Verkauf 
von Waren auf eigene Rechnung der volle Verkaufserlös unter Ein-
schluss des Warenwertes ohne Rücksicht auf die Verdienstspanne, beim 
Verkauf von Waren auf fremde Rechnung die vereinnahmte Provision 
oder sonstige Vergütung ohne Berücksichtigung des sonstigen Waren-
wertes zugrunde zu legen.

2.6.2. Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
Der Anstellungsvertrags-Rechtsschutz (Sonderbedingungen für den Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutz AUXILIA/ARB 2016) ist als Zusatzbaustein nur in 
Verbindung mit § 26 AUXILIA ARB/2016 oder JURPRIVAT Tarif 2016  
abschließbar.
Versicherbar für Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstand einer AG mit 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, wenn das Jahresbruttoeinkommen 
in ursächlichem Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 120.000,- € – bezogen 
auf das letzte Kalenderjahr – nicht übersteigt.
Definition Jahresbruttoeinkommen:
Das Jahresbruttoeinkommen in ursächlichem Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit setzt sich zusammen aus Einkünften aus nichtselbständi-
ger Tätigkeit bzw. Einkünften aus selbständiger Tätigkeit. Hierunter fallen 
das Gehalt, variable Bezüge, sowie die als geldwerter Vorteil  einzustufen-
den Leistungen wie  die Altersvorsorge, der Firmenwagen und andere Zu-
satzleistungen. Erhält der Versicherungsnehmer daneben noch Gewinnaus-
schüttungen oder sonstige Kapitalerträge erzielt er Einkünfte aus Kapital-
vermögen, die in ursächlichem Zusammenhang mit der versicherten Tätig-
keit stehen. Diese sind dann ebenfalls zu berücksichtigen.

3. Grundstücks- und Mietbereich

Rechtsschutz für Eigentümer, Vermieter oder Mieter von Gebäuden, Woh-
nungen und Grundstücken (§ 29 AUXILIA ARB/2016)

– 	� Alle gemieteten / selbst bewohnten Wohnungen bzw. Einfamilienhäu-
ser im Inland sind zu einem Jahresbeitrag versichert.

– 	 �Mitversichert sind alle zu einer versicherten Wohneinheit zuzurech-
nenden selbst genutzten / gemieteten Garagen oder Kraftfahr-
zeug-Abstellplätze im Inland sowie alle zum vermieteten Objekt 
gehörenden Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze im Inland. 
Einzeln gemietete / vermietete Garagen oder Kraftfahrzeug-Ab-
stellplätze müssen unter Angabe der Anschrift und der Stellplatz-
nummer separat versichert werden.

– 	� Einliegerwohnung: Bei einer Einliegerwohnung handelt es sich um eine 
zusätzliche Wohnung in einem Einfamilienhaus. Diese hat aber nur eine 
untergeordnete Bedeutung gegenüber der Hauptwohnung. 

Die Einliegerwohnung muss sich dadurch auszeichnen, dass sie separat 
zu vermieten ist. Dabei muss sie jedoch nicht zwangsläufig abgeschlos-
sen sein.

– 	� Unentgeltlich überlassene Wohneinheiten sind im Rechtsschutz für 
Mieter und Eigentümer für die gemieteten / selbst bewohnten Woh-
nungen, Einfamilienhäuser im Inland beitragsfrei mitversichert. Eine un-
entgeltliche Überlassung liegt nur dann vor, wenn der Überlasser das 
vollständige, uneingeschränkte Nutzungsrecht am Objekt hat (dies ist 
nicht der Fall wenn z.B. die Wohneinheit mit einem Nießbrauch/Wohn-
recht belastet ist oder der Versicherungsnehmer nicht zu 100% Eigen-
tümer ist).

– 	� Gehören dem Versicherungsnehmer und / oder den mitversicherten 
Personen gemäß Familiendefinition in einem Objekt unter der gleichen 
Anschrift mehrere Einheiten, müssen alle zum Objekt gehörenden Ein-
heiten versichert werden. Dies gilt sowohl für die vom Eigentümer 
selbst bewohnten Wohn- oder selbst genutzten gewerblichen Einhei-
ten wie auch für vermietete Wohn- oder gewerblich vermietete / ver-
pachtete Einheiten. Die Auswahl einzelner Einheiten ist nicht möglich.

Es werden maximal 5 vermietete Wohneinheiten versichert.
Zur Jahresbruttomiete/- pacht zählen der Mietzins, die vereinbarten Neben-
kosten und ggf. die Mehrwertsteuer (auch dann wenn der Versicherungs-
nehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist).
Im Grundstücks- und Mietbereich des Spezial-Rechtsschutzes sind alle ge-
werblich selbst genutzten Objekte des Versicherungsnehmers bis zu einer 
Gesamt-Jahresbruttomiete/ -pacht von max. 300.000,- € mitversichert. Vor-
aussetzung ist die Angabe der Risikoanschriften. 
Objekte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind nicht versicherbar.

4.	 Verkehrsbereich

4.1.	�Erläuterungen zu den Fahrzeugarten bei Firmen, Selbständigen und  
freiberuflich Tätigen

Fahrzeugart 1: Pkw‘s, Kombis, Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile 
ohne Vermietung sowie Anhänger
Fahrzeugart 2/3: Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Omnibusse bis 9 Sitze, 
Pkw-Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen, Traktoren, zulassungspflichtige 
Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Anhänger
Fahrzeugart 4: Nutzfahrzeuge über 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Fahr-
zeuge mit roten Kennzeichen sowie Anhänger
Fahrzeugart 5: Omnibusse über 9 Sitze sowie Anhänger
Fahrzeugart 6: Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, Wohn-
mobile mit Vermietung sowie Anhänger
Es müssen alle Fahrzeuge einer versicherten Fahrzeugart, die auf den Versi-
cherungsnehmer zugelassen sind, versichert werden. Hierbei ist jedes ein-
zelne Fahrzeug beitragspflichtig.

4.2.	Begriffsbestimmungen für Art und Verwendung von Kraftfahrzeugen
– 	�� Personenkraftwagen (Pkw)
	� Personenkraftwagen (Pkw) sind als Personenkraftwagen oder Kombi-

nationskraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit Ausnahme von 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen.

– 	� Krafträder mit Versicherungskennzeichen (Mofa / Moped)
	� Krafträder mit Versicherungskennzeichen (Mofa / Moped) sind Fahrrä-

der mit Hilfsmotor (Hubraum nicht mehr als 50 ccm und Geschwindig-
keit nicht über 50 km/h) und Kleinkrafträder (Geschwindigkeit nicht 
über 50 km/h).

– 	 Krafträder mit amtlichen Kennzeichen
	� Krafträder mit amtlichen Kennzeichen sind alle übrigen Krafträder 

(auch mit Beiwagen).
– 	� Wohnmobile
	� Wohnmobile sind als solche zugelassene Kraftfahrzeuge.
– 	 Taxen
	� Taxen sind Personenkraftwagen, die der Unternehmer auf öffentlichen 

Straßen oder Plätzen bereitstellt und mit denen er Fahrten zu einem 
vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.

– 	 Mietwagen
	� Mietwagen sind Personenkraftwagen, mit denen ein nach § 49 Abs. 4 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) genehmigungspflichtiger Gele-
genheitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss der 
Taxen, Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeuge).

– 	� Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge
	� Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die gewerbsmäßig 

ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden.
– 	 Kraftomnibusse
	� Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstat-

tung zur Beförderung von mehr als neun Personen (einschließlich Fah-
rer) geeignet und bestimmt sind.

– 	 Leasing-Fahrzeuge
	� Leasing-Fahrzeuge sind Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, die auf den 

Mieter zugelassen sind oder bei fortdauernder Zulassung auf den Ver-
mieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs Monate überlassen 
werden.
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– 	 Zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
	� Zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sind Fahr-

zeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug 
fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit (Arbeitsma-
schinen), nicht zur Beförderung von Personen und Gütern, oder für an-
dere begrenzte Funktionen (Sonderfahrzeuge) bestimmt und geeignet 
sind: 

	� Abschleppwagen, Ausstellungswagen, Bagger, Betonpumpenwagen, 
Elektro-Güterfahrzeuge, Elektro-Karren, Erd-Arbeitsmaschinen, Feuer-
wehrmannschafts- und -gerätewagen, Fernmeldewagen, Funkwagen 
(nicht Funkstreifenwagen), Gabelstapler, Geräteträger für die Land- 
oder Forstwirtschaft, Hubstapler, Kanalreinigungswagen, Krankenwa-
gen, Kranwagen, Lader, Leichenwagen, Mähdrescher, Messwagen, 
Milch-Sammeltankwagen, Müllwagen, Schlammsaugwagen, Straßen-
baumaschinen, Straßenreinigungsmaschinen, Tieflader, Verkaufswa-
gen, Werkstattwagen.

– 	 Nicht zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen
	� Nicht zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen 

sind Betontransportmischer, Kraftfahrzeug-Transporter, Kraftstoff-Kes-
selwagen, Milch- oder andere Tankwagen, Turmwagen. Diese Fahrzeu-
ge werden als Nutzfahrzeuge tarifiert.

– 	 Im Besitz befindliche Fahrzeuge
	� Eine Mitversicherung kann auch für Fahrzeuge beantragt werden, die 

nicht auf den Versicherungsnehmer und/oder den versicherten Perso-
nenkreis zugelassen sind. Voraussetzungen hierfür sind

	 – 	� der Versicherungsnehmer/ versicherte Personenkreis hat die tat-
sächliche andauernde Sachherrschaft über das Fahrzeug

	 – 	 das Fahrzeug gehört zur Fahrzeugart 1
	 – 	� die Mitversicherung ist mit Kennzeichen beantragt und im Versi-

cherungsschein dokumentiert.

4.3.	Rabatte
Mengenrabatt
– 	� Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige (§ 21 Abs. 1, 4, 6 , 7a) und b), 

8 - 9 ARB/2016, Klausel 7)
– 	� Fahrzeug-Rechtsschutz für Selbständige (§ 21 Abs. 3, 4, 7a) und b),  

8 und 10 ARB/2016, Klausel 7) 
Der Mengenrabatt beträgt ab einem Jahresbeitrag von 500,- € 10 %; 
1.000,- € 15 %; 1.500,- € 20 %; 2.500,- € 25 % 
�
Bestandsrabatt
– 	� Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige (§ 21 Abs. 1, 4, 6 , 7a) und b), 

8 - 9 ARB/2016, Klausel 7)
– 	� Fahrzeug-Rechtsschutz für Selbständige (§ 21 Abs. 3, 4, 7a) und b), 8 

und 10 ARB/2016, Klausel 7)
Der Bestandsrabatt beträgt 10 %. Die Berechnung erfolgt nach Abzug 
eines eventuellen Mengenrabatts.
Voraussetzung ist, dass mindestens 5 Kraftfahrzeuge versichert sind.
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Hinweis zur  Anzeigepfl icht  nach 
§ 19 Abs.  5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
Damit wir Ihren Versicherungsantrag / Ihre Angebotsanfrage ordnungsge-
mäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Antrag / in der 
Angebotsanfrage wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu 
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehen-
den Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen be-
kannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt 
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1.	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
	 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver-

trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

	 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten.

	 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Rechtsschutzfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand

	 –	 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles
	 –	 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
	 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
	 Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis  

zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

2.	 Kündigung
	 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 

Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

	 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

3.	 Vertragsänderung
	 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 

auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten,  werden die anderen Be-
dingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

	 Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10  % 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4.	 Ausübung unserer Rechte
	 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Be-
gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

	 Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

	 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Rechtsschutzfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt haben.

5.	 Stellvertretung durch eine andere Person
	 Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 

vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als 
auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



34 

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichten-
verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben.
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß 
§ 312 g Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches beginnt 
diese Frist jedoch nicht vor der Erfüllung unserer Pflichten 
gemäß § 312 g Abs.1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Postfach 15 02 20, 80042 München 
Uhlandstraße 7, 80336 München 
Telefax:	 089/539 81-270 
E-Mail:	 vertrags-service@ks-auxilia.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil Ihres Beitrages, wenn sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit 
bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich entsprechend der von 
Ihnen gewählten Zahlungsweise um einen Beitrag in Höhe von 
1/360 des Jahresbeitrages, 1/180 des Halbjahresbeitrages, 1/90 
des Vierteljahresbeitrages oder 1/30 des Monatsbeitrages pro 
Tag; der von Ihnen zu zahlende Beitrag und die Zahlungsweise 
sind im Versicherungsantrag unter „Gesamtbeitrag“ und „Zah-
lungsweise“ ausgewiesen.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüg-
lich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt 
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leis-
tungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zin-
sen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs.  2 Nr.  2 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
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Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerver-
zeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die 
Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbeson-
dere für die Gemeinschaft unserer Kunden zu vermeiden, die bei Zahlungs-
unfähigkeit eines Kunden entstehen. Wir holen diese Auskunft selbst ein 
oder bedienen uns dazu einer Auskunftei.
Die an uns übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungs-
verhalten des Antragstellers in dessen Vergangenheit. Die Auskunfteien er-
fassen dabei u.a. folgende Merkmale: Name, Titel, Adresse, Geburtsdatum 
sowie eidesstaatliche Versicherungen, Mahnbescheide, Haftanordnungen, 
Insolvenzen, Erledigungsvermerk, Sperrungen, erlassenen Vollstreckungs
bescheide und Zwangsvollstreckungsaufträge aufgrund von Titeln.
Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsausfällen erstellt eine 
Auskunft für uns außerdem eine Prognose zur Einschätzung der zukünfti-
gen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. Dazu wird von der Auskunftei auf 
der Grundlage bewährter mathematisch-statistischer Analyseverfahren und 
unter Einbeziehung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbraucher-
gruppen ein einzelner Scorewert gebildet, welcher uns eine Einschätzung 
hinsichtlich der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers ermög-
licht.
Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des Antragstellers vermieden 
werden, ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und ggf. das Geburts-
datum an die Auskunft weiterzugeben. Informationen zu Ihrem bisherigen 
Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch- 
statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten beziehen 
wir derzeit von der 
Infoscore Consumer Data GmbH 
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie einen Anspruch darauf, auf 
Antrag über alle zu Ihrer Person gespeicherten Daten und ihre Herkunft 
sowie über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die 
Daten weitergegeben werden, und den Zweck der Speicherung informiert 
zu werden. Der Anspruch besteht sowohl gegenüber uns als auch  
gegenüber den von uns eingeschalteten Auskunfteien. Die Auskünfte und 
weiteren Erläuterungen zu den angewandten Verfahren erhalten Sie bei un-
serem Datenschutzbeauftragten und der entsprechenden Auskunftei.
Wir arbeiten zurzeit mit folgender Auskunftei zusammen:
Infoscore Consumer Data GmbH 
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Telefon: 072 21 / 50 40 16 78.

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrages, zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im 
Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich 
geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft und so auch die AUXILIA 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG haben sich in den Verhaltensregeln der 
deutschen Versicherungswirtschaft (Code of Conduct) verpflichtet, nicht nur 
die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber 
hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen.
Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie 
im Internet unter www.ks-auxilia.de/datenschutz.htm abrufen können. 
Dort finden Sie auch eine Liste der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralen Datenverarbeitung teilnehmen sowie eine Liste der Auftrag-
nehmer und Dienstleister zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbe-
ziehungen bestehen.
Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen 
bzw. der Verhaltensregeln aus oder übersenden diese per Post. Bitte wen-
den Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Adresse lautet: 
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs AG,  
Datenschutzbeauftragter,  
Uhlandstraße 7, 80336 München,  
Telefon: 089/539 81-165,  
Telefax: 089/539 81-5165,  
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ks-auxilia.de
 

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantra-
gen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, 
wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung 
oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich er-
weisen. 
Diese Rechte können Sie geltend machen bei unserem  
Datenschutzbeauftragten:
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs AG,  
Datenschutzbeauftragter,  
Uhlandstraße 7, 80336 München,  
Telefon: 089/539 81-165,  
Telefax: 089/539 81-5165,  
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ks-auxilia.de

Information zur  Verwendung Ihrer  Daten

Information  zur  Bonitätsprüfung
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